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1. Nachtrag vom 02.07.2025 
zum 

 
 
 

PROSPEKT 

für das öffentliche Angebot von bis zu 

 

26.250 Stück Partizipationsscheinen (ISIN QOXDBA026792) 

52.500 Stück Partizipationsscheinen (ISIN QOXDB4409146) 

105.000 Stück Partizipationsscheinen (ISIN AT0000757661) 

 

 

der 

DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG 
vom 27.09.2024 

 
 

aufgrund des Eintritts eines wichtigen neuen Umstandes  

am 01.07.2025 
 

Dieser 1. Nachtrag ist der erste Nachtrag vom 02.07.2025 gem. Art. 23 Abs. 1 Verordnung (EU) 2017/1129 
(„Prospektverordnung“) zum Prospekt vom 27.09.2024, der von der Finanzmarktaufsicht (FMA) gemäß Art. 20 

Prospektverordnung gebilligt, veröffentlicht und bei der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt 
wurde („Original-Prospekt“). Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 1. Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht 

Gegenstand der Prüfung der FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen 1. 
Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß Art. 23 Abs. 1 iVm Art. 20 

Prospektverordnung. 

Dieser 1. Nachtrag sollte in Verbindung mit dem Original-Prospekt gelesen werden. Die in diesem 1. Nachtrag 
verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie im Original-Prospekt. Dieser 1. Nachtrag 
stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder zur Zeichnung oder zum Verkauf 

von Partizipationsscheinen dar. Im Fall von Widersprüchlichkeiten zwischen diesem 1. Nachtrag und Angaben im 
Original-Prospekt bzw. durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses 1. Nachtrages. 
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Wichtiger neuer Umstand: 

 

Der folgende wichtige neue Umstand im Zusammenhang mit Informationen des Original-Prospektes, 
der geeignet ist, die Bewertung der Wertpapiere oder Veranlagung in diese zu beeinflussen, wurde 
festgestellt und durch diesen 1. Nachtrag bekannt gegeben: 

 

Am 01.07.2025 hat der Emittent seinen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31.12.2024 
(„Jahresabschluss 2024“) veröffentlicht und auch die Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie die 
Kapitalflussrechnung für das Jahr 2024 erstellt. Mittels dieses 1. Nachtrags werden der Jahresabschluss 
2024 in den Original-Prospekt als Anhang ./H, sowie der Bericht des Abschlussprüfers über die Prüfung der 
Kapitalflussrechnung und der Entwicklung des Eigenkapitals für das Geschäftsjahr 2024 als Anhang ./I 
aufgenommen. Der 1. Nachtrag wird auf der Website des Emittenten unter 
www.dolomitenbank.at/partizipationskapital zum Download bereitgestellt und kann während der üblichen 
Geschäftszeiten am Sitz des Emittenten eingesehen und bezogen werden. 

 

Hinweis Art. 23 Abs. 2 lit. a Prospektverordnung zum Rücktrittsrecht für Anleger: 

Anleger, die Erwerb oder Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt 
haben, haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags 
zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die 
wesentliche Ungenauigkeit vor dem Auslaufen der Angebotsfrist oder — falls früher — der Lieferung der 
Wertpapiere eingetreten ist oder festgestellt wurde. 

Die Anleger können ihr Widerrufsrecht bis zum Ablauf des 07.07.2025 ausüben. 

Zur Ausübung des Widerrufsrechts können sich Anleger an die Beschwerdestelle des Emittenten wenden. 
Diese ist unter www.dolomitenbank.at/services/beschwerdemanagement  sowie unter Tel. +43 (0) 4852 6665 
- 1074 erreichbar.   
 

Haftungserklärung nach Art. 11 Prospektverordnung 

Die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG mit Sitz in Lienz und der Geschäftsanschrift Südtiroler Platz 9, 
9900 Lienz, eingetragen im Firmenbuch unter FN 41420m, übernimmt die Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit aller in diesem Nachtrag enthaltenen Informationen. Der Emittent erklärt, dass die Angaben 
im Nachtrag seines Wissens richtig sind und dass keine Angaben nicht aufgenommen wurden, die die 
Aussage des Nachtrags verändern können. 

 

Auf Basis des Eintritts des oben beschriebenen wichtigen neuen Umstands ergeben sich folgende 
Anpassungen im Original-Prospekt: 

 

1. Im Abschnitt „I. ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS“ wird in Punkt „Basisinformationen über den 
Emittenten – a. Wer ist der Emittent der Wertpapiere?“ auf Seite 14 der letzte Absatz wie folgt ersetzt: 

„Abschlussprüfer des Jahres 2021 war die PKF-CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, 
nunmehr CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH, Hegelgasse 8, 1010 Wien. 
Abschlussprüfer der Jahre 2022 bis 2024 war die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 
Wagramer Straße 19, 1220 Wien, IZD-Tower.“ 

 

2. Im Abschnitt „I. ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS“ werden die Tabellen „Gewinn- und 
Verlustrechnung (in EUR)“ sowie „“Bilanz (in EUR“ in Punkt „„Basisinformationen über den Emittenten – 
b. Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten?“ auf der Seite 14 des 
Original-Prospekts durch folgende Tabellen ersetzt: 
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„Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR) 

    2024 2023 2022 2021 

Nettozinserträge   14.842.851,41 13.797.299,26 9.662.482,91 8.374.048,77 

Nettoertrag aus Gebühren und 
Provisionen 

  4.037.883,59 3.613.780,99 4.046.049,37 3.617.498,32 

Nettowertminderung finanzieller 
Vermögenswerte* 

  -2.050.228,09 -1.774.620,70 -1.774.620,70 -807.808,22 

Nettohandelsergebnis = EGT   2.866.125,71 4.104.706,54 356.756,65 683.497,66 

Messgröße für die Ertragslage, die der 
Emittent in den Abschlüssen verwendet: 
operativer Gewinn 

  1.137.158,99 2.034.601,57 88.385,82 97.853,26 

Nettogewinn/-verlust = Jahresgewinn   436.382,99 530.193,57 80.164,45 65.451,72 

Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse des Emittenten für 2024, 2023, 2022 und 2021. 

* Summe der Positionen 9, 11+12, sowie 13+14 der Gewinn- und Verlustrechnungen aus den geprüften 
Jahresabschlüssen des Emittenten für 2024, 2023, 2022 und 2021. 

 

 

Bilanz (in EUR) 

  2024 2023 2022 2021 

Vermögenswerte insgesamt 589.299.290,10 574.923.936,31 576.226.127,90 551.863.543,95 

Vorrangige Forderungen 425.977.286,06 430.418.611,60 435.050.073,19 410.613.217,65 

Nachrangige Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

Darlehen und Forderungen gegenüber 
Kunden (netto) 

425.977.286,06 430.418.611,60 435.050.073,19 410.613.217,65 

Einlagen von Kunden 540.988.487,59 529.350.284,86 534.365.033,92 510.509.105,07 

Eigenkapital insgesamt 42.472.495,24 40.411.456,34 36.626.300,52 36.963.852,11 

harte Kernkapitalquote (CET1) 15,42 % 14,41 % 12,78 % 13,29 % 

Gesamtkapitalquote 16,03 % 15,01 % 13,19 % 13,78 % 

Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse des Emittenten für 2024, 2023, 2022 und 2021.“ 

 

3. Im Abschnitt „II. RISIKOFAKTOREN“ werden in Punkt „1. RISIKOFAKTOREN IN BEZUG AUF DEN 
EMITTENTEN“ die Angaben im Risikofaktor „Risiko aufgrund der Abhängigkeit von ausreichend 
vorhandenen Eigenmitteln“ auf der Seite 23 des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

„Der Emittent verfügt über eine Gesamtkapitalquote von 16,03% per 31.12.2024 (Eigenmittelquote bezogen 
auf das Gesamtrisiko).  

Es ist möglich, dass diese Quote für ein aus heutiger Sicht unabsehbares Ereignis nicht ausreichend sein 
kann.“ 

 

4. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ wird der Text in Punkt „2.1 Namen und Anschrift der 
Abschlussprüfer des Emittenten, die für den von den historischen Finanzinformationen abgedeckten 
Zeitraum zuständig waren (einschließlich der Angabe ihrer Mitgliedschaft in einer Berufsvereinigung):“ 
auf Seite 30 wie folgt ersetzt: 

„Die nach den Vorschriften des UGB unter Berücksichtigung der Vorschriften des BWG und der europäischen 
Verordnungen und Richtlinien erstellten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 sowie die 
geprüften Eigenkapitalveränderungsrechnungen und Kapitalflussrechnungen dieser Geschäftsjahre sind als 
Anhänge diesem Prospekt beigefügt und wurden von den folgenden verantwortlichen Prüfern jeweils mit 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen: 
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für das Jahr 2021 Mag. Oliver Gruber und Dr. Andreas Staribacher (CENTURION), 

für die Jahre 2022 bis 2024 Mag. Andrea Stippl und MMag. Roland Unterweger (Ernst & Young) 

 

Das Geschäftsjahr 2021 sowie die Eigenkapitalveränderungs- und Kapitalflussrechnung dieses 
Geschäftsjahrs wurden von der CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH geprüft. Die 
Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sowie die Eigenkapitalveränderungs- und Kapitalflussrechnung dieser 
Geschäftsjahre wurden von der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. geprüft. 

Beide Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind Mitglied der Kammer der Steuerberater:innen und 
Wirtschaftsprüfer:innen.“ 

 

5. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „5.2. Wichtigste Märkte einschließlich 
einer Aufschlüsselung der Gesamtumsätze nach Art der Tätigkeit und geographischem Markt für jedes 
Geschäftsjahr innerhalb des Zeitraums der vom historischen Zeitraum abgedeckt wird“ auf Seite 32 die 
Tabelle wie folgt ersetzt: 

„ 

Geschäftsfelder 
(Auszug) 

Kreditgeschäft 
(Zinsen u. 
ähnliche 
Erträge 

in % der 
Betriebs 
erträge 

Einlagengeschäft 
(Zinsen und 

ähnliche 
Aufwendungen) 

in % der 
Betriebs 
erträge 

Provisions 
geschäft 

(Provisionssaldo) 

in % der 
Betriebs 
erträge 

hievon 
Wertpapier 
geschäft  

in % der 
Betriebs 
erträge 

Betriebserträge 

               
Jahr 2021 8.844.161,90 68,91% -470.113,13 -3,66% 3.617.498,32 28,19% 737.738,22 5,75% 12.834.409,91 

          

Jahr 2022 10.541.042,28 75,13% -878.559,37 -6,26% 3.814.169,50 27,18% 656.634,52 4,68% 14.030.906,14 
          

Jahr 2023 20.582.293,92 116,78% -6.784.994,66 -38,50% 3.613.780,99 20,50% 617.551,82 3,50% 17.625.421,27 
          

Jahr 2024 24.705.626,42 124,82% -9.862.775,01 -49,83% 4.037.883,59 20,40% 692.738,09 3,50% 19.792.258,50 

Quelle: Eigene Berechnungen des Emittenten, basierend auf den geprüften Jahresabschlüssen von 2021, 2022, 2023 
und 2024.“   

 

6. In Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „6.2 Liste der 
wichtigsten Tochtergesellschaften des Emittenten, einschließlich Name, Land der Gründung oder des 
Sitzes, Anteil an Beteiligungsrechten und – falls nicht identisch – Anteil der gehaltenen Stimmrechte“ auf 
Seite 34 des Original-Prospekts durch folgende Angaben ersetzt: 

„Die einzige Tochtergesellschaft (direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 25,00 %) des Emittenten ist 
in der nachstehenden Tabelle dargestellt: 

 

  

 

Quelle: Anhang geprüfter Jahresabschluss 2024 des Emittenten.“ 

 

7. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „7.1 Finanzlage“ auf 
den Seiten 35f. des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

„Die wichtigsten Kennzahlen aus der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung des Emittenten sind in 
den nachstehenden verkürzten Übersichten dargestellt. Weiterführende Angaben ergeben sich aus den 
Lageberichten zu den geprüften Jahresabschlüssen des Emittenten in den Anhängen /.B bis ./D sowie ./H. 

 

 

 
Unternehmen 

 
Unternehmenssitz / 

  Gründung    

Beteiligungen 
direkt 

Beteiligungen 
indirekt 

Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH Lienz/Österreich 56,28 % - 
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Kennzahlen 2024 2023 2022 2021 

 
    

AKTIVA 
    

 
    

Forderungen an Kunden 425.977.286,06 430.418.611,60 435.050.073,19 410.613.217,65 

 
    

Sonstige Aktiva 163.322.004,04 144.505.324,71 141.176.054,71 141.250.326,30 

 
    

Bilanzsumme 589.299.290,10 574.923.936,31 576.226.127,90 551.863.543,95 

 
    

 
    

PASSIVA 
    

 
    

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden 

504.191.547,69 493.330.852,87 488.716.747,92 474.480.709,45 

 
    

Verbriefte Verbindlichkeiten 24.566.003,87 20.028.322,55 16.464.541,74 15.420.312,50 

 
    

Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
    

Ergänzungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
    

Gezeichnetes Kapital 2.629.225,26 2.581.721,26 2.608.905,26 2.610.113,26 

hievon 
    

Genossenschaftskapital 1.293.648,00 1.246.144,00 1.273.328,00 1.274.536,00 

und 
    

Partizipationskapital 1.335.577,26 1.335.577,26 1.335.577,26 1.335.577,26 

hievon 
    

Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 
Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 

1.144.739,76 1.144.739,76 1.144.739,76 1.144.739,76 

Instrumente ohne Stimmrechte gemäß 
§ 26a BWG 

190.837,50 190.837,50 190.837,50 190.837,50 

 

    

Kapital-/Gewinn-/Haftrücklage, 
Bilanzgewinn, Fonds für allgemeine 
Bankrisiken 

39.939.543,32 38.116.558,06 35.150.230,94 35.116.856,51 

 
    

Sonstige Passiva 17.972.969,96 20.866.481,57 33.285.702,04 24.235.552,23 

 
    

 
    

Bilanzsumme 589.299.290,10 574.923.936,31 576.226.127,90 551.863.543,95 

 

Verkürzte Übersicht der Gewinn- und Verlustrechnung   
     
Kennzahlen 2024 2023 2022 2021 

 
    

Nettozinsertrag 14.842.851,41 13.797.299,26 9.662.482,91 8.374.048,77 

 
    

Betriebserträge 19.792.258,50 17.625.421,27 14.030.906,14 12.834.409,91 

 
    

Betriebsaufwendungen -15.503.505,25 -13.466.525,60 -12.477.625,20 -11.924.070,67 

 
    

Betriebsergebnis 4.288.753,25 4.158.895,67 1.553.280,94 910.339,24 
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Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 

2.866.125,71 4.104.706,54 356.756,65 683.497,66 

 
    

CIR 78,33% 76,40% 88,93% 92,91% 

 „ 

 

8. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „7.2.2 Falls der 
Jahresabschluss wesentliche Veränderungen bei den Nettoumsätzen oder den Nettoerträgen ausweist, 
sind die Gründe für derlei Veränderungen in einer ausführlichen Erläuterung darzulegen.“ auf Seite 37 
des Original-Prospekts wie folgt ergänzt: 

 

„2024: Bedingt durch die leichte Steigerung der Zinsspanne gegenüber dem Vorjahr von 2,40 % auf 2,52 % 
der Bilanzsumme erhöhte sich der Nettozinsertrag im Berichtsjahr um 1.046 TEUR auf 14.842,9 TEUR. 
Verantwortlich für die im Vergleich zu früheren Jahren ansteigende Zinsspanne war das für Regionalbanken 
weiterhin begünstigte allgemeine Zinsumfeld im Geschäftsjahr 2024. So verminderte sich der 3-Monats-
Euribor im Vergleichszeitraum Ende Jänner bis Ende Dezember 2024 zwar von 3,91 % auf 2,71 %,  durch 
eine konsequente Konditionenpolitik konnte allerdings die Zinsspanne gehalten und sogar ausgebaut 
werden. 

Durch die Zunahme der Betriebserträge im Berichtsjahr konnte das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr 
um 130 TEUR oder 3,12 % auf 4.288,8 TEUR oder 0,73 % der Bilanzsumme gesteigert werden.“ 

 

9. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „8.1. Angaben über die 
Kapitalausstattung des Emittenten (sowohl kurz- als auch langfristig)“ auf den Seiten 38ff. des Original-
Prospekts wie folgt ersetzt: 

„ 
Fremdkapital in EUR 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021     

Summe Verbindlichkeiten 
(kurzfristig) 

332.068.928,43 283.671.710,13 414.635.953,06 398.693.968,45 

 
    

hievon täglich fällig 42.235.751,45 3.338.524,80 339.991.922,88 338.936.383,66 

Restlaufzeiten bis 1 Jahr 289.833.176,98 280.333.185,33 74.644.030,18 59.757.584,79 

 
    

Summe Verbindlichkeiten 
(langfristig) 

208.919.559,16 245.678.574,73 119.729.080,86 111.815.136,62 

 
    

hievon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 208.919.559,16 245.678.574,73 119.729.080,86 111.815.136,62 

 
    

Gesamt 540.988.487,59 529.350.284,86 534.365.033,92 510.509.105,07 

 
    

Eigenkapital 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 

 
    

Summe sonstiges Eigenkapital* 39.939.543,32 38.116.558,06 35.150.230,94 35.116.856,51 

 
    

sonstiges Eigenkapital* 39.939.543,32 38.116.558,06 35.150.230,94 35.116.856,51 

Genossenschaftskapital 1.293.648,00 1.246.144,00 1.273.328,00 1.274.536,00 

Partizipationskapital 1.335.577,26 1.335.577,26 1.335.577,26 1.335.577,26 

Summe Eigenkapital 42.568.768,58 40.698.279,32 37.759.136,20 37.726.969,77 

 
Quelle: Eigene Berechnungen des Emittenten auf Basis der Jahresabschlüsse 2024, 2023, 2022 und 2021. 
*Die Summe "sonstiges Eigenkapital“ errechnet sich aus der Summe der Kapitalrücklagen, der Gewinnrücklagen, der 
Haftrücklage, dem Bilanzgewinn, dem Fonds für allgemeine Bankrisiken, ohne Genossenschaftskapital und ohne 
Partizipationskapital. 
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Eigenkapitalveränderungsrechnung 

 

  
Genossenschafts 

kapital 1) 
Partizipations 

kapital 2) 
Kapital 

rücklagen 
Gewinn 

rücklagen Haftrücklagen 

Fonds für 
allgemeine 
Bankrisiken Bilanzgewinn 

Summe 
Eigenkapital 3) 

          
Stand am 01.01.2021   1 266 752,00 1 335 577,26 6 841 211,00 20 056 135,74 5 254 532,45 2 650 000,00 217 124,06 37 621 332,51 

  
                

Zugang 
 

31 176,00 0,00 0,00 249 525,60 0,00 0,00 0,00 280 701,60 

Abgang 
 

-23 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217 124,06 -240 516,06 

Ausschüttung 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umgründung  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jahresüberschuss 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 451,72 65 451,72 
  

                

Veränderung   7 784,00 0,00 0,00 249 525,60 0,00 0,00 -151 672,34 105 637,26 
  

                

Stand am 31.12.2021 1 274 536,00 1 335 577,26 6 841 211,00 20 305 661,34 5 254 532,45 2 650 000,00 65 451,72 37 726 969,77 

          
Stand am 01.01.2022 

 
1.274.536,00 1.335.577,26 6.841.211,00 20.305.661,34 5.254.532,45 2.650.000,00 65.451,72 37.726.969,77 

          

Zugang 
 

15.392,00 0,00 0,00 18.661,70 0,00 0,00 0,00 34.053,70 

Abgang 
 

-16.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.451,72 -82.051,72 

Ausschüttung 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umgründung  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jahresüberschuss 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.164,45 80.164,45 
          

Veränderung 
 

-1.208,00 0,00 0,00 18.661,70 0,00 0,00 14.712,73 32.166,43 
          

Stand am 31.12.2022 1.273.328,00 1.335.577,26 6.841.211,00 20.324.323,04 5.254.532,45 2.650.000,00 80.164,45 37.759.136,20 
          

Stand am 01.01.2023 
 

1.273.328,00 1.335.577,26 6.841.211,00 20.324.323,04 5.254.532,45 2.650.000,00 80.164,45 37.759.136,20 
          

Zugang 
 

7.016,00 0,00 0,00 1.516.298,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.523.314,00 

Abgang 
 

-34.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.164,45 -114.364,45 

Ausschüttung 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umgründung  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jahresüberschuss 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.193,57 530.193,57 
          

Veränderung 
 

-27.184,00 0,00 0,00 1.516.298,00 0,00 1.000.000,00 450.029,12 2.939.143,12 
          

Stand am 31.12.2023 1.246.144,00 1.335.577,26 6.841.211,00 21.840.621,04 5.254.532,45 3.650.000,00 530.193,57 40.698.279,32 
          

Stand am 01.01.2024 
 

1.246.144,00 1.335.577,26 6.841.211,00 21.840.621,04 5.254.532,45 3.650.000,00 530.193,57 40.698.279,32 
          

Zugang 
 

68.136,00 0,00 0,00 916.795,84 0,00 1.000.000,00 0,00 1.984.931,84 

Abgang 
 

-20.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -530.193,57 -550.825,57 

Ausschüttung 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umgründung  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jahresüberschuss 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.382,99 436.382,99 
          

Veränderung 
 

47.504,00 0,00 0,00 916.795,84 0,00 1.000.000,00 -93.810,58 1.870.489,26 
          

Stand am 31.12.2024 1.293.648,00 1.335.577,26 6.841.211,00 22.757.416,88 5.254.532,45 4.650.000,00 436.382,99 42.568.768,58 
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1) Hinweis: Darstellung der Geschäftsanteilsentwicklung in den Anhängen beziehen sich auf Zeichnungen und Kündigungen von Geschäftsanteilen. 
Auszahlungen erfolgen jedoch erst nach Ablauf der Frist gem. § 79 GenG. 

2) Das Partizipationskapital setzt sich zusammen aus 190 TEUR Instrumente ohne Stimmrecht gemäß § 26a BWG (Position 2.8b) und 1.145 TEUR 
Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Position 2.7). 

3) Das unternehmensrechtliche Eigenkapital errechnet sich aus der Summe des Genossenschaftskapitals, des Partizipationskapitals, der 
Kapitalrücklagen, der Gewinnrücklagen, der Haftrücklage, dem Fonds für allgemeine Bankrisiken und dem Bilanzgewinn. 

(Quelle: Eigene Berechnungen des Emittenten, basierend auf den geprüften Jahresabschlüssen 2024, 2023, 2022, und 2021). 

 

Eigenmittel des Emittenten 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine zusammenfassende Aufstellung der Eigenmittelausstattung des 
Emittenten für die Geschäftsjahre 2024, 2023, 2022 und 2021. Die Eigenmittelausstattung des Emittenten 
sind nach den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der CRR anrechenbaren Eigenmittel, und ist daher nicht 
notwendigerweise mit den Angaben zum Eigenkapital (nach bilanzrechtlichen Vorschriften) deckungsgleich. 
Wesentliche Unterschiede sind in den jeweiligen Fußnoten erläutert. 

 

Eigenmittel in EUR 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 

  
    

Gezeichnetes Kapital* 1.396.448,30 1.396.448,30 1.396.448,30 1.630.232,22 

hievon 
    

Genossenschaftskapital 1.204.680,00 1.246.144,00 1.273.328,00 1.274.536,00 

hievon 
    

Korrekturposten und Abzüge 930,80 -40.533,20 -67.717,20 -58.706,21 

und 
    

Partizipationskapital** 190.837,50 190.837,50 190.837,50 414.402,43 

hievon 
    

Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 
Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 

0,00 0,00 0,00 223.564,93 

Instrumente ohne Stimmrechte gemäß § 
26a BWG 

190.837,50 190.837,50 190.837,50 190.837,50 

hievon 
    

Korrekturposten und Abzüge 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

Kapitalrücklagen 6.841.211,00 6.841.211,00 6.841.211,00 6.841.211,00 

  
    

Gewinnrücklagen 22.757.416,88 21.840.621,04 20.324.323,04 20.305.661,34 

  
    

Haftrücklagen 5.254.532,45 5.254.532,45 5.254.532,45 5.254.532,45 

  
    

Fonds für allgemeine Bankrisiken 4.650.000,00 3.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 

  
    

Abzugsposten gem. Art.36 (1) lit c 
CRR (aktive latente Steuern)*** 

0,00 0,00 -712.719,14 -795.328,62 

  
    

sonstige Abzüge vom CET1 -21.853,15 -166.096,21 -272.234,89 -223.184,00 

  
    

Summe CET 1 
40.877.755,48 38.816.716,58 35.481.560,76 35.663.124,39 

  
    

AT1 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

Summe AT1 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
    

Kernkapital gesamt (CET1 + AT1) 40.877.755,48 38.816.716,58 35.481.560,76 35.663.124,39 

  
    

sonstiges anrechenbares 
Ergänzungskapital (T2) 

1.594.739,76 1.594.739,76 1.144.739,76 1.524.292,65 
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Abzüge vom T2 0,00 0,00 0,00 -223.564,93 

  
    

Summe T2 1.594.739,76 1.594.739,76 1.144.739,76 1.300.727,72 

  
    

Anrechenbare Eigenmittel gesamt 
(TC) 

42.472.495,24 40.411.456,34 36.626.300,52 36.963.852,11 

 
    

 
    

Kennzahlen 2024 2023 2022 2021 

 
    

Erforderliche Eigenmittel 21.201.628,21 21.545.262,24 22.212.294,26 21.454.550,55 

 
    

Eigenmittel des Emittenten 42.472.495,24 40.411.456,34 36.626.300,52 36.963.852,11 

 

Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse 2024, 2023, 2022 und 2021, sowie eigene Berechnungen des Emittenten. Auf Grund der regulatorischen 
Änderungen von Basel II auf Basel III, wurden einheitliche Bezeichnungen in den Tabellen gewählt. 

*Die Angaben zum gezeichneten Kapital sind in den Jahren 2020 bis 2024 nicht mit den Beträgen zu Pkt. 7.1 und den Darstellungen der 

EK-Veränderungsrechnung ident. 

Die Unterschiede ergeben sich aufgrund von regulatorisch erforderlichen Abzugsposten für die Anrechenbarkeit des gezeichneten Kapitals als 
Eigenmittel. 

**Die Differenz in der Position "Partizipationskapital" in dieser Tabelle verglichen mit der Tabelle "Eigenkapitalveränderungsrechnung" ergibt sich aus 
der aufsichtsrechtlichen Pflicht nach CRR, derzeit noch als hartes Eigenkapital (CET1) berücksichtigungsfähiges Partizipationskapital bis Ende 2021 
sukzessive als ergänzendes Eigenkapital (T2) zu verwenden. Die Höhe des gezeichneten Partizipationskapital bleibt aber aufrecht. Das Nominale 
EUR 1.144.739,76 muss, beginnend mit dem Geschäftsjahr 2013, sukzessive vom harten Kernkapital (CET1) in das ergänzende Eigenkapital (T2) 
umgeschichtet werden (bis spätestens zum Jahr 2022). Die EUR 1.144.739,76 bleiben ab 2022 aber weiterhin gem. Art. 63 CRR als ergänzende 
Eigenmittel (T2) anrechenbar. 

***Der Abzugsposten von harten Kernkapital in Vorjahren betrifft aktivierte latente Steuern auf Verlustvorträge, die nicht unter die Begünstigung der 
Schwellenregelung des Artikel 48 der Verordnung 575/2013 fallen. Zum 31.12.2016 wurde erstmalig vom Wahlrecht gemäß § 198 Abs. 9 UGB 
Gebrauch gemacht und die aktiven latenten Steuern auf steuerliche Ansprüche aus steuerlichen Verlustvorträgen angesetzt.“ 

 

 

10. Im Abschnitt „III.EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „8.2 Erläuterung der 
Quellen und der Beträge des Kapitalflusses des Emittenten und eine ausführliche Darstellung dieser 
Posten“ auf Seite 41ff. des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

„ 

Kapitalflussrechnung (in EUR) 2024 2023 2022 2021 

          

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.866.125,71 4.104.706,54 356.756,65 683.497,66 

          

außerordentliches Ergebnis* 0,00 0,00 0,00 -547.573,55 

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten         

          

Abschreibungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und 
immaterielle Vermögensgegenstände 

627.600,55 603.589,18 578.096,41 
580.966,64 

Dotierung und Auflösung von Risikovorsorgen -1.439.752,47 -1.221.787,35 -71.035,44 -205.854,84 

Abschreibungen und Zuschreibungen auf Finanzanlagen 24.130,61 -620.439,49 1.227.487,78 490.506,17 

Erhöhung/Auflösung langfristiger Rückstellungen *** 70.098,00 9.851,00 -21.417,00   

Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen -546.996,59 -1.700,00 -539,53 -98.869,69 

Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 28.362,36 72.930,83 -386.437,80 
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Cash-Flow aus dem Ergebnis  1.601.205,81 2.902.582,24 2.142.279,70 516.234,59 

          

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus 
operativer 

      
  

Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame 
Bestandteile 

      
  

          

          

Forderungen an Kreditinstitute 1.585.573,38 2.468.777,20 -468.779,30 -340.522,98 

Forderungen an Kunden 5.878.708,15 5.853.985,78 -
24.365.020,15 

-28.649.459,04 

sonstige Aktiva -1.062.388,83 1.599.396,77 53.710,78 1.258.711,93 

Rechnungsabgrenzungen Aktiv -10.137,29 9.381,14 -196.443,74 -7.675,04 

Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten -4.570.299,33 -13.092.176,62 8.380.875,29 928.133,13 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 10.860.694,82 4.614.104,95 14.236.038,47 5.467.925,51 

Verbriefte Verbindlichkeiten 4.537.681,32 3.563.780,81 1.044.229,24 -1.841.078,67 

sonstige Passiva 810.125,92 -100.458,20 194.785,85 81.987,38 

Rechnungsabgrenzungen Passiv 42.310,48 63.733,22 269.357,93 161.433,07 

Zinsabgrenzungen in Wertpapieren -16.319,73 -250.385,02 -2.793,58 127.394,72 

Rückstellungen *** 754.253,32 699.830,13 226.547,74 265.785,26 

Zahlungen aus Steuern 95.164,99 -1.070.104,97 -268.370,83 -38.070,85 

Steuerrückstellung samt latente Steuern -728.966,72 720.047,38 162.021,38 -5.207,03 

          

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 19.777.606,29 7.982.494,81 1.408.438,78 -22.074.408,02 

          

Mittelzufluss aus der Veräußerung bzw. Tilgung von         

      Wertpapieren** 16.769.961,83 22.678.563,48 4.699.986,67 16.335.384,05 

      Beteiligungen 0,00 8.061,02 5.000,00 0,00 

      Sachanlagen 678.700,00 1.700,00 1.059,53 115.990,75 

Mittelabfluss durch Investitionen in         

      Wertpapieren** -12.359.231,22 -32.015.626,50 -3.939.210,65 -5.530.573,26 

      Beteiligungen -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 

      Sachanlagen -260.482,55 -371.213,18 -247.778,94 -166.488,64 

          

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 4.821.448,06 -9.706.015,18 511.556,61 10.746.812,90 
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Genossenschaftskapital 47.504,00 -27.184,00 -1.208,00 7.784,00 

Partizipationskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Veränderung Nachrangkapital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividendenzahlungen -314.173,73 -68.274,45 -55.011,39 0,00 

Veränderungen Ergänzungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 

sonstige Veränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -266.669,73 -95.458,45 -56.219,39 7.784,00 

          

          

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode *** 73.765.566,87 75.584.545,69 73.720.769,69 76.451.879,28 

Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit 19.777.606,29 7.982.494,81 1.408.438,78 -22.074.408,02 

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 4.821.448,06 -9.706.015,18 511.556,61 10.746.812,90 

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -266.669,73 -95.458,45 -56.219,39 7.784,00 

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode *** 

(Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und 
Postgiroämtern) 

 

98.097.951,49 

 

73.765.566,87 

 

75.584.545,69 65.132.068,16 

 

Quelle: Eigene Berechnung des Emittenten. 

*In der Position "außerordentliches 'Ergebnis" wurde im Jahr 2021 der Fondsbeitrag zur Behebung der Unterdeckung gemäß § 34 Z 1 ESAEG 
(Einlagensicherung Austria) der durch den Ausstieg der Raiffeisenbankengruppe und die s-Bausparkasse in die eigene 
Einlagensicherungseinrichtung entstanden ist, verbucht. 

**Im Ausweis sind auch WP des Umlaufvermögens enthalten die der Liquiditätsreserve gewidmet sind, da diese nicht in Veräußerungsabsicht 
gehalten werden und somit nicht der laufenden Geschäftstätigkeit zu zurechnen sind. Zur Bestätigung des Abschlussprüfers siehe Bericht über die 
Prüfung der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2021. Seit dem Geschäftsjahr 2022 sind alle WP dem Anlagevermögen gewidmet. 

*** In der Gliederung der Cash-Flow-Berechnung wurden im Jahr 2022 folgende Änderungen zu den Vorjahren vorgenommen: 

- Übertragung der Entwicklung der langfristigen Rückstellungen in den Cash-Flow aus dem Ergebnis (in den Vorjahren in der Position Cash-Flow aus 
laufender Geschäftstätigkeit) 

- Änderung in der Berechnung des Zahlungsmittelbestandes. Die Position Forderungen an Kreditinstitute (täglich fällig) wurde mit in den 
Zahlungsmittelbestand aufgenommen. In den Vorjahren wurde diese Position im Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit - Position Veränderung 
Forderungen an Kreditinstitute - einberechnet. 

 

11. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ wird am Ende von Punkt „8.3. Angaben über den 
Fremdfinanzierungsbedarf und die Finanzierungsstruktur des Emittenten“ auf den Seiten 42f. des 
Original-Prospekts die bestehende Tabelle durch die folgenden Angaben ersetzt:  

„ 

Die folgende Tabelle zeigt eine Gliederung der nicht täglich fälligen Verpflichtungen des 
Emittenten gegenüber Kreditinstituten und Nichtbanken per 31.12.2024 nach Restlaufzeiten: 

in EUR 

bis 3 Monate 
(ohne tgl. 

fällig) 

mehr als 3 
Monate bis 1 

Jahr 
mehr als 1 Jahr 

bis 5 Jahre 
mehr als 5 

Jahre Summen 

          

Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten 6.064.302,05 0,00 4.411.764,79 0,00 10.476.066,84 
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Verbindlichkeiten 
gegenüber Kunden 88.712.597,39 187.435.693,47 123.785.783,97 62.028.456,92 461.962.531,75 

          
Verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 5.872.450,39 18.693.553,48 0,00 24.566.003,87 

          
sonstige Verbindlichkeiten 0,00 1.748.133,68 0,00 0,00 1.748.133,68 

          

          
Gesamt 94.776.899,44 195.056.277,54 146.891.102,24 62.028.456,92 498.752.736,14 

Quelle: Geprüfter Jahresabschluss 2024 des Emittenten, sowie eigene Berechnungen des Emittenten.“ 

  

 

12. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „11.1.1 Vorstand“ auf den Seiten 45f., 
die bestehende Tabelle durch die folgende Tabelle ersetzt: 

„ 

Name Funktion  sonstige Funktionen seit 
01.01.2017 

berufliche Erfahrung 

Dir. Mag. 
Hansjörg 
Mattersberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VST-
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Österreichisches Rotes Kreuz, 
Landesverband Tirol, Bezirksstelle 
Osttirol / Verein  

(1. Bezirksstelleleiter-Stellvertreter; 
Referent für Finanzen und 
Wirtschaft) 

Tourismusverband Osttirol 
(Aufsichtsratsvorsitzender) 

RMO Regionsmanagement Osttirol 
(Vorstand - Kassier) 

Osttirol für Mondikolok (Verein, 
Kassier) 

Geschäftsleiter des Emittenten ab 
01.09.1998 und Vorstand seit 
29.06.2006 
 
Studium der Betriebswirtschaft (Uni-
Innsbruck) (1996) 
 
Geschäftsleiterqualifikation und -
ausbildung (Volksbanken Akademie) 
(2000) 
 
Umfassende laufende Aus- und 
Weiterbildung im Bankwesen 
 
Fit & Proper Trainings für Banken 
(2023) 
 
FMA-Fit & Proper-Reassessment- 
Test (10.2023) = Umfassend 
 
Laufende Fortbildungen gemäß den 
Fit & Proper-Anforderungen (2024 
und 2025) 
 

Dir. Mag. 
Gudrun Prietl 

VST-
Vorsitzender-
Stellv. 

Rotary Verein Oberdrautal-
Weissensee (Kassier) 

Förderungsverein der Primär-
banken (Vorstandsmitglied) (nicht 
aktiv) 

Vorstand des Emittenten seit 
15.06.2022 
 
Studium der angewandten Betriebs-
wirtschaftslehre (Uni-Klagenfurt) 
(2009) 
 
Geschäftsleiterqualifikation und  
-ausbildung (Raiffeisen Campus) 
(2015-2016) 
 
Tätigkeiten: 
Raiffeisenbank Oberdrautal-
Weissensee reg. Genossenschaft 
m.b.H (2002-2023, Geschäftsleiterin 
ab 2015) 
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Vorstand des Emittenten seit 
15.06.2022 
 
Umfassende laufende Aus- und 
Weiterbildung im Bankwesen 
 
Fit & Proper Trainings für Banken 
bzw. Führungs- und Schlüsselkräfte 
(2023) 
 
FMA-Fit & Proper-Test zur 
fachlichen Eignung des Vorstandes 
(06.2023) = Umfassend 
 
Laufende Fortbildungen gemäß den 
Fit & Proper-Anforderungen (2024 
und 2025) 
 

Quelle: Eigene Aufzeichnungen des Emittenten.“ 

 

13. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ wird in Punkt „11.1.2 Aufsichtsrat“ auf den Seiten 46 
ff., die bestehende Tabelle durch die folgende Tabelle ersetzt: 

„ 

Name Funktion sonstige Funktionen seit 
01.01.2017 

berufliche Erfahrung 

Poppeller 
Karl, Mag. 

AR-
Vorsitzender 

Gemeinde Ainet Immobilien KG 
(Kommanditist) (nicht aktiv) 
 
Bürgermeister der Gemeinde 
Ainet in Osttirol bis 03.2022 

Lienzer-Bergbahnen-
Aktiengesellschaft (Aufsichtsrat) 
 
Waldgenossenschaft Iseltal 
registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung 
(Aufsichtsratvorsitzender) 
 
TIROLER VERSICHERUNG 
V.a.G. (Aufsichtsrat) 
 
Verein zur Förderung der 
regionalen Entwicklung Osttirols / 
Verein (Obmann)  
 
Gemeindeverband Bezirks-
krankenhaus Lienz  
(Vorstand n.d. Tiroler Gde. 
Verbandsgesetz) (nicht aktiv) 
 
Tourismusverband Osttirol 
(Aufsichtsrat) (nicht aktiv) 
 
Bergbahnen Kals am 
Großglockner GmbH 
(Geschäftsführer) (nicht aktiv) 
 
Sozial- und Gesundheitssprengel 
Lienz Land (Kassier) (nicht aktiv)  

Mitglied des Aufsichtsrates seit 13.06.2013 

Studium der Betriebswirtschaft 

Tätigkeiten: 

Selbständiger Unternehmensberater 

Vorstand der Felbertauernstraße- 
Aktiengesellschaft 

Geschäftsführer Osttiroler Investment GmbH 

Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Durchschnittlich-Umfassend 
 
Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 
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Dobernik 
Bernhard, 
Mag. 

1. AR-
Vorsitzender 
Stv. 

EFM - RH1 AG (Aufsichtsrat) 

Mitglied des Aufsichtsrates seit 21.12.2020 
 
Studium der Internationalen 
Wirtschaftswissenschaften (Uni-Innsbruck) 
(2002) 
 
Zinell & Madritsch Steuerberatungs- und WP 
GmbH (2002-2006) 
 
Geschäftsführer Dobernik & Prantl 
Steuerberatung GmbH (seit 2006) 
 
Gesellschafter Prantl & Dobernik 
Steuerberatung OG  
 
Leiter Finanzabteilung und Controlling 
Tourismusverband Osttirol (seit 2011) 
 
Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Umfassend 
 
Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 

Lederer 
Jakob 

2. AR-
Vorsitzender 
Stv. 

Aufsichtsrat des kirchlichen 
Rechtsträgers Bistum Gurk  

Mitglied des Aufsichtsrates seit 26.04.2014 

Aufsichtsrat in der Volksbank Gailtal eG vom 
11.05.2009 bis 25.04.2014 

HTL für Holzwirtschaft in Kuchl (1986-1992) 

Wirtschaftsuniversität Wien (1992-1993) 

Geschäftsführer Obergailtaler Fernwärme 
Gesellschaft m.b.H. (seit 2008) 

Geschäftsführer der Jakob Lederer GmbH 
(seit 2009) 

Gesellschafter und Geschäftsführer Holzkraft 
Mauthen GmbH (seit 2010) 

Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Durchschnittlich-Umfassend 

Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 
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Neuschitzer 
Klaus, DI (FH) 

3. AR-
Vorsitzender-
Stv. 
 

NPG - bau Neuschitzer 
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG 
(Kommanditist, Funktionsträger) 
 
Förderverein Gmünd Region 
Oberkärnten (Kassier) (nicht aktiv) 
 
Energie-Beratungszentrum (nicht 
aktiv) 
 

Mitglied des Aufsichtsrates seit 20.01.2016 

Aufsichtsrat in der Volksbank Gmünd eG vom 
28.06.2006 bis 19.01.2016 

Fachhochschule Spittal/Drau (1998-2003) 

Baumeisterzertifikat (2004) 

Gesellschafter und Geschäftsführer NPG-bau 
Neuschitzer Gesellschaft m.b.H. (seit 2000) 

Geschäftsführer Frischbetonwerk Gesellschaft 
m.b.H.(seit 2000) 

Geschäftsführer ZeBRA Meister-betriebe 
Bauleistungen GmbH (seit 2022) 

Gesellschafter und Geschäftsführer Infra 
Connect GmbH 

Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Durchschnittlich-Umfassend 

Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 

Karré 
Heinrich, 
Mag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AR 
 

Verein UMMI GUMMI, Verein zur 
Förderung alternativer Kultur und 
Kommunikation, Lienz 
(Kassier Stellvertreter) (nicht 
aktiv) 

Mitglied des Aufsichtsrates seit 25.06.2009 

Studium der Rechtswissenschaften 
(Innsbruck) (1990-1995) 

Konzipient – Kanzlei Dr. Gernot Gasser 
(1997-2000) 

Rechtsanwaltsprüfung (2000) 

Türk & Karré Rechtsanwalts-partnerschaft 
Lienz (2001-2011) 

Gesellschafter und Geschäftsführer Karré 
Rechtsanwalts GmbH Kaprun (seit 2011) 

Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Umfassend 

Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 
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Köll Michael, 
DI (FH)  

AR 
 

 Mitglied des Aufsichtsrates seit 21.06.1994 

Kolleg für Bautechnik an der Technischen 
Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Mödling 
(1982-1984) 

Meisterkurs Baumeister (WIFI-Tirol) (2000-
2001) 

Studienlehrgang Bauingenieurwesen Postgr. 
an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kunst in Leipzig (2008-2010) 

Zerifiz. Sicherheitsbeauftragter bzw. 
Tunnelmanager – nach RABT am DMT in 
Dortmund (2007) 

Gruber Baukonstruktion GmbH, Zell a. See 
(1981-1982) 

Gruber Baukonstruktion GmbH, Zell a. See 
(1984-1991) 

Felbertauernstraße AG – Betriebsleiter (1991-
2010) 

Technischer Leiter und Prokurist 
Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft (seit 
2010) 

Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger im Sprengel BG 
Matrei 

Selbständiger Baumeister 

Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Durchschnittlich-Umfassend 
 
Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 
 

Kristler 
Herbert, 
Dkfm. Dr. 

AR 
 

 Mitglied des Aufsichtsrates seit 26.04.2014 

Aufsichtsrat in der Volksbank Gailtal eG vom 
13.06.2005 bis 25.04.2014 

Höhere Bundes Lehr- und Versuchsanstalt für 
Textilindustrie, Wien (1982-1987) 

Studium der Wirtschaftswissenschaften, 
Finanzen- und Volkswirtschaft; Universität 
Hagen (1998-2002) 

Doktorat-Studium der Philosophie, Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt (2019) 
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High Potential – Job bei Firma Lederer & 
Schuh AG (Humanic), Graz (1988-1989) 

Schuhe Kristler Hermagor (Selbständig) 
(1989-2004) 

Gründer und geschäftsführender 
Gesellschafter MBT Italia s.r.l. (2004-2007) 

General Manager, MASAI ITALIA s.r.l. (2008-
2012) 

Geschäftsführer HELLA ITALIA s.r.l. (2012-
2018) 

Spartenleiter GOLDECK Textil GmbH (2018-
2020) 

Betriebs- und Vertriebsleiter, Prokurist 
ALBIRO GmbH (2021) 

General Manager GIBUS Deutschland Gmbh 
(2022) 

Geschäftsführer Leiner GmbH (seit 02.2024) 

Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Durchschnittlich-Umfassend 
 
Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 
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Nemmert 
Johannes DI 
Dr.  

AR Musikkapelle Thurn / Verein 
(Obmann) (nicht aktiv) 

 

Mitglied des Aufsichtsrates seit 21.12.2020 

Studium für Bauingenieurwesen (Uni-
Innsbruck) (2004) 

Studium der Technischen Wissenschaften 
(Uni-Innsbruck) (2007) 

Projektleiter Hochwasseranalyse der 
Kraftwerksgruppe Stubachtal (2001-2007) 

Projektleiter - Ingenieurbüro Passer und 
Partner ZT GmbH (2007-2010) 

Ziviltechnikerprüfung (2009) 

Amt der Tiroler Landesregierung (2010) 

Dienstprüfung Land Tirol (2011) 

Fachbereichsleiter Straßenbau Baubezirksamt 
Lienz (2011-2023) 
 
Leiter Baubezirksamt Lienz (seit 2023) 
 
Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Gerichtssachverständiger 
(Fachgebiete: Hydrologie, Straßenbau, 
Wegbau und Wasserschutzbauten) 
 
Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Durchschnittlich-Umfassend 
 
Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 

Waldner 
Heimo jun., 
Mag. 

AR 
 

keine Mitglied des Aufsichtsrates seit 26.04.2014 

Aufsichtsrat in der Volksbank Gailtal eG vom 
17.05.2004 bis 25.04.2014 

Studium Betriebswirtschaftslehre (Uni 
Klagenfurt) (1985-1992) 

Forellenhof Waldner, Angestellter (1992-2002) 

Gastwirt/Hotelier Aparthotel Forellenhof 
Waldner (seit 2003) 

Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Umfassend 

Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 
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Webhofer 
Franz, Dir. 

AR 
 

Musikkapelle Gaimberg / Verein 
(Obmann) 

Gesundheits- und Sozial-sprengel 
Osttiroler Oberland 
(Rechnungsprüfer) 

Arbeitsgemeinschaft Tiroler 
Altenheime / Verein (Schriftführer) 

Gemeindeverband 
Bezirksaltenheime Lienz 
(Verbandsausschussmitglied) 

Mitglied des Aufsichtsrates seit 20.05.2010 

Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische 
Landwirtschaft, Raumberg (1988-1992) 

Universität f. Bodenkultur (2 Semester) (1992-
1993) 

Lehramts- und Befähigungsprüfung d. Land- 
und Forstwirtschaftliche berufspädagogische 
Akademie, Agrarpädagogische Akademie 
Wien – Ober St. Veit (1993-1995) 

Stadtgemeinde Kufstein, Heimleiter/Verwalter 
(1996-2001) 

Leiter Gemeindeverband Bezirksalten-heime 
Lienz (seit 2001) 

Fit & Proper Schulung für Aufsichtsräte 
(11.2023) 
 
Fachliche Eignung des Aufsichtsrates durch 
die Fit & Proper Policy (Stand 12.2023) = 
Durchschnittlich-Umfassend 

Laufende Fortbildungen gemäß den Fit & 
Proper-Anforderungen (2024 und 2025) 

Quelle: Eigene Aufzeichnungen des Emittenten.“ 

      

14. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „12.1. Betrag der 
gezahlten Vergütung (einschließlich etwaiger erfolgsgebundener oder nachträglicher Vergütungen) und 
Sachleistungen an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats.“ auf der Seite 51 des Original-
Prospekts wie folgt ersetzt: 

 

„Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats erhielten im Geschäftsjahr 2023 vom Emittenten Bezüge 
ausschließlich aufgrund ihrer Organfunktion bzw. im Rahmen ihres Dienstverhältnisses und abgesehen 
davon keine sonstigen Zahlungen. Die Gesamtbezüge des Vorstandes betrugen im Geschäftsjahr 2024 EUR 
361.695,07. 

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen im Geschäftsjahr 2024 EUR 59.196,28.“ 

 

15. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „12.2. Angabe der 
Gesamtbeträge, die von dem Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften als Reserve oder 
Rückstellungen gebildet werden, um Pensions- und Rentenzahlungen vornehmen oder ähnliche 
Vergünstigungen auszahlen zu können.“ auf der Seite 52 des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

 

„Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Abfertigungszahlungen aufgewendet. 

Abfertigungsrückstellungen konnten im Jahr 2024 in Höhe von EUR 70.098 zugewiesen werden. 
Rückstellungsdotierungen mussten für nicht konsumierte Urlaube und Jubiläumsgelder im Jahr 2024 in Höhe 
von EUR 113.223 vorgenommen werden. Für laufende Zahlungen an Pensions- u. 
Mitarbeitervorsorgekassen wurden im Geschäftsjahr 2024 EUR 168.538,56 aufgewendet. 
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Abfertigungs 

zahlungen 
Abfertigungs 

rückstellungen 

Rückstellung für nicht 
kosumierte Urlaube und 

Jubiläumsgelder 

Zahlung an Pensions- 
u. Mitarbeiter 

vorsorgekassen 

Gesamt 0,00 70 098,00 113 223,00 168 538,56 

hievon Aufsichtsrat 0,00 0,00 0,00 0,00 

hievon Vorstand 0,00 15.654,00 54 939,00 11 620,08 

hievon Mitarbeiter 0,00 54 444,00 58 284,00 156 918,48 

(Quelle: Eigene Berechnungen des Emittenten).“ 

 

16. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „14.1. Angabe der Zahl 
der Beschäftigten zum Ende des Berichtszeitraumes/im Durchschnitt für jedes Geschäftsjahr, das von 
den historischen Finanzinformationen abgedeckt wird.“ auf der Seite 53 des Original-Prospekts wie folgt 
ersetzt: 

 

„Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten des Emittenten für 
die Geschäftsjahre 2024, 2023, 2022 und 2021: 

 

Jahr Mitarbeiter/VZÄ 

2024 88 

2023 85 

2022 86 

2021 89 

 

(Quelle: Geprüfte Jahresabschlüsse des Emittenten 2024, 2023, 2022 und 2021) 

 

Ergänzend dazu auch die Darstellung und Aufschlüsselung der beschäftigten Mitarbeiter nach Regionen und 
Marktgebiet des Emittenten zum Ende des jeweiligen Berichtszeitraums der Jahre 2023, 2022, 2021 und 
2020. 

 

Mitarbeiter/Köpfe 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 

Region Osttirol/Tirol 79 74 73 75 

Region Gailtal/Kärnten 10 11 12 13 

Region Gmünd/Kärnten 8 8 9 9 

Jahresendstand 97 93 94 97 

 (Quelle: Eigene Berechnungen des Emittenten).“ 

 

 

17. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „17.1. Historische 
Finanzinformationen“ auf der Seite 55 des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 
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„Die geprüften Jahresabschlüsse des Emittenten für die Geschäftsjahre 2024, 2023, 2022 und 2021 wurden 
nach den Vorschriften des UGB und des BWG in der jeweils geltenden Fassung aufgestellt. Diese geprüften 
Jahresabschlüsse sind diesem Prospekt als Anhänge ./B bis ./D sowie ./H beigefügt. Die Beschreibung der 
Eigenkapitalausstattung des Emittenten ist oben in Punkt 8.1. dargestellt. 

Die Berichte des Abschlussprüfers über die Prüfung der Kapitalflussrechnungen und der Entwicklung des 
Eigenkapitals für die Geschäftsjahre 2024, 2023, 2022 und 2021 sind diesem Prospekt als Anhänge ./E bis 
./G sowie ./I beigefügt.“ 

 

18. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „17.4 Dividendenpolitik“ 
auf Seite 56 des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

 

„Auf Vorschlag des Vorstands des Emittenten fasst die Generalversammlung jährlich einen 
Gewinnverwendungsbeschluss. Die Entscheidung über einen Dividendenanspruch der Partizipanten liegt 
dabei im alleinigen Ermessen der Generalversammlung, sie ist an den Vorschlag des Vorstands nicht 
gebunden. Eine vorab bestehende Dividendenpolitik liegt daher nicht vor. 

Der Emittent hat in dem Zeitraum, der von den historischen Finanzinformationen abgedeckt ist, folgende 
Dividendenausschüttungen getätigt:  

Geschäftsjahr 
Dividende pro  

Geschäftsanteil  € 8,00 
2024 € 0,82 
2023 € 0,82 
2022 € 0,18 
2021 € 0,14 

 

Geschäftsjahr 
Dividende pro 

Partizipationskapital 
2024 € 1,02 
2023 € 1,02 
2022 € 0,22 
2021 € 0,18 

(Quelle: Eigene Angaben des Emittenten auf Basis der jährlichen Gewinnverwendung).“  

 

19. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „17.6. Wesentliche 
Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition des Emittenten“ auf der Seite 56 des 
Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

 

„Seit dem 31.12.2024 ist keine wesentliche Veränderung in der Finanzlage oder der Handelsposition des 
Emittenten eingetreten.“ 

 

20. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden in Punkt „18.1.1. Betrag des ausgegebenen 
Kapitals und für jede Kategorie des Genossenschaftskapitals“ die Angaben auf der Seite 56 des Original-
Prospekts wie folgt ersetzt: 

„Der Emittent ist eine Genossenschaft und befindet sich im Eigentum seiner Genossenschafter. Zum 
31.12.2024 betrug die Anzahl der Genossenschafter 6.913, die Anzahl der Geschäftsanteile á EUR 8,00 
betrug zum 31.12.2024 161.706 Anteile. Der Emittent hält keine eigenen Genossenschaftsanteile. 

Somit beträgt das Genossenschaftskapital zum 31.12.2024 insgesamt EUR 1.293.648,00. 

Sämtliche Genossenschaftsanteile sind voll eingezahlt. 



22 

 

Weder zum Beginn noch zum Ende des Geschäftsjahres 2024 gab es nicht einbezahlte 
Genossenschaftsanteile.“ 

 

21. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die bestehenden Angaben in Punkt „18.1.2 
Die Entwicklung des Genossenschaftskapitals mit besonderer Hervorhebung der Angaben über etwaige 
Veränderungen, die während des von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraums 
erfolgt sind.“ auf der Seite 57 des Original-Prospekts wie folgt ergänzt: 

 

„Die Anzahl der Genossenschafter betrug zum 31.12.2024 genau 6.913 Personen. Das 
Genossenschaftskapital setzte sich aus 161.706 Stück Geschäftsanteile á EUR 8,00 zusammen. Das 
Genossenschaftskapital betrug daher am 31.12.2024 insgesamt EUR 1.293.648,00.“ 

 

22. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden in Punkt „19. EINSEHBARE DOKUMENTE“ 
die Angaben auf der Seite 58 des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

„Nachfolgende Dokumente sind für zwölf Monate ab dem Tag der Billigung dieses Prospekts am Sitz des 
Emittenten, Südtiroler Platz 9, 9900 Lienz, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos verfügbar sowie 
– ausgenommen die Satzung des Emittenten – auch abrufbar unter 
https://www.dolomitenbank.at/anlageberater/partizipationsscheine   

 die Satzung des Emittenten  

 als Anhänge ./B bis ./I, die geprüften Jahresabschlüsse und die Bestätigungsvermerke des 

Emittenten für die Geschäftsjahre 2024, 2023, 2022 und 2021, sowie die Berichte über die 

Prüfung der Kapitalflussrechnungen und der Eigenkapitalveränderungsrechnungen für die 

Geschäftsjahre 2024, 2023, 2022 und 2021, 

 dieser Prospekt, der erste Nachtrag und etwaige weitere Nachträge zum Prospekt.“ 

 

23. Das Anhangverzeichnis auf der Seite 70 des Original-Prospekts wird ergänzt wie folgt: 

nach dem Anhang ./G wird die Aufzählung 
 
„Anhang ./H Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2024 

 Jahresabschluss  

 Anhang zum Jahresabschluss 

 Lagebericht 

 Bestätigungsvermerk 

Anhang ./I Kapitalflussrechnung und Entwicklung des Eigenkapitals 2024 

 Bericht des Abschlussprüfers über die Prüfung der Kapitalflussrechnung und der Entwicklung 
des Eigenkapitals für das Geschäftsjahr 2024.“ 

eingefügt. 
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DolomitenBank
Osttirol-Westkärnten
eG, Lienz

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2024



DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG, Lienz
31. Dezember 2024

A K T I V A P A S S I V A
Stand Stand Stand Stand

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR

1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken 94.425.316,85 62.091 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig 6.735,51 58
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 10.476.066,84 14.994

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen, die zur 10.482.802,35 15.053
Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind

Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 22.281.831,51 26.146 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) Spareinlagen

3. Forderungen an Kreditinstitute darunter:
a) täglich fällig 3.773.234,15 11.725 aa) täglich fällig 37.268.223,37 1.158
b) sonstige Forderungen 5.889.428,72 7.475 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 212.712.339,88 246.423

9.662.662,87 19.200 249.980.563,25 247.581
b) sonstige Verbindlichkeiten

4. Forderungen an Kunden 425.977.286,06 430.418 darunter:
aa) täglich fällig 4.960.792,57 2.121

5. Schuldverschreibungen und andere bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 249.250.191,87 243.627
festverzinsliche Wertpapiere 254.210.984,44 245.749

von öffentlichen Emittenten 1.790.439,80 1.800 504.191.547,69 493.330
von anderen Emittenten 23.227.712,18 20.540

25.018.151,98 22.341 3. Verbriefte Verbindlichkeiten
andere verbriefte Verbindlichkeiten 24.566.003,87 20.028

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0,00 3.269
4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.748.133,68 938

7. Beteiligungen 38.448,39 38
5. Rechnungsabgrenzungsposten 539.323,96 497

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 641.843,48 641
6. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Abfertigungen 1.679.487,00 1.609
9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 18.687,00 77 b) Steuerrückstellungen 0,00 288

c) sonstige 3.523.222,97 2.480
10. Sachanlagen 8.700.645,56 9.141 5.202.709,97 4.378

darunter: Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im Rahmen seiner
eigenen Tätigkeit genutzt werden EUR 5.894.696,07 (2023: TEUR 6.195) 6a. Fonds für allgemeine Bankrisiken 4.650.000,00 3.650

11. Sonstige Vermögensgegenstände 1.455.638,66 572 7. Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 1.144.739,76 1.144

12. Rechnungsabgrenzungsposten 263.266,13 253 8. Instrumente ohne Stimmrecht gemäß § 26a BWG 190.837,50 190

13. Aktive latente Steuern 815.511,61 731 9. Gezeichnetes Kapital 1.293.648,00 1.246

10. Kapitalrücklagen
gebundene 6.841.211,00 6.841

11. Gewinnrücklagen
satzungsmäßige Rücklagen 3.562.006,02 3.357
andere Rücklagen 19.195.410,86 18.482

22.757.416,88 21.840

12. Haftrücklage gemäß § 57 Abs 5 BWG 5.254.532,45 5.254

13. Bilanzgewinn 436.382,99 530

589.299.290,10 574.923 589.299.290,10 574.923

Auslandsaktiva 45.525.281,43 51.737 1. Eventualverbindlichkeiten
a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten 16.448.330,23 16.064

16.448.330,23 16.064

2. Kreditrisiken 43.036.558,43 62.351
darunter: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften EUR 0,00 (2023: TEUR 0)

3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften 2.245.045,38 3.835

4. Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 42.472.495,24 40.411
darunter Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 1.594.739,76 1.594

5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 265.020.352,56 269.315
a) Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 15,42% 14,41%
b) Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 15,42% 14,41%
c) Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 16,03% 15,01%

6. Auslandspassiva 24.765.454,23 28.403

B  I  L  A  N  Z   ZUM 31. DEZEMBER 2024



DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG, Lienz

31. Dezember 2024

G E W I N N -   U N D   V E R L U S T R E C H N U N G

EUR EUR EUR TEUR

1. Zinsen und ähnliche Erträge 24.705.626,42 20.582
darunter:
aus festverzinslichen Wertpapieren 880.002,66 802

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.862.775,01 -6.784
I. NETTOZINSERTRAG 14.842.851,41 13.797

3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 27.280,78 27
a) Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und

nicht festverzinslichen Wertpapieren 27.280,78 27
b) Erträge aus Beteiligungen 0,00 0
4. Provisionserträge 4.359.132,47 3.900
5. Provisionsaufwendungen -321.248,88 -286
6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften 0,00 0
7. Sonstige betriebliche Erträge 884.242,72 187

II. BETRIEBSERTRÄGE 19.792.258,50 17.625
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand -8.130.923,13 -7.316

darunter:
aa) Gehälter -6.261.818,56 -5.491
bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale

Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben
und Pflichtbeiträge -1.531.869,58 -1.381

cc) sonstiger Sozialaufwand -98.598,43 -105
dd) Aufwendungen für Altersversorgung

und Unterstützung -105.259,31 -97
ee) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen

an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen -133.377,25 -240
b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) -6.549.099,53 -5.432

-14.680.022,66 -12.748
9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9. und 10.

enthaltenen Vermögensgegenstände -627.600,55 -603
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -195.882,04 -114

III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN -15.503.505,25 -13.466
IV. BETRIEBSERGEBNIS 4.288.753,25 4.158
11./12. Ertrags-/Aufwandssaldo aus der Veräußerung und

der Bewertung von Ausleihungen und Wertpapieren -1.439.752,47 -1.221
13./14. Ertrags-/Aufwandssaldo aus der Veräußerung und

der Bewertung von Wertpapieren, die wie Finanzanlagen
bewertet sind, sowie von Anteilen an verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen 17.124,93 1.167

V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 2.866.125,71 4.104
15. Außerordentliche Aufwendungen -1.000.000,00 -1.000

darunter: Zuweisung zum Fonds für allgemeine
Bankrisiken EUR 1.000.000,00 (2023: TEUR 1.000)

16. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS -1.000.000,00 -1.000
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag -655.893,56 -1.008

davon latente Steuer 84.235,01 -720
18. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 17 auszuweisen -73.073,16 -61

VI. JAHRESÜBERSCHUSS 1.137.158,99 2.034
19. Rücklagenbewegung -700.776,00 -1.504

darunter: Dotierung/Auflösung der Haftrücklage EUR 0,00 (2023: TEUR 0)
VII. JAHRESGEWINN 436.382,99 530
VIII. BILANZGEWINN 436.382,99 530

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JÄNNER 2024 BIS 31. DEZEMBER 2024

2 0 2 4 2 0 2 3



DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG

ANHANG für das Geschäftsjahr 2024

Die Vergleichswerte des Vorjahres wurden auf volle Tausend Euro gerundet und sind im Anhang in Klammern
angemerkt, bei der Summenbildung sind daher Rundungsdifferenzen nicht auszuschließen.

1.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG wurde unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, erstellt. Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der
einzelnen Positionen des Jahresabschlusses wurden nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches
und des Bankwesengesetzes in der jeweils geltenden Fassung vorgenommen.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen der Anlage 1 und 2 zu § 43 BWG.
Einzelne Posten, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden nicht angeführt.
Dem Vorsichtsprinzip wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Bankgeschäftes Rechnung getra-
gen.
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in ausländischen Währungen wurden mit dem entsprechenden
Mittelkurs bewertet.
Forderungen an Kreditinstitute, Forderungen an Kunden und sonstige Forderungen wurden, soweit sie dem
Umlaufvermögen gewidmet sind, zum strengen Niederstwertprinzip unter Anwendung von § 57 Abs. 1 BWG
bewertet.
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden vermindert um planmäßige Abschreibungen
zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Planmäßige Abschreibungen werden linear vorgenom-
men. Die Abschreibungsdauer beträgt für Gebäude zwischen 33 und 67 Jahre, für Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung zwischen 3 und 20 Jahre und für immaterielle Vermögensgegenstände zwischen 3 und 77 Jahre.
Für das Geschäftsjahr gilt ein Körperschaftsteuersatz von 23% (Vj: 24%).

Forderungen an Kunden
Die Ermittlung der Risikovorsorgen erfolgt unter Beachtung der Empfehlungen „Gemeinsames Positionspapier
des AFRAC und der FMA - Fragen der Folgebewertung bei Kreditinstituten“.
Das Vorliegen eines objektiven Hinweises auf Wertminderung bewirkt ein Herabstufen des Kunden in die Aus-
fallsratingklasse, das grundsätzlich durch 13 definierte Ausfallsevents ausgelöst werden kann, die den Vorga-
ben der CRR Art. 178 entsprechen.
Die Ermittlung der bilanziellen Risikovorsorge in den Ausfallsratingklassen (ausgenommen Risikoklasse 5A)
erfolgt einzelfallbezogen auf Basis des Blankoexposures (Einzelwertberichtigung). Die Höhe der Risikovorsorge
ist abhängig von der individuellen Einschätzung der aktuellen und künftigen wirtschaftlichen Situation des
Kunden, der Einschätzung der Höhe der Verwertungserlöse von Kreditsicherheiten und dem zeitlichen Zufluss
der daraus resultierenden Zahlungsströme. Im Zeitpunkt der Wertberichtigung werden jene Gründe dokumen-
tiert, die zur Wertberichtigung führten. In weiterer Folge wird auf analytischer Basis der Wertberichtigungsbe-
darf vierteljährlich geprüft (EWB-Monitoring) und allfällige Maßnahmen daraus abgeleitet. Für weniger bedeut-
same Einzelgeschäfte in den Ausfallsratingklassen (ausgenommen Risikoklasse 5A) erfolgt eine regelbasierte
Risikovorsorgebildung (pEWB) nach der Berechnungsmethodik des erwarteten Verlustes über die Restlaufzeit.
Der beanspruchte modellspezifische Ansatz reflektiert die Höhe der erwarteten Verluste über die gesamte
Restlaufzeit (lifetime expected loss) der Finanzierung, welche als pEWB angesetzt werden.
Die Bank bildet zusätzlich für das gesamte Lebendportfolio des Finanzierungsbestandes auch eine Portfolio-
wertberichtigung, die zur Abdeckung des latenten Kreditrisikos (Forderungen, welche zum Stichtag als nicht
akut gefährdet angesehen werden, aber nach dem Bilanzstichtag ausfallen können) dienen. Die Modellierungs-
technik der Portfoliowertberichtigung erfolgt über die aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Methodik des Expec-
ted Losses (=erwarteter Verlust, den die Bank über einen Zeitraum von einem Jahr tatsächlich erwartet) unter
Berücksichtigung des Risikoparameters LIP (=loss identification period). Der LIP-Faktor definiert den Zeitbe-
darf, den die Bank durchschnittlich benötigt, um einen bereits eingetretenen Kundenausfall zu erkennen.



Aufgrund der in der DolomitenBank implementierten internen Prozesse, Richtlinien und Systeme zur Ausfallsi-
dentifizierung ist das Erkennen von möglichen Ausfällen innerhalb kurzer Zeit, jedenfalls aber deutlich unter
einem Jahr, gewährleistet. Der Risikoparameter des LIP-Faktors wurde im betrachteten Geschäftsjahr für die
PoWB-Ermittlung des Lebendportfolios mit 6 Monaten (LIP = 0,50) angesetzt. Für Defaultklassen (da keine
Detection-Frist mehr vorliegt) wird kein LIP-Faktor berücksichtigt.
Die Modellierungsgrundlage berücksichtigt und unterscheidet besichertes und unbesichertes Forderungsvo-
lumen. Die verwendeten Risikoparameter der Modellierung unterliegen einer regelmäßigen, aufsichtsrechtlich
verpflichtenden Validierung.

Wertpapiere
Der Ansatz der in Aktivposten enthaltenen Wertpapiere des Anlagevermögens erfolgte zum gemilderten Nie-
derstwertprinzip.

Beteiligungen, verbundene Unternehmen, sonstige Anteilsrechte
Der Ansatz von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und sonstigen Anteilsrechten erfolgte
zu Anschaffungskosten unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips. Für alle wesentlichen Beteili-
gungen erfolgt jährlich eine Beurteilung des Wertansatzes. Bei Auftreten negativer Entwicklungen bei einer
Gesellschaft wird diese Beurteilung auch anlassbezogen durchgeführt.
Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Personalrückstellungen
Annahmen zur Berechnung der er-
warteten leistungsorientierten An-
sprüche zum 31.12.2024

Abfertigung Jubiläumsgelder

Art der Berechnung Finanzmathematisch Finanzmathematisch
Ansammlungsverfahren Teilwertverfahren Teilwertverfahren
Rechnungszinssatz 1,88% (VJ: 1,82%) 1,88% (VJ: 1,82%)
Gehaltssteigerung 3,50% (VJ: 3,60%) 3,50% (VJ: 3,60%)
Pensionsantrittsalter: 65 (VJ: 65) 65 (VJ: 65)
Fluktuationsabschlag: 0% (VJ: 0%) 5% (VJ: 5%)

2.  Erläuterungen zur Bilanz

Wertpapiere
Die Gesellschaft führt kein Handelsbuch.
Sämtliche Wertpapiere sind zum 31.12. dem Anlagevermögen gewidmet.
Die Buchwerte stellen sich in den einzelnen Jahresabschlussposten wie folgt dar:

31.12.2024
in €

Vorjahr
in T€

Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 22.163.688,10 25.980
Forderungen an Kreditinstitute 975.000,00 975
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 24.696.948,92 22.038
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0,00 3.270
Gesamt 47.835.637,02 52.263

Die Kurswerte betragen gesamt € 46.061.425,00 (49.989 T€).
Bei Wertpapieren mit einem Buchwert von € 33.876.920,45 (38.302 T€) wurden außerplanmäßige Abschreibun-
gen in Höhe von € 1.911.305,45 (2.477 T€) nach § 204 Abs. 2 UGB nicht vorgenommen, da davon auszugehen
ist, dass die Wertminderung nicht von Dauer ist. Die Wertminderung ist voraussichtlich deshalb nicht von
Dauer, da der Kursrückgang zinsinduziert ist und keine Verschlechterung der Bonität des Emittenten zu erken-
nen ist.
Vom Wahlrecht der zeitanteiligen Ab- und Zuschreibung gemäß § 56 Abs. 2 bzw. 3 BWG wurde Gebrauch
gemacht.



Der Unterschiedsbetrag bei festverzinslichen Wertpapieren des Anlagevermögens zwischen den Anschaffungs-
kosten und den niedrigeren Rückzahlungsbeträgen, der gemäß § 56 Abs. 2 BWG zeitanteilig abgeschrieben
wird, beträgt € 1.135.298,75 (1.223 T€).
Der Unterschiedsbetrag bei festverzinslichen Wertpapieren des Anlagevermögens zwischen den Anschaffungs-
kosten und den höheren Rückzahlungsbeträgen, der gemäß § 56 Abs. 3 BWG zeitanteilig zugeschrieben wird,
beträgt € 509.646,13 (444 T€).
Aufgliederung der in den Aktivposten 1.5. und 1.6. enthaltenen, zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere,
die wie Anlagevermögen bewertet werden:

Börsenotierte Wertpapiere 31.12.2024
in €

Vorjahr
in T€

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 24.696.948,92 22.038

Anlagevermögen 31.12.2024
in €

Vorjahr
in T€

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 24.696.948,92 22.038

Die Zuordnung zum Anlage- oder Umlaufvermögen richtet sich im jeweiligen Einzelfall nach der Entscheidung
der zuständigen Gremien.

Im auf den Bilanzstichtag folgenden Geschäftsjahr werden Forderungen aus Schuldverschreibungen und an-
deren festverzinslichen Wertpapieren in Höhe von € 11.013.552,37 (13.453 T€) fällig.

Forderungen an Kreditinstitute
Die nicht täglich fälligen Forderungen enthielten Beträge mit folgender Fristigkeit (Restlaufzeit):

31.12.2024 in € Vorjahr in T€
bis drei Monate 433.150,45 1.000
mehr als drei Monate bis ein Jahr 2.981.278,27 5.500
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 2.475.000,00 975

Forderungen an Kunden
Die nicht täglich fälligen Forderungen enthielten Beträge mit folgender Fristigkeit (Restlaufzeit):

31.12.2024 in € Vorjahr in T€
bis drei Monate 9.584.313,82 8.729
mehr als drei Monate bis ein Jahr 34.821.868,72 41.670
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 127.671.971,15 128.189
mehr als 5 Jahre 235.554.044,70 233.468

Entwicklung von Einzelwertberichtigungen
Stand 01.01.2024 4.130.930,82
Zuweisung 1.609.054,06
Auflösung/Verwendung -809.780,63
Stand 31.12.2024 4.930.204,25

Entwicklung von Portfoliowertberichtigungen
Stand 01.01.2024 1.682.391,50
Zuweisung 0,00
Auflösung -48.349,14
Stand 31.12.2024 1.634.042,36

Die Portfoliowertberichtigungen werden für die Risikoklassen 1-4 und 5A unter Beachtung von CRR Art. 160 ff
gebildet.



Verbriefte und unverbriefte Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen:
31.12.2024

in €
Vorjahr

in T€
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 1.584.180,00 1.553

Anteile an verbundenen Unternehmen
Die Anteile an verbundenen Unternehmen gemäß § 189a Z 8 UGB setzen sich wie folgt zusammen (Angaben
in Euro):

Firmenname / Sitz Anteil am
Kapital in %

Geschäfts-
jahr

Eigenkapital Ergebnis

Osttiroler Wirtschaftspark GesmbH /
9900 Lienz 56,28 2024 59.950,23 - 27.679,16

Ein Konzernabschluss wurde unter Anwendung des § 249 Abs. 2 UGB nicht erstellt.
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Die Grundwerte bebauter und unbebauter Grundstücke betrugen zum Bilanzstichtag € 979.099,83 (1.004 T€).
Sonstige Vermögensgegenstände
In der Position sonstige Vermögensgegenstände sind zur Sicherung von Forderungen erworbenen Grundstü-
cke und Gebäude in Höhe von € 285.252,77 (303 T€) enthalten.
Aktive latente Steuern
Zum 31. Dezember 2024 wurden aktive latente Steuern gemäß § 198 Abs. 9 UGB ausgewiesen, die mit dem
aktuell gültigen Körperschaftsteuersatz von 23 % berechnet wurden.
Die latenten Steuern resultieren aus temporären Differenzen zwischen den unternehmensrechtlichen und steu-
errechtlichen Wertansätzen in folgenden Bilanzposten: Wertpapiere, Forderungen an Kunden, Sachanlagen,
Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumsgelder.

Die Entwicklung der latenten Steuern stellt sich wie folgt dar:
Stand 01.01.2024 731.276,60
Auflösung 0,00
Zuweisung 84.235,01
Stand 31.12.2024 815.511,61

Die ertragswirksame Veränderung der latenten Steuern beträgt im Geschäftsjahr 2024 € 84.235,01 (- 720 T€).
Die Veränderung der latenten Steuern wird im Posten Steuern vom Einkommen und Ertrag ausgewiesen.

Gesamtbetrag der Aktiv- und Passivposten, die auf fremde Währung lauten
In den Aktivposten sind auf Fremdwährung lautende Aktiva im Gesamtbetrag von € 6.479.905,69 (9.259 T€)
enthalten.
In den Passivposten sind auf Fremdwährung lautende Passiva im Gesamtbetrag von € 8.531.008,35 (9.315 T€)
enthalten.



Anlagenspiegel (§ 226 Abs. 1 UGB in Verbindung mit § 43 Abs. 1 BWG):

Anschaffungskosten
Stand 1.1. Zugänge

im GJ
Zugänge

durch
Umgrün-

dung

Abgänge
im GJ

Umgliederun-
gen im GJ

Stand 31.12.

2.a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 26.084.713,26 6.158.564,00 0,00 -9.892.750,00 0,00 22.350.527,26
3. Forderungen an Kreditinstitute (Wertpapiere) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4. Forderungen an Kunden (Wertpapiere) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 22.669.262,14 6.200.667,22 0,00 -3.588.515,00 0,00 25.281.414,36
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 3.888.975,83 0,00 0,00 -3.888.975,83 0,00 0,00
7. Beteiligungen 105.848,39 7.500,00 0,00 0,00 0,00 113.348,39
8. Anteile an verbundenen Unternehmen 641.843,48 0,00 0,00 0,00 0,00 641.843,48
9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 595.464,30 0,00 0,00 -6.869,43 0,00 588.594,87
10. Sachanlagen 23.018.313,18 260.482,55 0,00 -709.344,15 0,00 22.569.451,58
11. Sonstige Vermögensgegenstände 158.458,89 0,00 0,00 0,00 0,00 158.458,89
Gesamtsumme 78.162.879,47 12.627.213,77 0,00 -18.086.454,41 0,00 72.703.638,83

kumulierte Abschreibung
Stand 1.1. Zugänge

im GJ
Abgänge

im GJ
Umgliederun-

gen im GJ
Stand 31.12.

2.a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 104.615,00 82.224,16 0,00 0,00 186.839,16
3. Forderungen an Kreditinstitute (Wertpapiere) 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
4. Forderungen an Kunden (Wertpapiere) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 631.323,99 0,00 -46.858,55 0,00 584.465,44
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 619.014,00 0,00 -619.014,00 0,00 0,00
7. Beteiligungen 67.400,00 7.500,00 0,00 0,00 74.900,00
8. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 518.352,30 58.425,00 -6.869,43 0,00 569.907,87
10. Sachanlagen 13.877.271,21 569.175,55 -577.640,74 0,00 13.868.806,02
11. Sonstige Vermögensgegenstände 122.020,15 0,00 0,00 0,00 122.020,15
Gesamtsumme 15.964.996,65 717.324,71 -1.250.382,72 0,00 15.431.938,64



Buchwert
Buchwert VJ Zuschreibungen Abschreibungen

laufendes GJ
Stand 31.12.

2.a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 25.980.098,26 30.389,84 -5.364,00 22.163.688,10
3. Forderungen an Kreditinstitute (Wertpapiere) 975.000,00 0,00 0,00 975.000,00
4. Forderungen an Kunden (Wertpapiere) 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 22.037.938,15 0,00 -41.656,45 24.696.948,92
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 3.269.961,83 0,00 0,00 0,00
7. Beteiligungen 38.448,39 0,00 0,00 38.448,39
8. Anteile an verbundenen Unternehmen 641.843,48 0,00 0,00 641.843,48
9. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 77.112,00 0,00 -58.425,00 18.687,00
10. Sachanlagen 9.141.041,97 0,00 -569.175,55 8.700.645,56
11. Sonstige Vermögensgegenstände 36.438,74 0,00 0,00 36.438,74
Gesamtsumme 62.197.882,82 30.389,84 -674.621,00 57.271.700,19



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die nicht täglich fälligen Verpflichtungen enthielten Beträge mit folgender Fristigkeit (Restlaufzeit):
31.12.2024 in € Vorjahr in T€

bis drei Monate 6.064.302,05 7.113
mehr als drei Monate bis ein Jahr 0,00 2.000
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 4.411.764,79 5.882

Der Gesamtbetrag der Sicherungsgegenstände, die als Sicherheit für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten gestellt wurden, stellt sich wie folgt dar:

Vermögensgegenstände als Sicherheit 31.12.2024 in € Vorjahr in T€
Forderungen an Kunden 0,00 1.089
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 6.064.302,05 3.660
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0,00 2.363
Summe der Sicherheiten 6.064.302,05 7.113

Die Mündelgeldspareinlagen betragen zum Bilanzstichtag € 1.000.598,57 (1.189 T€). Der dafür gewidmete De-
ckungsstock besteht aus mündelsicheren Wertpapieren und beläuft sich auf € 1.225.320,00 (1.367 T€).
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
Verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen:

31.12.2024
in €

Vorjahr
in T€

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 13.956,00 124

Die nicht täglich fälligen Verpflichtungen enthielten Beträge mit folgender Fristigkeit (Restlaufzeit):
31.12.2024 in € Vorjahr in T€

bis drei Monate 88.712.597,39 88.421
mehr als drei Monate bis ein Jahr 187.435.693,47 181.862
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 123.785.783,97 139.169
mehr als 5 Jahre 62.028.456,92 80.599

Verbriefte Verbindlichkeiten
Es wurden 5 Emissionen mit einem Emissionsvolumen von € 47.000.000,00 begeben. Im folgenden Geschäfts-
jahr stehen € 5.848.900,00 (VJ 0 T€) an begebenen Schuldverschreibungen zur Tilgung an.

Rückstellungen
Stand 01.01. Zugang Auflösung/Ver-

brauch
Stand 31.12.

Abfertigungsverpflichtungen 1.609.389,00 70.098,00 0,00 1.679.487,00
Sonstige Personalrückstellungen 1.922.236,39 453.223,00 -47.655,70 2.327.803,69
Körperschaftssteuer 288.013,90 0,00 -288.013,90 0,00
Diverse 558.719,36 927.139,92 -290.440,00 1.195.419,28

Die Veränderungen der Rückstellungen für Anwartschaften auf Abfertigungen sind im Posten „Aufwendungen
für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen“ ausgewiesen.
Die Veränderungen der Rückstellungen für Jubiläumsgelder sind im Posten "Löhne und Gehälter" ausgewiesen.
In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanz-
erstellung erkennbaren Risiken sowie der Höhe und dem Grunde nach ungewisse Verbindlichkeiten mit den
Beträgen berücksichtigt, die den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen.
Die sonstigen Rückstellungen umfassen vor allem Eventualverbindlichkeiten aus dem Kreditgeschäft sowie
Prüfungs-, Rechts- und Prozessaufwand. Aufgrund einer gerichtlichen Vergleichsvereinbarung (bedingter Ver-
gleich), die im März 2025 abgeschlossen wurde, wurde die bereits bestehende Rückstellung für Kosten in Zu-
sammenhang mit der Fusion mit der ehemaligen Volksbank Gmünd auf € 780.000,00 erhöht.



Gezeichnetes Kapital
Die Veränderung der Anzahl der Mitglieder, der Geschäftsanteile, der darauf geleisteten Beträge und Haftsum-
men stellt sich im Geschäftsjahr wie folgt dar:

Anzahl der
Mitglieder

Anzahl der
Geschäftsanteile

darauf geleistete
Beträge

Haftsummen

Stand Anfang 2024 6.787 153.189 1.225.512,00 4.129.880,00
Zugänge durch Umgründung 0 0 0,00 0,00
Zugänge 2024 126 8.517 68.136,00 0,00
Abgänge 2024 -92 -7.885 -63.080,00 -311.880,00
Stand Ende 2024 6.821 153.821 1.230.568,00 3.818.000,00

In der Generalversammlung vom 29. Mai 2015 wurde beschlossen, die Haftung für Geschäftsanteilszeichnun-
gen ab 1. Juli 2015 gemäß § 27 BWG auf den Geschäftsanteil zu beschränken.

Anrechenbare Eigenmittel

31.12.2024 Vorjahr
Kernkapital (T1)
Hartes Kernkapital (CET1)
Eingezahlte Kapitalinstrumente 1.396.448,30 1.396
Rücklagen 34.853.160,33 33.936
Fonds für allgemeine Bankrisiken 4.650.000,00 3.650
Abzüge von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals - 21.853,15 - 166
Bestandsgeschützte Kapitalinstrumente des harten Kernkapitals 0,00 0
Summe hartes Kernkapital (CET1) 40.877.755,48 38.817
Zusätzliches Kernkapital (AT1)
Summe zusätzliches Kernkapital (AT1) 0,00 0
Summe Kernkapital (T1) 40.877.755,48 38.817
Ergänzungskapital (T2)
Ergänzungskapital 1.594.739,76 1.595
Bestandsgeschützte Kapitalinstrumente des Ergänzungskapitals 0,00 0
Summe Ergänzungskapital (T2) 1.594.739,76 1.595
Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 42.472.495,24 40.411

Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 0,19% (0,35 %).
Dem Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden € 1.000.000,00 (1.000 T€) zugeführt. Die im Vorjahr gebildete
allgemeine Kreditrisikoanpassung (§ 57 Abs. 1 BWG) in der Höhe von € 450.000,00 blieb unverändert.
Emittiertes Partizipationskapital mit einem Nominale über € 1.144.739,76 (1.145 T€) unterliegt den Übergangs-
bestimmungen gemäß Art. 484 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Entsprechend den Übergangsbestimmun-
gen wird ab dem Geschäftsjahr 2022 der Gesamtbetrag in Höhe von € 1.144.739,76 (1.145 T€) dem Ergän-
zungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angerechnet.
Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten
Zum Bilanzstichtag hält die Gesellschaft keine derivativen Finanzinstrumente (VJ 0 T€).

Posten unter der Bilanz
Die Eventualverbindlichkeiten betragen € 16.448.330,23 (16.065 T€), davon entfallen € 16.447.140,23 (16.062
T€) auf Garantien und der Restbetrag auf sonstige Haftungen.
Die Kreditrisiken betragen € 43.036.558,43 (62.352 T€) und betreffen noch nicht in Anspruch genommene Kre-
ditzusagen. Der in Klammern angegebene Vorjahreswert ist aufgrund einer im Geschäftsjahr 2024 durchge-
führten Korrektur im Ausweis der Eventualverbindlichkeiten im Anhang des Vorjahres um 16.065 T€ zu hoch
ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften betragen € 2.245.045,38 (3.836 T€) und betreffen Haftungen
des Export Fonds der Austria Wirtschaftsservice GmbH.



3.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge
In der Position sonstige betriebliche Erträge sind neben € 160.287,15 (156 T€) Erträgen aus der Vermietung
und Verpachtung weiters € 541.236,46 (0 T€) an Buchgewinnen aus Liegenschaftsverkäufen enthalten.

Personalaufwand
In der Position Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen
sind Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von € 0,00 (178 T€) enthalten.
Im Zusammenhang mit einem laufenden Gerichtsverfahren anlässlich einer Entlassungsanfechtung ist eine
Rückstellungsdotierung in der Höhe von € 340.000,00 (245 T€) als bedeutsame Aufwandsposition gegeben.

Sachaufwand
Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 in € Vorjahr in T€
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 139.350,00 148
Aufwendungen für andere Bestätigungsleistungen 3.150,00 3
Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen 0,00 0
Aufwendungen für sonstige Leistungen 0,00 4

Die Verpflichtungen aus Mietverträgen betragen für das folgende Geschäftsjahr
€ 54.183,37 (52 T€) sowie für die folgenden fünf Geschäftsjahre € 270.916,85 (258 T€).

4. Sonstige Angaben

Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses
Folgende Gewinnverteilung soll den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden: Zuweisung an die sat-
zungsmäßige Rücklage € 113.715,90, Dividende auf Partizipationskapital € 187.425,00, Dividende auf Ge-
schäftsanteile € 125.789,63 und Zuweisung des Restbetrages von € 9.452,46 an die freie Gewinnrücklage.

Kredite an Vorstand und Aufsichtsrat

im Geschäftsjahr im Vorjahr
Vorstand

in €
Aufsichtsrat

in €
Vorstand

in T€
Aufsichtsrat

in T€
Gewährte Kredite 17.107,26 27,65 3 0
Kredittilgungen 23.802,38 32.793,06 21 34

Die Bedingungen betreffend Konditionen, Laufzeit und Besicherung sind marktkonform.

Bezüge des Vorstandes und des Aufsichtsrates
Im Geschäftsjahr waren mit Verweis auf § 242 Abs. 4 UGB insgesamt zwei Vorstände bestellt. Die Vorstände
üben die Funktion des Geschäftsleiters gleichermaßen aus.
Die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich auf € 74.276,69
(59 T€).
Die Erfüllung des genossenschaftlichen Förderauftrages erfolgt durch entsprechende Aktivitäten zur Mitglie-
derförderung und Mitgliederbindung. Darüber hinaus werden für die Mitglieder umfassende Beratungs- und
Informationsdienstleistungen erbracht.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag zum 31. Dezember 2024 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG eingetreten.
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DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG
FN 41420m
Südtiroler Platz 9
9900 Lienz

L A G E B E R I C H T
zum Jahresabschluss 2024 der

DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG

1. Unternehmensprofil

Unternehmerischer Rahmen, Zweck und Eckdaten

Die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG (DolomitenBank), FN 41420m, ist eine selbstständige
Genossenschaftsbank mit Sitz in Lienz, die sich als kompetenter Finanzdienstleistungspartner für
Privatkunden, für Klein- und Mittelbetriebe, für Landwirte sowie für Institutionen in Osttirol und West-
kärnten versteht und im Eigentum ihrer 6.686 Mitglieder steht, die die Bevölkerung in der Region
repräsentieren. Sachlich und örtlich zuständiger Revisionsverband der DolomitenBank gem § 24
GenRevG ist seit 01.07.2018 der COOPVERBAND – Revisionsverband Österreichischer Genossen-
schaften, ZVR-Zahl 219224262, mit Sitz in Wien, als gesetzliche Einlagensicherung fungiert seit
01.01.2019 die Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., FN 481817f, mit Sitz in Wien.

Der Zweck der Genossenschaft ist im Wesentlichen die Förderung des Erwerbes und der Wirtschaft
ihrer Mitglieder. Sie verwirklicht ihren Förderungsauftrag als Kreditgenossenschaft nach dem Sys-
tem Hermann Schulze-Delitzsch auf der Wertebasis der Selbsthilfe, Selbstverantwortung und
Selbstverwaltung bzw. Selbstgestaltung durch die sich in der Genossenschaft zusammengeschlos-
senen Mitglieder.

Die DolomitenBank beschäftigt derzeit 104 Mitarbeiter:innen mit 88,4 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) und
ist mit ca 20.500 Kunden und einer Bilanzsumme von 589 Mio EUR die größte selbstständige Regi-
onalbank in ihrem Marktgebiet, das insgesamt ca 150.000 Einwohner zählt. Die Kundeneinlagen
betragen 529 Mio EUR und an Krediten sind 425 Mio EUR vergeben. Das verwaltete Kundenwert-
papierdepot-Vermögen umfasst 105 Mio EUR. Die Bank verfügt über Eigenmittel iHv 42,5 Mio EUR.

Neben der Zentrale in Lienz bestehen in den weiteren Kernmarktgebieten Kötschach-Mauthen und
Gmünd jeweils Hauptgeschäftsstellen sowie in Matrei in Osttirol, Heinfels und Hermagor weitere
personalbetreute Geschäftsstellen mit Selbstbedienungsbereichen. Die Kundenservicierung sowie
Bargeldversorgung in Gundersheim und am Michaelsplatz/Lienz erfolgt über Selbstbedienungsfilia-
len. Insgesamt werden sechs mitarbeiterbetreute Geschäftsstellen samt Selbstbedienungsberei-
chen, zwei Selbstbedienungsfilialen, eine Drive-In-Filiale in Kötschach-Mauthen sowie ein Drive-In-
Bankomat in Arnbach/Sillian geführt.

Finanztochtergesellschaften oder vergleichbare selbstständig organisierte Einrichtungen existieren
nicht.

Positionierung

Der Differenzierung in der Marktpositionierung liegen die beiden maßgeblichen Erfolgsfaktoren „Re-
gionalität“ und „Kundenpartnerschaft“ zugrunde.

1.2.1 Regionalität

„Regionalität“ ist im Werteverständnis der Menschen sehr positiv besetzt und ist ihre Bedeutung als
Konsequenz der COVID-19-Pandemie weiter gestiegen.

Die DolomitenBank steht als Genossenschaft im regionalen Eigentum ihrer Mitglieder, die die Be-
völkerung widerspiegeln. Das Marktgebiet ist mit Osttirol und Westkärnten ebenfalls regional und ist
darin die Vision „1 Region – 1 Regionalbank“ umgesetzt. In diesem zusammengehörenden geogra-
fischen Raum bietet die DolomitenBank ihr lokales Geschäftsmodell an und dient damit den Men-
schen, der Wirtschaft und den Institutionen der einen Region.
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Die DolomitenBank fördert die Entwicklung ihrer Region und ist sie für diese bedeutender Dienstge-
ber für hochqualifizierte Arbeitsplätze.

1.2.2 Das Ziel „Die Nr. 1 in der Kundenpartnerschaft zu sein“

Ziel der DolomitenBank ist es, mit Herz und Kompetenz die Nr. 1 in der Kundenpartnerschaft zu sein.
Als Betreuungs- und Beratungsbank positioniert, wird der Kunde durch die Fähigkeiten, Lösungen
für seinen Bedarf bzw seine Zielsetzungen maßschneidern zu können, überzeugt. Das erwiesene
Kundenvertrauen wird durch Leistung, Verlässlichkeit und Qualität bedankt. Dieser hehre Anspruch
umfasst die menschlichen Verbindungen, die Emotionen und das Vertrauen genauso, wie die
Leistungsstärke, Komptenz und Qualität, Lösungen zum partnerschaftlichen Nutzen von Kunde und
Bank erarbeiten zu können.

Technik und neue Technologien unterstützen die Beraterbankpositionierung. Qualifizierte Beratung
und Betreuung unter Einbindung der Digitalisierung bringen den Kunden Nutzenvorteile. Vor diesem
Hintergrund sind innovative Lösungen hinsichtlich Social Media (Instagram, Twitter und You Tube),
Apple Pay, EBPmg als InternetBanking und Mobilebanking-Variante, eine eigene Homepage und Vi-
deo-Beratungen entwickelt und im intensiven Einsatz. Zudem sind im Dienstleistungsbereich zT be-
reits digitale Vertragsabschlüsse möglich.

Als Regionalbank ist die DolomitenBank in ihren Kernkompetenzfeldern als

Die PrivatkundenBank der Region.
Die UnternehmerBank der Region.
Die WohnbauBank der Region.
Die AnlageBank der Region.

positioniert.

Die voranschreitende Digitalisierung in der Bankenlandschaft führt zu einer abnehmenden Kunden-
frequenz in den Geschäftsstellen, der Kundenkontakt und die Kundenansprache müssen gezielt
durch Initiative der Bank und deren Betreuern erfolgen. Die Angebote an Bestands- und Neukunden
müssen orts- und zeitunabhängig durch anspruchsvolle maßgeschneiderte Beratungsleistung erfol-
gen. Die DolomitenBank möchte gerade in wirtschafts- und gesellschaftspolitisch anspruchsvollen
Zeiten ihren Kunden ein verlässlicher Partner sein und legt sie größten Wert auf Loyalität und Kun-
denzufriedenheit.
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2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Dynamiken im geopolitischen Umfeld – 2024

Das Jahr 2024 war von tiefgreifenden geopolitischen Entwicklungen geprägt, welche die globale
Sicherheitslage und wirtschaftliche Stabilität erheblich beeinflussten. Besonders der Nahe Osten
blieb im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Der anhaltende Krieg in der Ukraine verschärfte
weiterhin die Spannungen zwischen Russland und dem Westen, während der eskalierende Konflikt
zwischen Israel und Iran sowie dessen verbündete Akteure im Gazastreifen (Libanon und Jemen),
die geopolitische Lage weiter destabilisierte.

Das Jahr 2024 war zudem ein bedeutendes Superwahljahr mit weitreichenden politischen Implikati-
onen. Besonders hervorzuheben sind die Europawahlen im Juni, die maßgeblichen Einfluss auf die
zukünftige Ausrichtung der EU-Politik nahmen. In Deutschland führte das Ende der Ampelkoalition
im November zu einer Neuausrichtung der innenpolitischen Landschaft und stellte die Weichen für
eine veränderte Regierungszusammensetzung. Auch in Österreich fanden nationale Wahlen statt,
die die politische Struktur des Landes neu formen werden.

Die US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 hatte womöglich den größten geopolitischen
Einfluss des Jahres. Nachdem der amtierende Präsident Joe Biden im Juni aufgrund schwacher
Umfragewerte seine Kandidatur zurückzog, entwickelte sich ein intensiver Wahlkampf zwischen Vi-
zepräsidentin Kamala Harris und dem republikanischen Herausforderer Donald Trump. Geopolitisch
stand dabei vor allem die künftige außen- und wirtschaftspolitische Strategie der USA im Mittelpunkt,
insbesondere im Hinblick auf das transatlantische Verhältnis sowie die Beziehungen zu China, Russ-
land und der Europäischen Union.

Angesichts der jüngsten geopolitischen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr
2025 sowohl wirtschaftlich als auch politisch von Herausforderungen geprägt sein wird. Die anhal-
tenden Konflikte, fragile Handelsbeziehungen sowie die Neuausrichtung internationaler Allianzen,
deuten auf dynamische Zeiten hin.

Globale, nationale und regionale Wirtschaftsentwicklungen

2.2.1 Globale Ebene

Die globale Wachstumsrate blieb im Jahr 2024 mit 3,1 % auf einem vergleichsweise niedrigen Ni-
veau. Ausschlaggebend dafür war insbesondere die abgeschwächte wirtschaftliche Dynamik der
chinesischen Wirtschaftsleistung, welche im Jahr 2024 auf 4,6 % sank. Demgegenüber konnte die
US-Wirtschaft im Jahr 2024 mit einem soliden Wachstum von 2,8 % überzeugen, während die wirt-
schaftliche Entwicklung in Europa hinter den Erwartungen zurückblieb. Im Vergleich zur globalen
Entwicklung fiel das Wirtschaftswachstum in Europa mit lediglich 0,8 % deutlich geringer aus. Aus-
schlaggebend hierfür war insbesondere die anhaltende Wirtschaftskrise in Deutschland, wo das
Bruttoinlandsprodukt bereits zum zweiten Mal in Folge einen Rückgang verzeichnete. Dies deutet
darauf hin, dass es sich nicht lediglich um ein zyklisches Problem handelt, sondern vielmehr um die
Folge einer starken Abhängigkeit von Exporten sowie struktureller Herausforderungen bei der Um-
stellung des Energiesektors von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. Auf europäischer
Ebene fehlten zudem trotz steigender Reallöhne entscheidende Impulse im privaten Konsum,
wodurch das Wachstum gehemmt wurde. Verantwortlich dafür waren zum einen die anhaltende
Konjunkturschwäche und zum anderen die wachsende Unsicherheit im politischen Umfeld.

2.2.2 Nationale Ebene

Ähnlich dazu entwickelte sich die Wirtschaft in Österreich, die auf nationaler Ebene einen Rückgang
verzeichnete. Im Vergleich zur globalen Rezession 2009 und dem corona-bedingten Einbruch 2020
fällt dieser zwar moderat aus, jedoch ist dies der erste Rückgang über zwei aufeinanderfolgende
Jahre seit 1945. Die anhaltende Schwächephase bedingte einen Rückgang der österreichischen
Wirtschaft von -1,0 % (saison- und arbeitstätig bereinigt). Diese rezessive Tendenz ist nicht nur auf
einen einzelnen Faktor zurückzuführen. Vielmehr führte eine synergetische Verkettung aus unter-
schiedlichen Faktoren zu genanntem Rückgang:

- Auslaufen von expansiven wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Aufholeffekten nach dem
Ende der Covid-19-Pandemie.

- Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und gestiegene Finanzierungskosten (Zinserhöhungen).
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- Reale Einkommens- und Vermögensverluste sowie vermehrte negative Vertrauenseffekte in-
folge des Inflationsschocks.

Angebotsseitig lässt sich der Rückgang vor allem auf die schrumpfende Sachgüterproduktion zu-
rückführen. Auch die Bauindustrie sowie der Handel trugen maßgeblich zur verschlechterten Wirt-
schaftsleistung bei. Auf der Nachfrageseite wirkten sich insbesondere der starke Rückgang der In-
vestitionen und erhebliche Marktanteilsverluste im Außenhandel negativ aus. Ähnlich wie auf euro-
päischer Ebene führten die Reallohnzuwächse in Österreich nicht zur erhofften Belebung des priva-
ten Konsums, sodass dessen Beitrag zum Wirtschaftswachstum ausblieb. Trotz eines Einkommens-
wachstums von 3,2 % stagnierten die Konsumausgaben, während die Sparrate der privaten Haus-
halte deutlich auf 11 % des Einkommens anstieg.

Auch die Bauindustrie verzeichnete im Bereich der Bauinvestitionen einen Rückgang von 4,5 %.
Dieser Trend führte zu einem Rückgang der Nachfrage von Hypothekarkrediten, welcher sich jedoch
durch die sinkende Zinsentwicklung langsam erholen dürfte.

2.2.3 Regionale Ebene

Die Region Osttirol zeichnet sich durch ihre räumliche Trennung vom Nordtiroler Landesgebiet aus.
Mit der Bezirkshauptstadt Lienz als regionalem Zentrum verfügt sie über eine sehr gute Ausstattung
an Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen sowie Handels- und Dienstleistungsbetrieben. Weitere
zentrale Orte in Osttirol sind Matrei und Sillian.

Der Bezirk weist eine vielfältige Wirtschaftsstruktur auf. Neben einigen Industriestandorten spielen
insbesondere das traditionelle Gewerbe und die Landwirtschaft eine bedeutende Rolle. Der Touris-
mus hat sich an bestimmten Standorten nennenswert entwickelt. Neben den Skigebieten in Sillian,
Matrei-Kals und St. Jakob in Defereggen sowie dem Biathlonzentrum in Obertilliach hat der Natio-
nalpark Hohe Tauern eine wichtige Funktion. Insgesamt liegt die Wirtschaftskraft des Bezirks aller-
dings nachwievor hinter den anderen Tiroler Landesteilen und haben viele Pendler derzeit ihren
Arbeitsplatz außerhalb des Bezirks.

Das Regionsmanagement Osttirol (RMO) unterstützt als nicht gewinnorientierter Verein mit Sitz in
Lienz regionale Projektideen und fördert die regionale Entwicklung, um die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen und die Lebensqualität in Osttirol zu verbessern. Die Innos GmbH, welche im Jahr
2016 gegründet wurde, hat sich auf die Förderung von Innovationen und die Unterstützung von Ver-
änderungsprozessen in der regionalen Entwicklung spezialisiert. Ziel ist es, die Brutto-Regionalwert-
schöpfungskette weiter zu steigern, Arbeitsplätze zu schaffen und damit die Erwerbsquote anzuhe-
ben sowie die Bevölkerungsabnahme zu stoppen und die in anderen Regionen lebenden Osttirol zu
einer Rückkehr in ihrem Heimatbezirk zu bewegen.

Zudem erfasst unser Filialnetz auch die Regionen Ober- und Westkärnten. Mit Filialen in Kötschach-
Mauthen, Gmünd, Hermagor sowie den Selbstbedienungsfilialen in Gundersheim und Kötschach-
Mauthen bieten wir unseren Kunden eine umfassende Versorgung und erstklassigen Service auch
außerhalb der Region Osttirol. Die Region Ober- und Westkärnten zeichnet sich vor allem durch den
überdurchschnittlichen Produktionssektor sowie den sehr stark ausgeprägten Tourismusbereich
aus. Diese Daten werden durch Zahlen untermauert, die zeigen, dass im Jahr 2023 insgesamt 565
Unternehmensgründungen in der Region durchgeführt wurden. Oberkärnten weist zudem eine Ein-
wohnerzahl von rund 124.000 Menschen auf. Wie auch in der Region Osttirol, soll durch die Ge-
schäftsaktivitäten die regionale Wirtschaft gestärkt und gefördert werden. Dabei liegt der Schwer-
punkt darauf, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu optimieren und als verlässlicher sowie
kompetenter Ansprechpartner in der Region zu agieren.

Nach turbulenten Zeiten – die Inflation bewegt sich Richtung Zielwert

2.3.1 Inflationsentwicklung auf globaler Ebene

In den vergangenen Jahren sorgten erhebliche Preissteigerungen und wirtschaftliche Unsicherhei-
ten für große Herausforderungen. Der seit 2023 anhaltende Rückgang der Inflation im Euroraum
setzte sich auch im Jahr 2024 fort und näherte sich im Dezember mit 2,4 % dem angestrebten Infla-
tionsziel an. Haupttreiber dieser Entwicklung waren vor allem die rückläufigen Preise für Rohöl, Gas
und in der Folge auch für Großhandelsstrom. Zudem trugen die schrittweisen Leitzinssenkungen im
Verlauf der Jahre 2023 und 2024 zur Dämpfung der Nachfrage bei, was den Preisdruck weiter ab-
schwächte.
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Hingegen wiesen die USA im Vergleich zu Europa eine leicht erhöhte Inflationsdynamik auf, die
insbesondere im Dienstleistungssektor sowie im Bereich der Güterpreise evident wurde. Infolgedes-
sen erreichte die Gesamtinflation in den USA im Dezember 2024 einen Wert von 2,9 %.

2.3.2 Gesamtinflationsrate und Kerninflation in Österreich

Zu Jahresbeginn 2024 wies Österreich eine HVPI-Inflation auf, die um 1,6 Prozentpunkte über dem
Durchschnitt des Euroraums lag. Auffällig war jedoch, dass sich die Inflationsrate im weiteren Jah-
resverlauf deutlich schneller rückläufig entwickelte als im europäischen Vergleich (Österreich 2,1 %
- Euroraum 2,4 %). In der zweiten Jahreshälfte 2024 sanken die Energiepreise zunächst spürbar,
doch dieser Rückgang erwies sich als nur vorübergehend. Mit dem Auslaufen staatlicher Entlas-
tungsmaßnahmen, wie der Strompreisbremse, zogen die Energiepreise gegen Jahresende wieder
an. Infolgedessen lag die Inflationsrate in Österreich zu Jahresbeginn 2025 über der des Euroraums.
Trotz des Preisverfalls am Energiemarkt trugen primär der Dienstleistungssektor sowie das Gastge-
werbe als Inflationstreiber bei. Demnach blieb die Dienstleistungsinflation aufgrund der dynamischen
Lohnentwicklung über dem Zielwert.

Die Kerninflationsrate (HVPI-Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel) liegt nahezu im gesamten
Prognosezeitraum über der allgemeinen HVPI-Inflationsrate und wird voraussichtlich bis 2026 auf
einem höheren Niveau verbleiben. Zwar zeigt sich mit dem aktuellen Wert ein rückläufiger Trend,
dennoch bleibt die Kerninflation, im Vergleich zur Gesamtinflation, erhöht. Ursächlich hierfür ist wei-
terhin die anhaltend hohe Teuerung im Dienstleistungssektor.

Das geopolitische Umfeld in Bezug auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bedingt im-
mer noch einen erhöhten Gaspreis. Dieser wird aufgrund energiepolitischer Maßnahmen noch weiter
steigen, allerdings die 10 % Marke nicht überschreiten. Demnach ist der Gaspreis in Österreich in
2025 immer noch 2,3-mal so hoch gegenüber dem Ausgangspreis 2021.

Im Vergleich zu 2024 und 2026 veränderte die Österreichische Nationalbank (OeNB) die Gesamtin-
flationsprognose für 2025 nur geringfügig. Aufgrund der verstärkten Auswirkungen der fiskalischen
Maßnahmen in Österreich wurde die Prognose leicht nach oben revidiert. Die OeNB prognostiziert
bis 2027 ein Absinken sowohl der Kern- als auch der Gesamtinflation auf die angestrebte Zielmarke
von 2 %. Damit würde eine Angleichung an die Inflationsrate des Euroraums erfolgen.

Ob die vorherrschende Trendwende im Jahr 2024 nur eine Atempause für Wirtschaft und Verbrau-
chen war oder eine permanente Verbesserung der Hochinflationsperiode darstellt, bleibt auch Ende
2024 eine ungeklärte Frage.

Geld- und Kapitalmarkt: Eine Zeitwende in der Geldpolitik

2.4.1 Überblick: Geldmarkt

Vor 2022 war die Zinspolitik von historisch niedrigen Leitzinsen geprägt. Erst im Jahr 2022 wurden
aufgrund Lieferkettenunterbrechungen, Engpässen und durch den Beginn des Ukrainekrieges die
Zinsen erhöht. Noch im Jahr 2023 wurden Zinsanhebungen seitens der Europäischen Zentralbank
(EZB) als auch von der US-Notebank (FED) aufgrund steigender Inflationszahlen vorgenommen. Im
Jahr 2024 führte die rückläufige Inflationsentwicklung zu einer Kehrtwende: Im Juni 2024 initiierte
der EZB- Rat die Leitzinsen schrittweise zu senken. Insgesamt fiel der Leitzins von 4 % im Juni auf
2,75 % zu Beginn des Jahres 2025. Im Juni erfolgte zunächst eine Senkung von 25 Basispunkten,
gefolgt von drei weiteren Zinssenkungen bis Jahresende. Die schrittweise Senkung erfolgte dem-
nach langsamer als die Anhebung in den Vorjahren, um den Zielsprint auf die 2 %-Inflationsmarke
nicht zu überhasten.

Deutlich später leitete auch die US-Notenbank FED eine Zinswende ein. Erst im September 2024
senkte sie den Leitzins um 50 Basispunkte, worauf bis zum Jahresende zwei weitere Zinssenkungen
folgten. Die zurückhaltende Art und vergleichsweise späte Senkung der Leitzinsen im Herbst 2024
der FED ist hauptsächlich auf die hartnäckige Konjunktur und Inflationsproblematik zurückzuführen.

Aufgrund ökonomischer, politischer sowie ökologischer Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld ist
eine Annahme für zukünftige Entwicklungen des Leitzinssatzes nur unter Vorsicht zu treffen. Wir
erwarten in der hauseigenen Zinsmeinung in Anlehnung an einen breiten Marktkonsens einen Rück-
gang der europäischen Leitzinsen in 3 Zinsschritten zu je 0,25 % auf sodann 2,00 % mit Ende 2025
sowie eine weitere Zinsreduktion in der Höhe von 0,25 % auf 1,75 % in 2026. Diese Erwartung
gründet sich auf der Annahme, dass sich die Wirtschafts- und Inflationsdaten entsprechend
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entwickeln und den Zentralbanken den notwendigen Spielraum für eine Anpassung ihrer Geldpolitik
bieten.

2.4.2 Überblick: Kapitalmarkt

Im Jahr 2024 verzeichneten die globalen Aktienmärkte bemerkenswerte Rekordstände. Besonders
die US-Börsen profitierten von einem dynamischen Wachstum, das maßgeblich durch die starke
Performance technologieorientierter und KI-affiner Unternehmen getragen wurde. Die zunehmende
Bedeutsamkeit technologischer Werte gepaart mit der geldpolitischen Wende spiegelten sich in den
meisten Aktienmärkten wider und markierte Rekordwerte. Der NASDAQ Composite verzeichnete
per Ende Dezember 2024 einen Kursanstieg von 28,6 % sowie der Dow Jones Industrial Average
Index erstmals die 40.000er-Marke (+12,9 %) durchbrach.

Im Jahr 2024 erfuhr auch der österreichische Kapitalmarkt eine signifikante Aufwärtsentwicklung,
welche sich in einem beachtlichen Anstieg des Aktienumsatzes auf 64 Milliarden Euro (+17 %) an
der Wiener Börse äußerte. Besonders bemerkenswert waren die außergewöhnlich hohen Handels-
volumina im Immobiliensektor zwischen Juni und September. Insbesondere der September stach
mit einem Transaktionsvolumen von 8,1 Milliarden Euro hervor und zählt somit zu den vier umsatz-
stärksten Monaten der letzten Dekade.

Zusammenfassend zeigt sich, dass der österreichische sowie der globale Kapitalmarkt im Jahr 2024
trotz wirtschaftlicher Herausforderungen eine robuste Entwicklung nahm, getragen von steigenden
Handelsvolumina und wachsendem Anlegerinteresse.

Arbeitsmarkt

Der österreichische Arbeitsmarkt zeigte im Jahr 2024 eine bemerkenswerte Resilienz gegenüber
den wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen. Er reagierte überraschend robust auf
die konjunkturellen Veränderungen und widerstand der globalen Wachstumsschwäche. Die durch-
schnittliche Arbeitslosenquote stabilisierte sich bei 7 %, was einem prozentualen Rückgang von ei-
nem Prozentpunkt im Vergleich zum Zehnjahresdurchschnitt entspricht.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen - Ausblick 2025/26

Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, volatilen Handelsbeziehungen und geopolitischen Unsicher-
heiten sind Prognosen für zukünftige Entwicklungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Für
die nachstehenden Ausführungen wurde insbesondere auf die Publikation der Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) „Interimsprognose für Österreich – März 2025“ zurückgegriffen.

2.6.1 Konjunktur & Wirtschaftslage

Die allgemeine Wirtschaftslage wird sich im Jahr 2025 voraussichtlich stabilisieren, ohne jedoch ei-
nen deutlichen Wachstumsschub zu verzeichnen. Erst im Jahr 2026 dürfte sich eine spürbare wirt-
schaftliche Erholung einstellen. Nach zweieinhalb Jahren rückläufigen Wirtschaftswachstums verlie-
ren die hemmenden Faktoren allmählich an Einfluss. Gleichzeitig stabilisiert sich die Inflation auf
einem Niveau von 2,9 %, während sinkende Zinssätze zu einer Entlastung der Finanzierungskosten
beitragen. Resultierend daraus sinkt der Kostendruck für private Haushalte und Unternehmen. Im
ersten Quartal 2025 wurde ein moderates reales BIP-Wachstum von 0,1 % erwartet, gefolgt von
einem Anstieg um 0,3 % im zweiten Quartal. In der zweiten Jahreshälfte zeichnet sich eine spürbare
konjunkturelle Erholung ab, die auf die nachlassenden wirtschaftlichen Bremsfaktoren und die ver-
besserte Finanzierungslandschaft zurückzuführen ist. Für die darauffolgenden Jahre wird ein konti-
nuierliches Wirtschaftswachstum von jährlich 1,2 % angestrebt. Aufgrund des schlechten Startwerts
Anfang 2025 ergibt sich laut Prognosen am Jahresende 2025 nur eine Stagnation der Wirtschafts-
leistung von -0,1 % (Stand März 2025).

2.6.2 Globale und nationale Risikofaktoren

Die größten potenziellen Risiken für das Wirtschaftswachstum in Österreich im Jahr 2025 resultieren
aus geopolitischen Spannungen sowie strukturellen Herausforderungen im Inland. Nicht nur die letz-
ten Wahlergebnisse werden strukturelle und handelspolitische Veränderungen bringen. Geopolitisch
verschärfte Handelsbeziehungen, knappe Lieferketten und höhere Importzölle können zudem Un-
ternehmen weiterhin in Kosten- und Preisdrucksituationen bringen. Insbesondere protektionistische
Maßnahmen und Tendenzen können außenwirtschaftliche Dynamiken dämpfen und die Exportin-
dustrie belasten. Zudem bleiben Unsicherheiten im Immobiliensektor, insbesondere im gewerblichen
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Bereich, bestehen. Hohe Finanzierungskosten und eine zurückhaltende Investitionstätigkeit verstär-
ken die Herausforderungen in diesem Segment.

2.6.3 Arbeitsmarkt: Gedämpfte Aussichten für 2025

Der österreichische Arbeitsmarkt zeigte sich in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt robust. Den-
noch führt die anhaltende Konjunkturschwäche im Jahr 2025 voraussichtlich zu einem Anstieg der
Arbeitslosigkeit, der sich bis zum Jahresende fortsetzen wird. Erst ab 2026 dürfte der wirtschaftliche
Aufschwung stark genug sein, um die Arbeitslosenzahlen nachhaltig zu senken.

Basierend auf den Daten des Arbeitsmarktservices wird trotz dieser Entwicklung für das Jahr 2025
ein leichter Beschäftigungszuwachs von 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Gleichzeitig
wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition auf 7,1 % ansteigt (Stand Feb-
ruar 2025).

2.6.4 Regulatorische Entwicklungen bei Finanzinstitutionen

Auch im Jahr 2025 sehen sich Finanzinstitutionen mit Herausforderungen konfrontiert. Volatile Wirt-
schaftslagen, steigende Baukosten und verschärfte regulatorische Anforderungen wirken sich direkt
sowie indirekt auf die Kapitalquote und Vergabekriterien für Wohnbaukredite aus. Neue Richtlinien
wie die CRR III stellen neue Anforderungen für die Risikogewichtung der Aktiva und setzen vor allem
Immobilienbanken unter Zugzwang. Parallel dazu wurde mit der Umsetzung des Digital Operational
Resilience Act (DORA) ein verstärkter Fokus auf die digitale Widerstandsfähigkeit von Finanzinsti-
tuten gesetzt.

Die OeNB empfiehlt daher allen Banken, auf Basis der aktuell sehr guten Ertragslage die bestehen-
den Risikopuffer weiter aufzubauen und durch vorausschauende Risikovorsorgen und einer weiteren
Stärkung der Kapitalbasis Raum für künftige Kreditvergaben auch in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten zu schaffen.
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3. Analyse des Geschäftsverlaufs, einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage des
Unternehmens

Das Wirtschaftsjahr 2024 verlief vor dem Hintergrund der gezeigten herausfordernden wirtschaftli-
chen und geopolitischen Umfeldbedingungen und in Anbetracht der stetig steigenden regulatori-
schen Anforderungen an Banken sehr positiv.

Ausgangssituation

Als gesetzlich und satzungsgemäß zuständiger Revisionsverband hat der „COOPVERBAND“ Revi-
sionsverband Österreichischer Genossenschaften, im Folgenden kurz „COOPVERBAND“, gemäß
Genossenschaftsrevisionsgesetz von 1903 den gesetzlichen Auftrag, den Abschluss und die Geba-
rung der DolomitenBank zu prüfen.

Der Vorstand des COOPVERBAND hat die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.,
FN 267030t, Wien, im Sinne des § 2 GenRevG für die gesetzliche Revision des Geschäftsjahres
2024, des Jahresabschlusses 2024 und des Lageberichts der DolomitenBank bestellt.

Die Geschäftsbereiche der DolomitenBank umfassen hauptsächlich das Einlagen-, Kredit-, Zah-
lungsverkehrs- und Wertpapierdepotgeschäft.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren - Erläuterungen und Analyse

Für detaillierte Angaben zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Erläuterung der
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf den Anhang zum Jahresabschluss
verwiesen.

Die Bestandsentwicklung im Berichtsjahr 2024 war von einem sehr erfolgreichen Primärmittelwachs-
tum sowie einer weiteren Konsolidierung im Finanzierungsgeschäft gekennzeichnet. Das (Bar-)Kre-
ditvolumen, gemessen am Bestand der Forderungen an Kunden, verminderte sich gegenüber dem
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Vorjahr um 4.441 TEUR oder 1,03 %, insbesondere die anhaltend hohen Immobilienpreise als auch
das erhöhte Zinsniveau wirkten sich negativ auf die Nachfrage nach Wohnbaukrediten aus.

Die Bilanzsumme der DolomitenBank erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 14.375 TEUR oder
2,5 % auf 589.299,3 TEUR zum 31. Dezember 2024. Die Primäreinlagen konnten gegenüber dem
Vorjahr um 15.398 TEUR auf 528.757,6 TEUR gesteigert werden, wobei sich der Bestand an Spar-
einlagen im Vergleich zu 2023 um 2.399 TEUR bzw. 0,97 % erhöhte.

Das aus Bar- und Haftungskrediten sowie Primäreinlagen, jedoch ohne das Wertpapierdepotvolu-
men von Kunden und ohne Berücksichtigung von vermittelten Bauspar- und Versicherungsveranla-
gungen, resultierende Geschäftsvolumen mit Kunden erfuhr im Geschäftsjahr eine Erhöhung um
11.340 TEUR oder 1,18 % auf 971.183,2 TEUR zum Ende der Geschäftsjahres 2024.

Durch die Verminderung der Kundenforderungen und einen moderaten Anstieg der Spareinlagen
verminderte sich der Ausleihungsgrad I (Forderungen an Kunden im Verhältnis zu den Spareinla-
gen) gegenüber 2024 von 173,85 % auf 170,40 %. Der Ausleihungsgrad II (Forderungen an Kun-
den im Verhältnis zu den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden zzgl. der verbrieften Verbindlichkei-
ten) nahm gegenüber dem Vorjahr um 3,28 % auf 80,56 % ab. Der Grad der Veranlagung der Kun-
deneinlagen in Krediten ist bei der DolomitenBank weiterhin vergleichsweise hoch.

Bedingt durch die leichte Steigerung der Zinsspanne gegenüber dem Vorjahr von 2,40 % auf
2,52 % der Bilanzsumme erhöhte sich der Nettozinsertrag im Berichtsjahr um 1.046 TEUR auf
14.842,9 TEUR. Verantwortlich für die im Vergleich zu früheren Jahren ansteigende Zinsspanne war
das für Regionalbanken weiterhin begünstigte allgemeine Zinsumfeld im Geschäftsjahr 2024. So
verminderte sich der 3-Monats-Euribor im Vergleichszeitraum Ende Jänner bis Ende Dezember
2024 zwar von 3,91 % auf 2,71 %. Durch eine konsequente Konditionenpolitik konnte allerdings die
Zinsspanne gehalten und sogar ausgebaut werden.

Der Provisionssaldo erhöhte sich gegenüber 2023 um 424 TEUR auf 4.037,9 TEUR und die Pro-
visionsspanne steigerte sich von zuletzt 0,63 % der Bilanzsumme auf 0,69 %. Der Provisionsbe-
reich lieferte somit einen verbesserten Beitrag, wobei die eigen gesteckten Ziele höher sind und
diesbezüglich noch Optimierungspotenzial besteht.

Insbesondere durch die Steigerung des Nettozinsertrages waren die Betriebserträge insgesamt im
Berichtsjahr um 2.167 TEUR bzw. 12,29 % höher als im Vorjahr und war bei der Betriebsertrags-
spanne, welche das Verhältnis von Betriebserträgen zur Bilanzsumme zum Ausdruck bringt, eine
deutliche Verbesserung von 3,07 % der Bilanzsumme auf 3,36 % zu verzeichnen.

Die Betriebsaufwendungen erhöhten sich aufgrund inflationsbedingter Effekte als auch Einmalkos-
ten im IT-Bereich gegenüber 2023 um 2.037 TEUR bzw. 15,13 % der Bilanzsumme. Die das Ver-
hältnis der Betriebsaufwendungen zur Bilanzsumme zum Ausdruck bringende Betriebsaufwands-
spanne erhöhte sich dadurch gegenüber dem Vorjahr um 0,29 % von 2,34 % auf 2,63 % der Bilanz-
summe.

Durch die Zunahme der Betriebserträge im Berichtsjahr konnte das Betriebsergebnis gegenüber
dem Vorjahr um 130 TEUR oder 3,12 % auf 4.288,8 TEUR oder 0,73 % der Bilanzsumme gesteigert
werden.

Das Verhältnis der Betriebsaufwendungen zu den Betriebserträgen (Kosten-Ertragskoeffizient
bzw. Cost-Income-Ratio „CIR“) verschlechterte sich leicht von 76,40 % auf 78,33 %.

Nach Berücksichtigung von Wertberichtigungen auf Kredite und Wertpapiere in Höhe von saldiert -
minus 1.423 TEUR errechnete sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von
2.866 TEUR oder 0,49 % der Bilanzsumme, welches damit um 1.239 TEUR unter dem entsprechen-
den Wert des Vorjahres lag.

Aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultierte nach der Zuweisung zum Fonds
für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 1.000 TEUR sowie den Ertrags- und sonstigen Steuern in
Höhe von 729 TEUR, mit 1.137 TEUR ein gegenüber dem Vorjahr um 897 TEUR verminderter Jah-
resüberschuss.

Nach Rücklagenbewegung resultierte daraus der ausgewiesene Jahresgewinn (zugleich Bilanzge-
winn) von 436 TEUR, über dessen Verwendung die nächste ordentliche Generalversammlung zu
beschließen hat. Der Gewinnverwendungsvorschlag an die Generalversammlung sieht die
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Zuweisung von 113 TEUR an die satzungsmäßige Rücklage, Dividenden-Ausschüttungen an Mit-
glieder und Inhaber von Partizipationsscheinen der Genossenschaft iHv von 313 TEUR und die Zu-
weisung des restlichen Bilanzgewinns iHv von 10 TEUR an die freie Gewinnrücklage vor.

Die anrechenbaren Eigenmittel konnten um 2.061 TEUR gesteigert werden und beliefen sich zum
31. Dezember 2024 auf 42.473 TEUR, wovon 40.878 TEUR auf Kernkapital (CET1) entfielen. Die
Eigenmittelquote (capital ratio) bezogen auf das Gesamtrisiko der Bank betrug zum Bilanzstichtag
16,03 % (Vorjahr: 15,01 %).

Die gesetzlichen Liquiditätsvorschriften wurden im Berichtszeitraum jederzeit ausreichend erfüllt. Die
Liquidity Coverage Ratio (LCR) lag während des gesamten Geschäftsjahres mit einer Quote zwi-
schen 211 % und 267 % deutlich über den regulatorischen Erfordernissen von 100 %.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

3.3.1 Mitarbeiter:innen

In einem Dienstleistungsunternehmen wird Erfolg in hohem Ausmaß von der fachlichen Kompetenz,
Erfahrung, Leistungsbereitschaft und dem Engagement der Mitarbeiter:innen beeinflusst. Ohne das
Vorhandensein dieser Voraussetzungen wäre die Entwicklung der DolomitenBank zu einer selbst-
ständigen Universalbank und leistungsfähigen Regionalbank nicht möglich gewesen.

Zum 31. Dezember 2024 waren in der DolomitenBank 97 Mitarbeiter:innen (Vorjahr: 93) (ohne Be-
rücksichtigung der Karenzmitarbeiter:innen) und 7 Arbeiter:innen (Vorjahr: 7) beschäftigt. In Vollzeit-
äquivalenten waren es 88,4 Angestellte (Vorjahr: 84,8) und 2,3 Arbeiter:innen (Vorjahr: 2,3). Bei den
Angestellten betrug der Frauenanteil 49,48% (Vorjahr: 43,81%) bzw. 40,64 in Vollzeitäquivalenten
(Vorjahr: 38,2).

Die DolomitenBank verpflichtet sich zu einer kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbei-
ter:innen. Es wird großer Wert daraufgelegt, eine hochwertige, praxisnahe und fördernde Ausbildung
anzubieten, die sowohl fachliche als auch persönliche Kompetenzen stärkt.

Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter:innen erfolgte 2024 neben internen Schulungen und
Workshops primär durch externe Seminaranbieter, wie der Hypo-Bildung GmbH, der imh GmbH, der
ARS Akademie, dem Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich (WIFI) und dem Anbieter SoSafe. Es
kamen dabei unterschiedliche Lernformate, wie Präsenz- und Online-Seminare (eLearnings) zum
Einsatz. In allen Ausbildungsstufen wird die Weiterentwicklung von Fach-, Praxis- und Sozialkom-
petenz der Mitarbeiter:innen gefördert.

Auf Basis der kollektivvertraglichen Regelung besteht für Mitarbeiter:innen eine beitragsorientierte
Pensionskassenregelung.

Die DolomitenBank ist bestrebt, den Mitarbeiter:innen ein wertschätzendes Arbeitsklima, mit hohem
Maß an Eigenverantwortung, mit Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und bestmöglicher Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu bieten. Die DolomitenBank verfügt über ein flexibles Gleitzeitmodell
und wird dementsprechend Telearbeit ermöglicht.

3.3.2 Nachhaltigkeit und Diversität

Die DolomitenBank hat klare strenge ethische Leitlinien und Grundsätze für ihre Geschäftstätigkeit
sowie Leitlinien in Bezug auf ESG (Environment, Social, Governance) definiert und stellt damit si-
cher, dass nur solche Geschäftsbeziehungen eingegangen und Dienstleistungen angeboten wer-
den, die mit der Vision, dem Leitbild und der festgelegten Nachhaltigkeitsausrichtung vereinbar sind.

Der DolomitenBank ist es ein wichtiges Anliegen, gesellschaftliche, ökologische, wirtschaftliche und
soziale Ziele zu vereinen. Nachhaltige Investitionen und Geschäftsmodelle unterstützen kommende
Generationen und die Umwelt. Bei allen Aktivitäten orientiert sich die DolomitenBank an sozialen,
ökologischen und ethischen Grundsätzen. Dabei unterstützt die DolomitenBank durch Finanzierun-
gen und andere geeignete Maßnahmen insbesondere die (nachhaltige) Landwirtschaft, öffentliche
Einrichtungen und Gemeinden, regionale Unternehmen, den – insbesondere sozialen und ökologi-
schen – Wohnbau, sowie die Nutzung nachhaltiger Energieformen, den Umweltschutz und Einrich-
tungen zur Förderung gesellschaftlicher Verantwortung. Die DolomitenBank und ihre Mitarbeiter:in-
nen achten darauf, dass mit natürlichen Ressourcen schonend umgegangen wird.
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Als regionale Genossenschaftsbank ist sich die DolomitenBank seit jeher der gesellschaftlichen Ver-
antwortung der Banken für die Wirtschaft im regionalen Einzugsgebiet bewusst und ist ihr das (regi-
onale) soziale Engagement besonders wichtig.

Die Produkte und Dienstleistungen der DolomitenBank sind barrierefrei eingerichtet und für alle Per-
sonen über verschiedene Vertriebskanäle zugänglich. Dafür stehen den Kunden angemessen mo-
derne Technologien und adäquate Zugänge zur Verfügung.

Die DolomitenBank ist sich der Verpflichtung, rechtliche und ethische Normen als Teil des Gemein-
wesens einzuhalten, bewusst. Um Vertrauen aufzubauen, zu bewahren und zu schützen, sind in
einem „Code of Conduct“ ethische Verhaltensregeln für Organe und Mitarbeiter:innen der Dolomi-
tenBank schriftlich festgelegt, die ua der Korruptionsprävention dienen und die Integrität der Organe
und Mitarbeiter:innen sicherstellen sollen. Es sind Richtlinien und Prozesse implementiert, um po-
tenzielle Interessenskonflikte zu vermeiden oder zumindest transparent zu machen. Die dauerhaft
eingerichteten Compliance- und Geldwäschereipräventionsbeauftragten sind dem Gesamtvorstand
unterstellt.

Die DolomitenBank fördert die Wertschätzung gegenüber allen Mitgliedern der Gesellschaft, unab-
hängig von Geschlecht, Lebensalter, Herkunft und Hautfarbe, sexueller Orientierung, Religion und
Weltanschauung sowie körperlicher oder geistiger Behinderung. Sie ermöglicht allen Mitarbeiter:in-
nen gleiche Beschäftigungs- und Aufstiegschancen. Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zuge-
hörigkeit, des Geschlechts, der Nationalität, des Familienstandes, der sozialen Herkunft, des Alters,
körperlicher Fähigkeiten, sexueller Orientierung oder Religion wird ausnahmslos nicht toleriert. Die
DolomitenBank spricht sich klar für den Schutz und die Unterstützung (sozial) Schwächerer aus. Ein
ausgewogenes Geschlechterverhältnis in Aufsichtsrat, Vorstand und höherem Management wird an-
gestrebt. Jeder Erscheinungsform von Mobbing, sexueller Belästigung oder Gewalt tritt die Dolomi-
tenBank entschieden entgegen.

Die DolomitenBank leistet einen bedeutenden Beitrag zum regionalen Arbeitsmarkt und ist bestrebt,
stets als attraktive Arbeitgeberin in der Region wahrgenommen zu werden. Neben der selbstver-
ständlich notwendigen fachlichen Komponente wird in der Ausbildung von jungen Mitarbeiter:innen
besonders auf das aktive Gestalten der Kundenbeziehungen Bedacht genommen. Eine Kundenbe-
ziehung ist nur dann gut im Sinne der immer angestrebten Kundenpartnerschaft, wenn beide Partner
dieser Beziehung im Sinne einer guten Symbiose Vorteile daraus ziehen können.

Der DolomitenBank ist neben erwarteter Motivation und Leistungsbereitschaft die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie der Mitarbeiter:innen ein Anliegen und unterstützt sie Initiativen zur Erreichung
einer ausgleichenden Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter:innen.

Besondere Ereignisse im Geschäftsjahr 2024

3.4.1 Einführung einer Integrierten Finanz- und Risikoarchitektur

Mit Beginn des Jahres 2023 wurde seitens der Accenture Tigital GmbH gemeinsam mit ihren Bank-
kunden damit begonnen, eine skalierbare, nachhaltige Finanz- und Risikoarchitektur (IFRA) aufzu-
bauen. Zielsetzung ist die Bereitstellung einer zukunftsfähigen Daten- und Anwendungsarchitektur
für die gesamte Banksteuerung sowie eine Reduzierung der RUN-Kosten für die Banken unter Si-
cherstellung der regulatorischen Compliance.

Die neue Zielarchitektur soll in 3 Releases bis Mitte 2026 bereitgestellt werden und über eine ge-
meinsame Finance- und Risk-Datenplattform einen zentralen Datenhaushalt, Datenintegration sowie
Datenqualität und Korrekturen für die Bereiche Accounting, Controlling, Meldewesen und Risikocon-
trolling sicherstellen. Vereinheitlichte Standardreports, Analysen sowie Adhoc Reporting können zu-
künftig über ein einheitliches Dashboard durchgeführt werden.

Die zuständigen Bereiche im Haus beschäftigen sich intensiv mit der Projektumsetzung und sind die
entsprechenden Testerfordernisse der neuen Infrastruktur im Rahmen von User Acceptance Tests
(UAT) beginnend mit dem 2. Halbjahr 2024 in Umsetzung. Die Banken werden dabei unterstützt
durch die Ernst & Young Management Consulting GmbH.

3.4.2 Immobilienverkäufe

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden erfolgreich zwei Immobilienverkäufe durchgeführt. Die ehe-
malige, von Mitarbeiter:innen betreute Geschäftsstelle in Gundersheim wurde verkauft, eine



DolomitenBank Lagebericht 2024 Seite 12 von 24

Teilfläche in eine SB-Filiale umgewandelt und ein entsprechendes Mietverhältnis mit dem neuen
regionalen Eigentümer vereinbart. Zudem wurde ein Mietshaus in Kötschach-Mauthen verkauft. Aus
diesen Immobilientransaktionen resultierte ein einmaliger Buchgewinn in der Höhe von 541 TEUR.

3.4.3 Investitionen in die digitale Infrastruktur

Im Rahmen der aktuellen IT-Strategie wird der Rollout von Windows 11 im Projekt „Workplace 2.0“
schrittweise vorangetrieben und soll bis Q3/2025 abgeschlossen sein. Alle Geräte (PC, Laptop und
Mobile) werden im Zuge dessen in Microsoft Intune eingebunden, um ein zentrales, sicheres Gerä-
temanagement zu ermöglichen.

Die Nutzung von Microsoft 365 wird gezielt erweitert – etwa durch den Einsatz von Power Platform
und Teams, um die interne Zusammenarbeit zu stärken und Prozesse zu automatisieren und teil-
weise vorhandene Systeme (HCL Notes) schrittweise abzulösen. Eine Nutzung von M365 basierten
Cloudspeicher für eine effizientere Zusammenarbeit ist in Validierung.

Durch eine großflächige Hardwareerneuerung wird der Rahmen für neue Betriebssysteme, höhere
Sicherheitsstandards und energieeffizienteres Arbeiten geschaffen bzw. erhöht die Serviceverfüg-
barkeit (BCM).

Die bestehende Digital Signage-Lösung wird modernisiert, durch neue Bildschirme und ein zentrales
Content Management System soll der Marketingauftritt in allen Filialen deutlich gestärkt und ein ein-
heitlicher, zeitgemäßer Kommunikationskanal geschaffen werden.
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4. Risikobericht

Risikomanagement

4.1.1 Risikoinventur, Risikostrategie, Limitkonzept

Gemäß § 39 Bankwesengesetz (BWG) hat die DolomitenBank ein Risikomanagementsystem ein-
gerichtet, das alle wesentlichen bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken umfasst und limi-
tiert. Die Bestimmung der Wesentlichkeit dieser Risiken wird jährlich mittels einer Risikoinventur, in
der sämtliche bei den von der DolomitenBank getätigten Geschäften in Betracht kommenden Risi-
koarten auf deren Relevanz in Bezug auf Vermögen, Kapital und Ertrag geprüft werden, festgelegt.
Die Risikoinventur bildet die Grundlage für die Risikotragfähigkeitsrechnung (RTFR) und damit in
weiterer Folge für die Risikoquantifizierung, -limitierung und -steuerung.

Die DolomitenBank orientiert sich bei der Steuerung ihrer Risiken an risikopolitischen Leitlinien, die
in einer Risikostrategie festgelegt sind. Die Risikostrategie definiert den Risikoappetit und die Risi-
kotoleranz der DolomitenBank. Zur Begrenzung der Risiken werden in der Risikostrategie Limite
festgesetzt. Die Gesamtbank-Limite werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates für
alle wesentlichen Risikoarten für den Hauptsteuerungskreis ökonomische Liquidationssicht (Gone
Concern-Sicht) jährlich festgelegt und im Rahmen der monatlich von der Stabsstelle Risikomanage-
ment erstellten Risikotragfähigkeitsrechnung überwacht.

4.1.2 ICAAP und ILAAP-Prozess, Risikotragfähigkeitskonzept

Ein umfassender ICAAP- und ILAAP-Prozess unterstützt den Vorstand bei der Risikobeurteilung,
bei der Erstellung der Risikostrategien und bei der Festlegung der Risikolimite. Die aus dem Ge-
schäftsmodell resultierenden geschäftlichen Aktivitäten erfordern die Fähigkeit, Risiken angemessen
zu identifizieren, zu quantifizieren, zu aggregieren, zu überwachen und zu steuern, mit angemesse-
nem Kapital zu unterlegen und eine angemessene Liquiditätsausstattung sicherzustellen.

Zentrales Element des implementierten Risikomanagementprozesses ist die Risikotragfähigkeits-
rechnung der DolomitenBank, welche monatlich erstellt wird und die quantifizierten Risiken dem ver-
fügbaren Risikodeckungspotenzial gegenüberstellt. Die Risikoquantifizierung erfolgt sowohl nach re-
gulatorischen als auch nach ökonomischen Gesichtspunkten. In der ökonomischen Sichtweise wird
zwischen der Going Concern-Perspektive und der Gone Concern-Perspektive (Liquidationssicht)
unterschieden. Die Liquidationssicht ist als Hauptsteuerungskreis definiert, die Going Concern-Per-
spektive (Fortführungssicht) wird als harte Nebenbedingung in der Gesamtbanksteuerung berück-
sichtigt, welche bis Ende 2026 durch die aufsichtsrechtlich geforderte normative Perspektive abge-
löst wird. Die im Jahre 2025 beginnende Umsetzung der normativen Perspektive verstärkt die Be-
deutung der Kapitalplanung sowie der zukunftsorientierten Sichtweise und führt einhergehend zu
einer stärkeren Verschränkung mit der Banksteuerung.

Neben der Sicherstellung der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen ist die Sicherung der öko-
nomischen Risikotragfähigkeit zentraler Bestandteil der Risikosteuerung. In der Risikotragfähigkeits-
rechnung erfolgt eine Gegenüberstellung von quantifizierten wesentlichen Risiken und verfügbaren
Risikodeckungspotenzialen über beide ökonomische Steuerungskreise.

Das ökonomische Risikodeckungspotenzial stellt eine interne Messgröße dar, welche die Risiko-
neigung der Bank in der Gesamtbanksteuerung begrenzt. Im Hauptsteuerungskreis ökonomische
Liquidationssicht steht die Sicherung der Gläubigeransprüche im Liquidationsfall der Bank im Vor-
dergrund. Daher orientiert sich die Liquidationssicht am Substanzwert der DolomitenBank, das Risi-
kodeckungspotenzial wird hierbei mittels einer reinen Bestandsbewertung ermittelt.

In der Going Concern-Perspektive soll der Fortbestand einer geordneten Geschäftstätigkeit sicher-
gestellt werden. Daher erfolgt die Ableitung des Risikodeckungspotenzials hierbei aus dem in den
nächsten zwölf Monaten zur Verfügung stehenden Kapital einschließlich vorhandener stiller Reser-
ven und Lasten abzüglich des gebundenen regulatorischen Kapitals.

Anhand der monatlichen Berechnung und Überwachung der ökonomischen Risikotragfähigkeit wird
die Einhaltung der Limite und deren Kapitalverteilung entsprechend überwacht, gesteuert und be-
richtet.

Der Risikotragfähigkeitsbericht wird sowohl für die Liquidationssicht als auch für die Going Concern-
Perspektive erstellt und beinhaltet die Zusammensetzung des Risikodeckungspotenzials, die
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Quantifizierung der wesentlichen ökonomischen Risiken und die Darstellung der jeweiligen Limit-
Auslastung.

4.1.3 Risikoarten

Die Risikoquantifizierung in beiden Steuerungskreisen umfasst folgende, u.a. auch aufgrund der
durchgeführten Risikoinventur als wesentliche identifizierte Risikoarten:

Kreditrisiko mit den (Sub-)Risikoarten
a. Adressenausfall- und Bonitätsrisiko
b. Größenkonzentrationsrisiko
c. Länderrisiko
d. FX-induziertes Kreditrisiko
e. Sonstige Aktiva
f. CVA-Risiko

Marktrisiko mit den (Sub-)Risikoarten
a. Zinsänderungsrisiko
b. Credit Spread Risiko

Liquiditätsrisiko
Operationelles Risiko
Sonstige Risiken mit den (Sub-)Risikoarten

a. Regulatorisches Risiko
b. Makroökonomisches Risiko
c. Geschäfts- und Ertragsrisiko
d. Immobilienrisiko

Das reguläre Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationelle Risikoreporting erfolgt auf monatlicher
Basis. Der jeweils aktuelle Risikobericht wird dem Aufsichtsrat anlässlich seiner regelmäßigen vier-
teljährlichen Sitzungen zur Kenntnis gebracht. Maßnahmen zur Gegensteuerung unerwünschter
Entwicklungen werden gegebenenfalls im Rahmen einer Vorstandssitzung beschlossen und umge-
setzt.

Die regulatorische Sicht vergleicht die Summe aller aufsichtsrechtlich mit Eigenkapital zu unterle-
genden Risiken nach gesetzlichen Vorgaben der CRR II/CRD V determinierten Risikomessmetho-
den mit den aufsichtsrechtlich definierten vorhandenen Eigenmitteln. Die Sicherstellung der regula-
torischen Risikotragfähigkeit stellt aufgrund der gesetzlichen Vorgabe naturgemäß die absolute Min-
destanforderung dar.

4.1.3.1 Kreditrisiken

Die Bank beschränkt ihre Kreditvergaben im Wesentlichen auf ihr regionales Umfeld. Die Bedürf-
nisse der Kunden, aber auch die mit der Kreditvergabe verbundenen Risiken können dadurch besser
eingeschätzt werden.

Die für das Ausfallsrisiko eines Kreditgeschäfts bedeutsamen qualitativen und quantitativen Aspekte
werden einer angemessenen Risikoanalyse unterzogen, wobei die Intensität dieser Tätigkeit von Art,
Umfang, Komplexität und Risikogehalt des Engagements abhängt.

Die DolomitenBank setzt zur Steuerung und Beurteilung der Kreditrisiken im Kundenkreditgeschäft
auf ihr Portfolio interne Risikoklassifizierungsverfahren ein, welche zur Bestimmung der Ausfalls-
wahrscheinlichkeit (PD) der Kunden dienen. Nach einer Erstvalidierung und -kalibrierung vor der
Implementierung werden diese Ratingsysteme laufend weiterentwickelt und jährlich validiert und bei
Bedarf kalibriert.

Im Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung wird das Kreditrisiko nach verschiedenen Subrisikoar-
ten differenziert. Der überwiegende Anteil des Kreditrisikos entfällt auf das Adressenausfalls- und
Bonitätsrisiko. Weiters werden noch das Länderrisiko, das FX-induzierte Kreditrisiko, das Größen-
konzentrationsrisiko (Granularitätsrisiko), das CVA-Risiko und die Position Sonstige Aktiva berück-
sichtigt.
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Die ökonomische Risikomessung für Kreditrisiken erfolgt in der DolomitenBank angelehnt an den
IRB-Basisansatz (Gordy Modell). Dieses Modell unterstellt eine hohe Granularität des Portfolios und
berücksichtigt damit nicht die negativen Auswirkungen von Größenkonzentrationen auf den uner-
warteten Verlust. Daher wird über den Herfindahl-Hirschmann-Index ein zusätzlicher Risikoauf-
schlag für das Konzentrationsrisiko ermittelt. Migrationsrisiken für das Mengengeschäft werden im
Rahmen des makroökonomischen Risikos mitberücksichtigt.

Die für die Quantifizierung wesentlichen Risikoparameter sind:

EAD (Exposure at default = erwartete Kredithöhe zum Zeitpunkt des Ausfalls)

PD (Probability of Default = Ausfallswahrscheinlichkeit)

LGD (Loss given Default = erwartete Verlustquote bei Ausfall)

CCF (Credit Conversion Factor = Umrechnungsfaktor zur Konvertierung außerbilanzieller Po-
sitionen, insbesondere nicht ausgenutzter Kreditrahmen, in kreditrisikoäquivalente bilanzielle
Positionen).

Die Annahmen zur Quantifizierung basieren auf einer rollierenden 12-monatigen Sichtweise. Detail-
berichte zum Kreditrisiko werden monatlich und bei Bedarf ad hoc dem Vorstand zur Verfügung
gestellt. Fremdwährungs- und Tilgungsträgerkredite unterliegen einer besonderen Beobachtung.

4.1.3.2 Marktrisiken

Die Bank verfolgt eine konservative Veranlagungspolitik, welche eine Risikostreuung nach unter-
schiedlichen Dimensionen (Branchen, Regionen) berücksichtigt. Die Veranlagungen erfolgen grund-
sätzlich in Emissionen von Emittenten mit bester Bonität (Investment Grade) bzw. in risikoarme Pro-
dukte.

Die DolomitenBank führt kein Handelsbuch.

Marktpreisrisiken resultieren aus dem Verlustpotenzial aufgrund veränderter Marktpreise. Die Dolo-
mitenBank unterscheidet die Risikofaktoren Zinsänderungs- und Credit Spread-Risiken.

Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos erfolgt einerseits durch jederzeitige Einhaltung der auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen im Rahmen der Zinsrisikostatistik (bis Q3/2024) und der IRRBB-
Meldepflicht von Non-CRR Instituten (ab Q3/2024) auf Basis der IRRBB-GL (EBA/GL/2022/14) für
neue Standard Outlier Tests für EVE und NII (Auswirkung von Zinsänderungen auf das wirtschaftli-
che Eigenkapital und den Nettozinsertrag) und andererseits über die interne Risikosteuerung des
Zinsänderungsrisikos, welche über die Quantifizierung der Risikokennziffer des Value at Risk erfolgt.

Der Value at Risk ist ein Standardrisikomaß für Risikopositionen im Marktrisiko und wird mittels his-
torischer Simulation modelliert. Die Risikokennziffer beschreibt den maximalen Barwertverlust des
Zinsbuches innerhalb einer bestimmten Haltedauer (250 Tage) und im Rahmen eines bestimmten
Konfidenzniveaus (99,9 %).

Das weitere Risiko im Bereich des Marktrisikos stellt das Credit Spread-Risiko (risikoprämienindu-
zierte Änderung der Marktpreise bei zinstragenden Geschäften) dar, welches insbesondere im Rah-
men der Eigenveranlagungen (A-Depot) eine bedeutende Rolle spielt. Die Quantifizierung erfolgt
ebenfalls über eine Value at Risk Modellierung unter Berücksichtigung eines Varianz- Kovarianz-
Ansatzes (Haltedauer: 250 Tage | Konfidenzniveau: 99,95).

Durch die Verwendung standardisierter Risikoparameter wird sichergestellt, dass die Risikotragfä-
higkeit konsistent und vergleichbar dargestellt wird.

4.1.3.3 Liquiditätsrisiken

Das Liquidationsrisiko wird als die Gefahr definiert, dass die DolomitenBank ihre gegenwärtigen und
zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig, nicht fristgerecht oder nur zu überhöhten
Kosten erfüllen kann.

Die wichtigste Refinanzierungsquelle besteht in den Kundeneinlagen, welche sich in der Vergangen-
heit als sehr stabile Fundingressource erwiesen haben. Eine etwaige Refinanzierungslücke wird vor-
dergründig über institutionelle Anleger und über Interbankeneinlagen bzw. kommittierte
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Interbankenlinien abgedeckt. Darüber hinaus bestehen noch weitere Refinanzierungslinien bei Part-
nerinstituten, die durch einzelne Aktiva besichert sind.

Die Basis für die Identifikation bzw. Messung des Liquiditätsrisikos ist die risikoadjustierte Liquidi-
tätsablaufbilanz („LAB“), welche eine strukturierte Gegenüberstellung sämtlicher erwarteter liquidi-
tätsrelevanter (bilanzieller und außerbilanzieller) kumulierter Netto-Zahlungsströme über einen be-
stimmten in der Zukunft liegenden Zeitraum (Planungshorizont von mindestens 12 Monaten) für die
implementierten Szenarien (d.s. Normalszenario, Namenskrise, Marktkrise, kombinierte Krise) dar-
stellt.

Die LAB wird in vordefinierte Laufzeitbänder bzw. in wesentlich identifizierte Währungen (Wesent-
lichkeitsgrenze) eingeteilt.

Für die Erstellung einer LAB müssen alle Assets einer Bank hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit (Liqui-
dierbarkeit) sowie die bezüglich der Höhe und der Zeitpunkte der aus den Assets resultierenden
Zahlungsströme analysiert werden. Grundsätzlich wird zwischen deterministischen und stochasti-
schen Geschäften differenziert.

Die Zahlungsströme von deterministischen Cashflows sind nach Höhe und Zeitpunkt grundsätzlich
bekannt, weshalb auch keine Modellierungen notwendig sind. Aus der Perspektive der Konservati-
vität werden für deterministische Cashflows von Kunden, risikoadjustierte Haircuts vorgenommen.

Bei Zahlungsströmen von stochastischen Cashflows ist weder die Höhe noch der Zeitpunkt des Zah-
lungsflusses bekannt. Um mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine Vorhersage zu ermögli-
chen, werden finanzmathematische bzw. statistische Modelle angewandt.

In der DolomitenBank werden stochastische Cashflows (Aktiv | Passiv) nach Kundensegmenten (d.s.
Retail, Corporate, Sonstige) differenziert, um eine entsprechende Abhängigkeit des Zahlungsverhal-
tens vom Kundensegment abzuleiten.

Die Beurteilung und Überwachung der Liquiditätstragfähigkeit erfolgt über die Feststellung der Über-
lebensdauer („survival period“) der DolomitenBank. Dabei wird den negativen kumulierten Cashflow-
Gaps aus dem Normalszenario bzw. den Stressszenarien der jeweils verfügbare Liquiditätspuffer
gegenübergestellt.

Zusätzlich werden für die Steuerung die aufsichtsrechtlichen Liquiditätskennzahlen „Liquidity
Coverage Ratio“ (LCR) und „Net Stable Funding Ratio“ (NSFR) herangezogen.

Die Limitauslastung bzw. der Risikostatus mit integriertem Ampelsystem wird innerhalb des monat-
lichen Berichtswesens an den Vorstand adressiert.

Die Quantifizierung zusätzlicher Refinanzierungskosten basiert auf den offenen negativen kumulier-
ten Liquiditätscashflows, welche retrograd durch fiktive gedeckte Refinanzierungsgeschäfte über ei-
nen einjährigen Zeitraum abgedeckt werden. Diese Modellierung (auf Basis IST-Szenario und defi-
nierten aktuellen Liquiditätspread) ermöglicht es, den zukünftigen Refinanzierungsaufwand barwer-
tig zu simulieren bzw. zu bewerten.

4.1.3.4 Operationelle Risiken, internes Kontroll- und Risikomanagementsystem

Operationelle Risiken (OpRisk) sind Risiken, die aufgrund von Fehlern, inadäquaten internen Pro-
zessen und Systemen, durch Menschen oder externe Ereignisse verursacht werden können und
finanzielle Schäden oder einen Reputationsschaden bewirken. Operationelle Risiken sind gekenn-
zeichnet durch ihre Individualität, Heterogenität, Komplexität und Unvorhersehbarkeit und schließen
Rechtsrisiken mit ein.

Das Management der operationellen Risiken der DolomitenBank ist in der Governance berücksich-
tigt und in einer spezifischen Arbeitsrichtlinie geregelt.

Die Ermittlung des operationellen Risikos erfolgt durch Berechnung des Basis-Indikatoransatzes der
CRR in Anlehnung an die Methodik zur Bestimmung der regulatorischen Kapitalanforderungen aus
der Säule I. Der regulatorische Kapitalbedarf wird in der Liquidationsperspektive analog der Vor-
gangsweise bei der Ermittlung der Kapitalanforderungen für das Kreditrisiko über das IRB-Modell
mit einem Konfidenzniveau von 99,9 % identifiziert.
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Das Management operationeller Risiken liegt im Verantwortungsbereich des Linienmanagements
der einzelnen Organisationseinheiten. Oberste Maxime für den gesamten opR-Managementprozess
ist die Optimierung von Prozessen zur Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. der Auswir-
kungen von operationellen Schäden. Als wesentliche Maßnahmen zur Risikosteuerung können Be-
wusstseinsbildungsmaßnahmen wie Schulungen über Online-Plattformen, die betriebliche Notfall-
planung, aber auch die angemessene Trennung von Verantwortlichkeiten, die Beachtung des Vier-
Augenprinzips und das in den Geschäftsprozessen integrierte interne Kontrollsystem (IKS) angeführt
werden.

Operationelle Ereignisse werden systematisch erfasst bzw. analysiert und es erfolgt eine vollstän-
dige Ereignisdokumentation mit der Zielsetzung, aus Ereignisvorfällen entsprechende Maßnahmen
abzuleiten, um künftige Gefahren und Fehlentwicklungen vorzeitig zu identifizieren und Schadens-
ereignisse zu vermeiden oder zumindest in ihrer Wirkung zu limitieren.

Ein umfassendes internes Kontrollsystem für alle Geschäftssparten und Verwaltungsbereichen mit
umfangreichen operativen Kontrollen und Managementkontrollen ist implementiert.

Operative Kontrollen beinhalten die manuelle Überprüfung von abgewickelten Geschäftsfällen unter
Beachtung des Vier-Augenprinzips, Plausibilitätskontrollen anhand von systematischen Datenana-
lysen und Stichprobenprüfungen.

Managementkontrollen dienen dazu, auf Stichprobenbasis die Einhaltung der vorgeschriebenen Ar-
beitsabläufe und Prozesse einerseits und die Funktionsfähigkeit der durchgeführten operativen Kon-
trollen andererseits zu überprüfen bzw. sicherzustellen.

Grundlage für operative und Managementkontrollen bilden detaillierte Kontrollpläne, in welchen ge-
nau festgelegt ist, wer wann welche Kontrolltätigkeiten zu verantworten hat. Die Dokumentation der
gesamten Kontrollprozesse erfolgt mittels einer von der DolomitenBank eigenständig entwickelten
Lotus Notes-Datenbankapplikation.

Die Ergebnisse des internen Kontrollsystems werden quartalsweise in aggregierter Form an den
Vorstand berichtet und in Sitzungen des Vorstandes behandelt.

Die Verantwortlichkeiten bezüglich des internen Kontrollsystems sind der Unternehmensorganisa-
tion angepasst, um eine risikoadäquate Kontrollintensität und -qualität zu gewährleisten. Operatio-
nelle (Rest-)Risiken, die nicht vermieden, versichert oder minimiert werden können oder sollen, sind
vom Vorstand explizit zu „akzeptieren“.

Die Effizienz des internen Kontrollsystems und des operationellen Risikomanagements wird durch
periodische und unabhängige Revisionsprüfungen bestätigt.

4.1.3.5 Sonstige Risiken

Für die Abbildung sonstiger Risiken findet in beiden Steuerungsperspektiven eine gesonderte Quan-
tifizierung Anwendung. Die Beurteilung der Wesentlichkeit der einzelnen Risikoarten erfolgt im Rah-
men der jährlich durchgeführten Risikoinventur.

Makroökonomisches Risiko

Der Risikokapitalbedarf wird auf Basis der Stresstestergebnisse zum makroökonomischen Stress-
szenario quantifiziert. Als makroökonomisches Risiko werden die ökonomischen Verluste – über PD-
Veränderungen – aufgefasst, welche unter Eintritt des Szenarios ad hoc auftreten. Das implemen-
tierte Szenario modelliert einen Wirkungszusammenhang zwischen volkswirtschaftlichen Finanz-
marktparametern (u.a. BIP, Inflationsrate) und den relevanten Risikoparametern über die Funktion
der linearen Regression. Die Modellierung erfasst die Veränderungen bzw. Effekte aus dem Adres-
senausfallsrisiko und dem FX-Risiko.

Im Kontext des Risikokapitalbedarfs im makroökonomischen Stressszenario wird der Risikowert für
die Veränderung im Zinsänderungsrisiko über eine gestresste Swapkurve herangezogen und für die
Quantifizierung des gestressten makroökonomischen Credit-Spread Risikos über einen Volatilitäts-
ansatz des iTraxx Europe abgebildet.

Das quantifizierte makroökonomische Risiko deckt indirekt in der Risikotragfähigkeit auch das Mig-
rationsrisiko im Retail-Portfolio wie auch das Sicherheitenverwertungsrisiko mit ab.
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Regulatorisches Risiko

Das regulatorische Risiko definiert in der DolomitenBank die Gefahr, dass aus (neuen) Anforderun-
gen seitens des Gesetzgebers oder von Aufsichtsbehörden negative Auswirkungen auf die
Ertrags-, Kapital- oder Liquiditätslage der DolomitenBank resultieren können.

Der berechnete Risikowert für die Quantifizierung wird durch die Modellierung von Mittelwerten und
Standardabweichungen einer rollierenden 3-Jahres-Historie von expertenbasierten Risikowerten er-
mittelt, wird in den Steuerungskreisen mit den konsistenten Konfidenzniveaus identifiziert und in der
Risikotragfähigkeitsrechnung als eigene Risikoposition dargestellt.

Geschäfts- und Ertragsrisiko

Die Messung erfolgt über eine monatliche Abweichungsanalyse von monatlichen Plan- und Zielwer-
ten des Betriebsergebnisses über einen rollierenden 3-Jahres-Horizont. Der berechnete Risikowert
wird mit einem Konfidenzniveau von 99,9 % identifiziert und in der Darstellung der Risikotragfähigkeit
mitberücksichtigt.

Immobilienrisiko

Das Immobilienrisiko definiert die Gefahr von unerwarteten Wertverlusten, die aus der Wertverän-
derung von Immobilien im Eigenbestand oder aus dem gänzlichen oder teilweisen Entfall von ge-
planten Einnahmen (z.B. Mietzahlungen) einer im Bestand vorhandenen Immobilie entsteht.

Die Quantifizierung erfolgt unter Berücksichtigung von Belehnwertabschlägen für ermittelte Immobi-
lien-Marktwerte unter Verwendung eines expertenbasierten Kapitalfaktors. Der interne Kapitalbedarf
wird in den Steuerungskreisen mit den konsistenten Konfidenzniveaus identifiziert und in der Risiko-
tragfähigkeit als eigene Position ausgewiesen.

4.1.4 Risikosituation

Die Risikosituation der Bank ist auf Grund der oben dargestellten Maßnahmen und der Ergebnisse
aus dem Risikomanagement adäquat. Die im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen regelmäßigen
internen Gegenüberstellung von vorhandenen Eigenmitteln und quantifizierten wesentlichen oder
mittels Pauschalen oder Limitierungen berücksichtigten Risiken ergab im Geschäftsjahr 2024 im
Hauptsteuerungskreis des Gone Concern keine Überschreitung relevanter Schwellenwerte.

SREP-Bescheid

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) vom 16. Dezember 2024 („SREP-Bescheid“)
wurde der DolomitenBank das Ergebnis des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozes-
ses gemäß § 69 Abs 2 und 3 BWG (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) auf der
Datengrundlage 31.12.2022/30.06.2023 übermittelt. Im gegenständlichen Bescheid wurden die Er-
gebnisse des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses erläutert und wurde der Do-
lomitenBank aufgetragen, jederzeit zusätzliche Eigenmittel in Höhe von zumindest 3,30 % und sohin
eine „SREP-Gesamtkapitalquote“ in Höhe von zumindest 11,30 % zu halten.

Das zusätzlich zu den Eigenmittelanforderungen gemäß Art 92 Abs 1 CRR („Säule I“) vorgeschrie-
bene Eigenmittelerfordernis gemäß § 70 Abs 4a Z 1 BWG („Säule II“) resultiert aus dem Zins(-ände-
rungs-)risiko im Bankbuch, einem Add on des bestehenden Kreditrisikos sowie dem Marktrisiko.

Risikovorsorgen

Die Bank unterliegt hinsichtlich der Bewertung von Forderungen den unternehmensrechtlichen Best-
immungen (UGB). Forderungen werden grundsätzlich mit ihrem Nennbetrag (Anschaffungskosten)
angesetzt, welche bei Kreditforderungen aus dem zum Bewertungsstichtag aushaftenden Forde-
rungsbetrag (Kreditsaldo) zuzüglich Zinsen und eventuellen Kosten (EAD) bestehen. Zweifelhafte
Kreditforderungen werden mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt, wobei bei der Bewertung auf
die Einbringlichkeit abgestellt wird.

Bei Kunden der Ratingklassen 5B bis 5E erfolgt die Bildung von Risikovorsorgen in Form von Ein-
zelwertberichtigungen (EWB), bei Kunden der Performing-Ratingklassen bis (einschließlich) 5A er-
folgt die bilanzielle Berücksichtigung des Ausfallsrisikos durch Bildung einer Portfoliowertberichti-
gung.

Ergänzend wird auf die Ausführungen zu bilanziellen Vorsorgen im Anhang verwiesen.
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4.3.1 Einzelwertberichtigungen (EWB)

Die Bildung von Einzelwertberichtigungen (EWB) erfolgt bei Vorliegen von objektiven Hinweisen auf
eine Wertminderung grundsätzlich einzelfallbezogen nach der Methodik des Blankoexposures.

Die Höhe der zu bildenden EWB ist abhängig von der Einschätzung der aktuellen und künftigen
wirtschaftlichen Situation des Kunden sowie der Einschätzung der Höhe der Verwertungserlöse von
bestehenden Kreditsicherheiten.

Zum Zeitpunkt der Bildung oder Anpassung einer EWB werden die maßgeblichen Gründe dafür do-
kumentiert. In weiterer Folge wird der Wertberichtigungsbedarf laufend in Bezug auf den Grund und
die Höhe überprüft. Dazu ist ein standardisierter Monitoring-Prozess im Rahmen eigener Vorstands-
sitzungen eingerichtet (EWB-Monitoring). Dabei werden alle Kunden der Non-Performing-Rating-
klassen 5B bis 5E zumindest quartalsweise im Hinblick auf die materielle Ratingeinstufung sowie
einen allfälligen EWB-Überhang oder Fehlbetrag untersucht und erfolgt entsprechend den Analy-
seergebnissen gegebenenfalls eine Anpassung der EWB (Zuweisung oder Auflösung).

4.3.2 Portfoliowertberichtigung (PoWB)

Neben Einzelwertberichtigungen für akut ausfallsgefährdete Aktivposten bildet die DolomitenBank
zusätzlich für das gesamte Lebendportfolio des Finanzierungsbestandes auch eine Portfoliowertbe-
richtigung (PoWB), um dem systemimmanenten Kreditrisiko, welches darin besteht, dass auch nicht
als akut gefährdet angesehene Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt
ganz oder teilweise ausfallen können, Rechnung zu tragen.

Dieses latente Risiko ist zum Abschlussstichtag nicht individuell messbar und kann somit keiner
bestimmten Kreditforderung direkt zugeordnet werden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird daher
eine Risikovorsorge in Form einer mittels statistischer Verfahren ermittelten anteiligen Abwertung
sämtlicher Forderungen vorgenommen.

Die Bildung der PoWB erfolgt über die aufsichtsrechtlich vorgegebene und in der Gesamtbanksteu-
erung etablierte Methodik des Expected Loss (erwarteter Verlust, kurz „EL“) unter Berücksichtigung
des Risikoparameters Loss Identification Period (LIP-Faktor). Während der EL den Erwartungswert
für den Verlust aus Kreditausfällen innerhalb eines Jahres bezeichnet, definiert der LIP-Faktor den
Zeitbedarf, den die DolomitenBank durchschnittlich benötigt, um einen bereits eingetretenen Kun-
denausfall zu erkennen.

Die Modellierungsformel berücksichtigt und unterscheidet besichertes und unbesichertes Forde-
rungsvolumen. Die verwendeten Risikoparameter der Modellierung unterliegen einer regelmäßigen
aufsichtsrechtlich verpflichtenden Überprüfung.

Basis für die Berechnung der PoWB bildet der EL des Lebendportfolios (Ratingklassen 1A-4E). Zu-
sätzlich werden die Forderungen der Ratingklasse 5A (90 Tage Verzug) berücksichtigt, da für Kun-
den dieser (NPL-)Ratingklasse generell noch keine EWB gebildet werden.

Der EL wird mittels folgender Formel ermittelt:

EL = EAD x PD x LGD

EAD = Exposure at Default (erwartete Kredithöhe zum Zeitpunkt des Ausfalls zzgl. etwaiger
nicht ausgenutzter Rahmen*CCF)

PD = Probability of Default (Ausfallswahrscheinlichkeit)

LGD = Loss given Default (erwartete Verlustquote, abhängig von der Besicherung)

CCF = Credit Conversion Factor (Faktor zur Bewertung nicht ausgenutzter Kreditlinien zum
Ausfallszeitpunkt)

Der zweite wichtige Parameter in der Modellierung der PoWB ist der LIP-Faktor, der den Zeitraum
bestimmt, den die Bank durchschnittlich benötigt, um einen bereits eingetretenen Kundenausfall zu
erkennen. Die Höhe der Festsetzung des Risikoparameters LIP-Faktor hängt entscheidend von der
Effizienz der internen Prozesse und Systeme zur Ausfallserkennung ab. Diese Zeitspanne wird im
Folgenden mit tdd (dd = default detected) bezeichnet und in Jahren gemessen. Ein Wert von tdd =
0,50 bezeichnet einen Zeithorizont von sechs Monaten.
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Die PoWB wird unter Berücksichtigung des LIP-Faktors mittels folgender Formel ermittelt:

PoWB = PD x LGD x EAD x tdd

tdd = time default detected = LIP (Zeitspanne zwischen Ausfall des Kunden und Ausfallserkennung
durch die Bank)

Aufgrund der in der DolomitenBank implementierten internen Prozesse, Richtlinien und Systeme zur
Ausfallsidentifizierung ist das Erkennen von möglichen Ausfällen innerhalb kurzer Zeit, jedenfalls
aber deutlich unter einem Jahr, gewährleistet. Als Grundlage für die PoWB-Ermittlung wurde der
Risikoparameter des LIP-Faktors mit 6 Monaten (LIP = 0,50) festgesetzt. Für die Defaultratingklasse
5A, welche in die Systematik der POWB-Modellierung fällt, wird aufgrund der nicht fehlenden Detec-
tion Frist, kein LIP-Faktor angewendet.

Die Berechnung der PoWB wird mit dem Softwaresystem SAP-RBD durchgeführt, welches in der
Datensystemlandschaft der Tigital Accenture implementiert ist und eine regelbasierte PoWB-Be-
rechnung samt FI-Buchungssystem ermöglicht.

Ein monatliches Berichtswesen an den Vorstand ist durch die Stabstelle Risikomanagement gewähr-
leistet.
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5. Bericht über den Bestand sowie den Erwerb und die Veräußerung eigener Anteile

Zum Bilanzstichtag wurden keine eigenen Partizipationsscheine im eigenen Bestand gehalten.
Ebenso wurden keine eigenen Partizipationsscheine als Kreditsicherheit berücksichtigt.

Die unterjährigen Käufe und Verkäufe von Partizipationskapital erfolgen ausschließlich in der Funk-
tion als Mittler zwischen Angebot und Nachfrage, sodass zu keinem Stichtag ein Bestand an eige-
nem Partizipationskapital gehalten wird. Kauf- und Verkaufspreis sind jeweils deckungsgleich.

Die unterjährigen Zu- und Abgänge stellen sich wie folgt dar:
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6. Ausblick auf die künftige Entwicklung 2025 bis 2027

Entwicklung von Beständen, Ergebnissen und Eigenmitteln

Der Start in das Geschäftsjahr 2025 war im Lichte des weiterhin herausfordernden Marktumfeldes
in der österreichischen Wirtschaft sowie den vorherrschenden geopolitischen Unsicherheiten für die
DolomitenBank durchaus zufriedenstellend. Die sinkenden Leitzinsen der EZB und damit einherge-
hend gesunkene Euribor-Sätze sorgen für einen Rückgang sowohl der Zinserträge als auch Zins-
aufwendungen und rechnen wir für 2025 mit einer Reduktion der Zinsspanne von 2,52 % im Ge-
schäftsjahr 2024 auf 2,36 % im Planjahr 2025 im Verhältnis zur Bilanzsumme. Dieser Planung liegt
die Annahme zugrunde, dass die EZB den europäischen Leitzins in weiteren 3 Schritten zu je 0,25
% auf sodann 2,00 % bis Jahresende absenken wird.

Auf Basis der in Punkt 2.3 skizzierten makroökonomischen Erwartungen iVm der Zinsmeinung pla-
nen wir mit einem moderaten Wachstum der Kundenkredite im Ausmaß von ca. 1,18 % in 2025, 0,93
% in 2026 und 0,80 % in 2027. Bedingt durch das sinkende Zinsniveau rechnen wir mit einer wieder
leicht ansteigenden Nachfrage nach Wohnbauinvestitionen, wenngleich die Zurückhaltung bei den
Unternehmensinvestitionen und -finanzierungen weiterhin bremsend wirken wird. Das Kundenaus-
leihungsgeschäft refinanziert sich im Wesentlichen über die Steigerung der Primäreinlagen und rech-
nen wir mit einer Erhöhung um 0,70 % in 2025, 0,61 % in 2026 und 0,65 % in 2027. Für 2025
erwarten wir eine Bilanzsumme iHv ca. 593 Mio. EUR und einem leicht ansteigenden Ausleihungs-
grad (Verhältnis Ausleihungen zu Primäreinlagen) auf 80,95 %.

Im Geschäftsjahr 2024 konnte die zuletzt sehr erfreuliche Entwicklung der Zinsspanne weiter fortge-
setzt werden und auf 2,52 % um 0,12 % zum Vorjahr gesteigert werden. Auf Grundlage der gege-
benen und zu erwartenden Zinsentwicklung rechnen wir für 2025 mit einer Zinsspanne von 2,36 %
und sodann weiter rückläufiger Tendenz sowohl in 2026 (2,29 %) als auch in 2027 (2,30 %).

Im Provisionssaldo gehen wir von weiteren Steigerungen von zuletzt 0,69 % 2024 auf pa Quoten iHv
ca. 0,73 % (Provisionssaldo zu Bilanzsumme) aus.

Im Wesentlichen bedingt durch die im Vergleich zu 2024 sinkend geplante Zinsspanne werden sich
die Betriebserträge gemäß Planung quotenmäßig von zuletzt 3,36 % in 2024 auf 3,11 % in 2025,
3,04 % in 2026 sowie 3,06 % in 2027 vermindern.

Ausgehend von 2,63 % Betriebsaufwandsquote in 2024, welche insbesondere durch drei IT-Sonder-
projekte mit einem Aufwandsvolumen von rd. 800 TEUR negativ belastet war, erwarten wir für 2025
eine Absenkung auf 2,59 % sowie eine weitere Reduktion in 2026 auf 2,53 % im Verhältnis zur
Bilanzsumme.

Die Betriebsergebnisquote lag 2024 bei 0,73 % und werden für 2025 ff Quoten iHv 0,53 % bis 0,49
% geplant. Die Betriebsergebnisse entsprechen einer Größenordnung von jeweils ca. 3.000 TEUR.

Die Cost-Income-Ratio (CIR) liegt im Planungshorizont bei 83,03 % in 2025, 83,07 % in 2026 und
84,09 % in 2027, nach zuletzt gegebener Quotierung im Geschäftsjahr 2024 mit 78,33 %.

Nach Risikovorsorgen planen wir mit Ergebnissen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit iHv
1.747 TEUR, 1.649 TEUR bzw. 1.455 TEUR pa, aus denen entsprechende Rücklagendotierungen
(insgesamt 2.470 TEUR im Planungshorizont von drei Geschäftsjahren) und laufenden Dividenden-
schüttungen 2025 bis 2027 erfolgen sollen können.

Aus dem Operativen zeigen unsere Planrechnungen – unter Berücksichtigung der Erfordernisse aus
der ab dem 01.01.2025 geltenden CRR III - Gesamtkapitalquoten von geplanten 15,72 % in 2025,
15,97 % in 2026 und 16,23 % in 2027.

Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeiter:innen werden im gemeinsamen Zusam-
menwirken dazu beitragen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Dabei gehen wir von der Annahme
aus, dass nicht unerwartete volkswirtschaftliche, politische oder soziale Verwerfungen, auf die wir
keinen Einfluss haben, auftreten. Der Marketingplan iVm mit konsequenter Umsetzung des Ver-
triebsplans sollen die Zielerreichungsarbeiten positiv unterstützen.
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Entwicklung Kreditrisiko

Die anhaltend hohen Preissteigerungen iVm den gestiegenen Zinsen könnten dazu führen, dass
Teile sowohl von Privat- als auch Unternehmenskunden ihren Zahlungsverpflichtungen zu ihren Kre-
diten zusehends schwerer nachkommen oder diese nicht mehr zur Gänze bewerkstelligen können.
Wie in Kapitel 4.1 ausgeführt, hat die DolomitenBank in ihrer Gesamtbanksteuerung ein professio-
nelles Risikomanagement im Einsatz, um Risiken entsprechend identifizieren, messen und steuern
zu können.

In der wesentlichsten Risikoart Kreditrisiko berücksichtigt die DolomitenBank bereits bei Kredit-
vergabe in der Berechnung der Rückzahlungsfähigkeit Puffer für mögliche Zinssteigerungen, die
diese auch für diese Phasen belegen. Hinsichtlich Ausfallsrisiko von Krediten erwarten wir keine
größeren Ausschläge. Darüber hinaus sind in unseren Planrechnungen entsprechende Risikovor-
sorgen berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Steuerung des Kreditrisikos sind ua zwei Exposure-Portfolios von Be-
deutung. Zum einen ist darin das Watch-Loan-Portfolio umfasst, das jene Obligos zeigt, die aufgrund
ihrer Ausfallswahrscheinlichkeiten (PD) wirtschaftlich unter starker Beobachtung stehen. Zum ande-
ren gehört das NPL-Portfolio dazu, also jene Obligos, die nach regulatorischen Bestimmungen als
ausgefallen zu klassifizieren sind.

Es zeigen sich folgende Entwicklungen.

6.2.1 Entwicklung Watch-Loan-Portfolio

EAD (Exposure at Default)
in TEUR

31.12.2019 26.596
31.12.2020 24.115
31.12.2021 20.852
31.12.2022 24.336
31.12.2023 25.501
31.12.2024 30.730

Das Watch-Loan-Portfolio umfasst über die Zeithistorie ein Exposure iHv ca 20.000 bis 31.000
TEUR.

6.2.2 Entwicklung Non-Performing-Portfolio

EAD (Exposure at Default)
in TEUR

31.12.2019 14.237
31.12.2020 16.211
31.12.2021 15.517
31.12.2022 13.162
31.12.2023 13.853
31.12.2024 15.993

Das Non-Performing-Portfolio beläuft sich auf rund 16 Millionen. Die NPL-Ratio im Jahr 2024 liegt
gegenwärtig bei 3,61 %. Zusammenfassend erwarten wir keine großen Veränderungen im Kreditri-
siko und haben Vorkehrungen für mögliche Ausfälle getroffen.
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BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bericht zum Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der

DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG, Lienz,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an
diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember
2024 sowie der Ertragslage der Genossenschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäfts-
jahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und bankrechtlichen
Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 (im
Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing
(ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Ver-
antwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Genossenschaft unabhängig in Überein-
stimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen, sondergesetzlichen Bestimmungen
für Kreditinstitute und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen
Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.
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Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemä-
ßen Ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses
als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir geben kein ge-
sondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Nachfolgend stellen wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalt dar:

1. Bewertung der Forderungen an Kunden:

Beschreibung:

Die Forderungen an Kunden sind im Jahresabschluss per 31. Dezember 2024 der DolomitenBank
Osttirol-Westkärnten eG mit einem Betrag von EUR 426,0 Mio. ausgewiesen. Zur Berücksichtigung
von Verlustrisiken im Kreditportfolio sind Einzelwertberichtigungen (EUR 4,9 Mio.) und eine Port-
foliowertberichtigung (EUR 1,6 Mio.) gebildet.

Die Gesellschaft überprüft im Rahmen der Kreditüberwachung, ob ein Bedarf für Einzelwertberich-
tigungen vorliegt. Dies erfolgt durch eine laufende Überwachung des Kreditportfolios, wodurch
unter anderem die Bonität der Kreditnehmer, das Zahlungsverhalten und die Bewertung von Si-
cherheiten überprüft werden.

Die Ermittlung der Einzelwertberichtigungen unterliegt aufgrund der in die Berechnungen einflie-
ßenden Annahmen und Schätzungen (insbesondere Identifikation des Ausfallsereignisses, Entwick-
lung des Wertes der Sicherheiten) erheblichen Ermessensspielräumen.

Die Portfoliowertberichtigung wird mit Hilfe von statistischen Modellen gebildet und unterliegt auf-
grund der in die Berechnung einfließenden Parameter ebenfalls erheblichen Schätzunsicherheiten
(insbesondere Festsetzung unterschiedlicher Ausfallswahrscheinlichkeiten in den Ratingstufen).
Der Vorstand der DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG erläutert die Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden der Forderungen an Kunden im Anhang des Jahresabschlusses. Wir verweisen
diesbezüglich auf die Angaben im Punkt I. "Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden" sowie Punkt
II. "Erläuterungen zur Bilanz / Forderungen an Kunden".
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Wie wir den Sachverhalt im Rahmen der Prüfung adressiert haben:

Wir haben den Kreditüberwachungsprozess der Gesellschaft erhoben und nachvollzogen, ob die-
ser geeignet ist, Wertberichtigungserfordernisse rechtzeitig zu erkennen. Dazu haben wir Gesprä-
che mit verantwortlichen Mitarbeitern geführt und die relevanten internen Richtlinien dahinge-
hend gewürdigt, ob diese für das Erkennen von Ausfallsereignissen und die Ermittlung eines Wert-
berichtigungsbedarfs geeignet sind. Dazu haben wir anhand von Stichproben ausgewählte Kon-
trollen hinsichtlich ihrer Konzeption und Wirksamkeit überprüft.

Darüber hinaus haben wir anhand von Stichproben das Kreditportfolio dahingehend überprüft, ob
Einzelwertberichtigungen in ausreichendem Maße gebildet wurden. Für diese Kredite haben wir
die Einschätzung des Vorstands hinsichtlich zukünftiger Cash-Flows, die noch aus Tilgungen und
Sicherheiten erwartet werden, kritisch gewürdigt. Die Auswahl der Stichprobe erfolgte dabei risi-
koorientiert unter Berücksichtigung der Kundenratings.

Bei der Portfoliowertberichtigung haben wir sowohl das zugrundeliegende Rechenmodell als auch
die zur Anwendung gelangten Parameter dahingehend gewürdigt, ob diese zur Ermittlung ange-
messener Vorsorgen geeignet sind. Ebenso haben wir die rechnerische Richtigkeit der Wertberich-
tigung nachvollzogen.

Wir haben überprüft, ob die Angaben der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft im Anhang voll-
ständig und zutreffend sind.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter
und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und da-
für, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und bank-
rechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Genossenschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Genossenschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sach-
verhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig -
anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Genos-
senschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder haben keine realisti-
sche Alternative dazu.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der
Genossenschaft.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist,
und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Si-
cherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung
mit der EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die
die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln
oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir
während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung.
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Darüber hinaus gilt:

 Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlun-
gen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein
aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können.

 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems der Genossenschaft abzugeben.

 Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

 Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fä-
higkeit der Genossenschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu mo-
difizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten
können jedoch die Abkehr der Genossenschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zur Folge haben.

 Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die ge-
plante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer
Abschlussprüfung erkennen, aus.
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Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Aufsichtsrat ausgetauscht ha-
ben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jahresabschlusses des
Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir be-
schreiben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder wir bestimmen in
äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bestätigungsvermerk mitgeteilt
werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mit-
teilung deren Vorteile für das öffentliche Interesse übersteigen würden.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Bericht zum Lagebericht

Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf
zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtli-
chen Anforderungen aufgestellt wurde.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Überein-
stimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und bankrechtlichen Vorschriften.

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lage-
berichts durchgeführt.

Urteil

Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen auf-
gestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Erklärung

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewon-
nenen Verständnisses über die Genossenschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte
Angaben im Lagebericht nicht festgestellt.
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Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO

Wir wurden vom Vorstand des COOPVERBAND Revisionsverband österreichischer Genossenschaf-
ten am 6. Dezember 2023 als Abschlussprüfer beauftragt. Außerdem wurden wir vom Vorstand
des COOPVERBAND Revisionsverband österreichischer Genossenschaften am 12. Dezember
2024 bereits für das darauf folgende Geschäftsjahr als Abschlussprüfer beauftragt. Wir sind un-
unterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2022 Abschlussprüfer.

Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt "Bericht zum Jahresabschluss" mit dem zu-
sätzlichen Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 der EU-VO in Einklang steht.

Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen (Artikel 5 Abs 1 der EU-VO) er-
bracht haben und dass wir bei der Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unabhängigkeit
von der geprüften Genossenschaft gewahrt haben.

Wien, am 26. Mai 2025

Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl MMag. Roland Unterweger
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

(Diese mit dem Bericht verknüpften elektronischen Signaturen decken den Bestätigungsvermerk und das Ergebnis der
Genossenschaftlichen Prüfung ab und können über die Bildmarke im Ergebnis der Genossenschaftlichen Prüfung überprüft werden.)



DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG, Lienz 31. Dezember 2024

Seite 8

ERGEBNIS DER GENOSSENSCHAFTLICHEN PRÜFUNG

Die für die Beurteilung der Geschäftsführung der Genossenschaft wesentlichen Umstände ergaben
sich aus den auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen erzielten Prüfungsergebnisse und
betrafen im Besonderen die Geschäftspolitik, die Planung, die Organisation und das interne Kon-
trollsystem, die Qualifikation des Vorstands und der Eigentümervertreter, das Personalmanage-
ment, das Rechnungswesen, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Genossenschaft, die Rechtmä-
ßigkeit sowie die Beteiligungen.

Die genossenschaftliche Prüfung erstreckte sich auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit der Einrichtungen, der Rechnungslegung und der Geschäftsführung der Genos-
senschaft, insbesondere auf die Erfüllung des Förderungsauftrages und die Wirtschaftlichkeit, so-
wie auf Zweckmäßigkeit, Stand und Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen stellten wir in allen wesentlichen Belangen die
Einhaltung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Einrichtungen, der
Rechnungslegung und der Geschäftsführung der Genossenschaft sowie die Wirtschaftlichkeit fest.

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Erfüllung des Förderauftrags der Genossenschaft
fest.

Die Genossenschaft hat auf die Einhaltung der Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes
(GenG) ausreichend geachtet. Die Angelegenheiten der Mitglieder wurden sachgerecht behandelt.

Auf Grundlage unserer Gebarungsprüfung empfehlen wir, nachfolgenden Punkten in der
Geschäftsgebarung erhöhtes Augenmerk zu schenken:



DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG, Lienz 31. Dezember 2024

Seite 9

Wie in den Vorjahren durch uns angemerkt, empfehlen wir, regelmäßig eine Überprüfung der Ei-
genkapitalstruktur vorzunehmen und Gestaltungsmöglichkeiten, die die Rechtsform der Genos-
senschaft bzw. die Satzung der Genossenschaft zulässt, aufzugreifen, um eine nachhaltige Stär-
kung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel herbeizuführen.

Wien, am 26. Mai 2025

Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl MMag. Roland Unterweger
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
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An den
Vorstand der
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG,
Lienz

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
zur Prüfung der Geldflussrechnung und der
Eigenkapitalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Prüfungsurteil

Wir haben die Geldflussrechnung und die Eigenkapitalveränderungsrechnung der

DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG (idF „Genossenschaft“), Lienz

für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2024 (gemäß den Anlagen 1 und 2) ge-
prüft. Die Geldflussrechnung und die Eigenkapitalveränderungsrechnung ergänzen den nach un-
ternehmensrechtlichen und bankenrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Jahresabschluss der
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG, für das zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr.

Nach unserer Beurteilung wurden die Geldflussrechnung und die Eigenkapitalveränderungsrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2024 in allen wesentlichen Belangen
in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und bankrechtlichen Vor-
schriften und den diesbezüglichen fachlichen Empfehlungen aufgestellt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung
der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschrif-
ten und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers“ unseres Ver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung
mit den österreichischen unternehmens- und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben un-
sere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Bezüglich unserer Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Gesellschaft
und Dritten kommt § 62a BWG iVm § 275 UGB zur Anwendung.
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Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung des Jahresabschlusses, der der Geldflussrechnung und
Eigenkapitalveränderungsrechnung zugrunde liegt, nicht Gegenstand dieser Abschlussprüfung ist,
und verweisen dazu auf den von uns gesondert erstatteten Bestätigungsvermerk.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Geldflussrechnung und Eigenkapitalverände-
rungsrechnung

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung der Geldfluss-
rechnung (Anlage 1) und Eigenkapitalveränderungsrechnung (Anlage 2) und dafür, dass diese in
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften aufgestellt
wurden, um die Aufstellung einer Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung zu
ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
und Irrtümern sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen,
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist.

Bei der Aufstellung des der Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung zugrunde
liegenden Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zu-
sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben,
sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzu-
wenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liqui-
dieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder haben keine realistische Alternative
dazu.
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Geldflussrechnung und Eigenka-
pitalveränderungsrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Geldflussrechnung und die
Eigenkapitalveränderungsrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Vermerk zu erteilen, der unser Prü-
fungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garan-
tie dafür, dass eine in Übereinstimmung und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die
auf der Grundlage dieser Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der ge-
samten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung.

Darüber hinaus gilt:

― Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern in der Geldflussrechnung und der Eigenkapitalver-
änderungsrechnung, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie
durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultie-
rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irr-
tümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.

― Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

― Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende
Angaben.



DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG

Seite 4

― Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Ver-
treter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesell-
schaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.

Verwendungsbeschränkung

Diese Prüfung dient dazu, Ihr Unternehmen beim Nachweis der ordnungsgemäßen Erstellung der
Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung auf Grundlage des Jahresabschlusses
zu unterstützen.

Unser Bericht über die Prüfung darf nur an folgenden Adressatenkreis weitergegeben werden:

► Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
► Oesterreichische Nationalbank (OeNB)

Die Weitergabe unseres Berichts ist ausschließlich unter der Bedingung gestattet, dass unsere Ge-
samtverantwortung Ihnen sowie jedem weiteren Empfänger, der den Bericht mit unserer Zustim-
mung erhält, gegenüber insgesamt auf den Betrag beschränkt ist, der sich aus den beiliegenden
„Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe“ ("AAB 2018") (vgl. Anlage 3)
ergibt. Eine auszugsweise Weitergabe des Berichts (zB von Beilagen zum Bericht) ist nicht gestat-
tet.

Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und im Interesse des Auftraggebers erstellt wird, bildet
er keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen anderer dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprü-
che anderer dritter Personen können daher daraus nicht abgeleitet werden. Dementsprechend
darf dieser Bericht weder gänzlich noch auszugsweise ohne unser ausdrückliches Einverständnis
an andere Dritte weitergegeben werden.

Auftragsbedingungen

Wir erteilen diesen Bericht auf Grundlage des mit Ihnen geschlossenen Auftrages, dem auch mit
Wirkung gegenüber Dritten die diesem Bericht beigefügten AAB zugrunde liegen.
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Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr MMag. Roland
Unterweger.

Wien, am 6. Juni 2025

Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl MMag. Roland Unterweger
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

Anlagen
Anlage 1 – Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr 2024
Anlage 2 – Eigenkapitalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr 2024
Anlage 3 – Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe ("AAB 2018")



ANLAGEN



KAPITALFLUSSRECHNUNG (in EUR) 2024

Ergebnis der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.866.125,71

außerordentliches Ergebnis 0,00

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten

Abschreibungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen 627.600,55
Dotierung und Auflösung von Risikovorsorgen 1.439.752,47-
Abschreibungen auf Finanzanlagen 24.130,61
Erhöhung/Aufllösung langfristiger Rückstellungen 70.098,00
Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 546.996,59-
Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -

Cash-Flow aus dem Ergebnis 1.601.205,81

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile

Forderungen an Kreditinstitute 1.585.573,38
Forderungen an Kunden 5.878.708,15
sonstige Aktiva 882.988,83-
Rechnungsabgrenzungen 10.137,29-
Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten 4.570.299,33-
Verbindlichkeiten ggü Kunden 10.860.694,82
Verbriefte Verbindlichkeiten 4.537.681,32
sonstige Passiva 810.125,92
Rechnungsabgrenzungen 42.310,48
Zinsabgrenzungen in Wertpapieren 16.319,73-
Rückstellungen 754.253,32
Zahlungen aus Steuern 728.966,72-
Veränderung Rückstellung Steuern (inkl. Latente Steuern) 84.235,01-

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 19.777.606,29

Mittelzufluss aus der Veräußerung bzw. Tilgung von
      Wertpapieren 16.769.961,83
      Beteiligungen -
      Sachanlagen 678.700,00
Mittelabfluss durch Investitionen in
      Wertpapieren 12.359.231,22-
      Beteiligungen 7.500,00-
      Sachanlagen 260.482,55-

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 4.821.448,06

Genossenschaftskapital 47.504,00
Partizipationskapital
Veränderung Nachrangkapital
Dividendenzahlungen -314.173,73
Veränderungen Ergänzungskapital
sonstige Veränderungen

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -266.669,73

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 73.765.566,87
Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit 19.777.606,29

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 4.821.448,06

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -266.669,73
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 98.097.951,49
Kassabestand, Schuldtitel öffentlicher Stellen, Forderungen KI täglich fällig

Anlage 1



Darstellung der Komponenten des Eigenkapitals und ihrer Entwicklung

Genossen-
schaftskapital 1)

Partizipations-
kapital 2)

Kapital-
rücklagen

Gewinn-
rücklagen Haftrücklagen

Fonds für
allgemeine
Bankrisiken

Bilanzgewinn Summe
Eigenkapital ³)

Stand am 31.12.2023 1.246.144,00 1.335.577,26 6.841.211,00 21.840.621,04 5.254.532,45 3.650.000,00 530.193,57 40.698.279,32

Stand am 01.01.2024 1.246.144,00 1.335.577,26 6.841.211,00 21.840.621,04 5.254.532,45 3.650.000,00 530.193,57 40.698.279,32

Zugang 68.136,00 0,00 0,00 916.795,84 0,00 1.000.000,00 0,00 1.984.931,84
Abgang -20.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -530.193,57 -550.825,57
Ausschüttung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umgründung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.382,99 436.382,99

Veränderung 47.504,00 0,00 0,00 916.795,84 0,00 1.000.000,00 -93.810,58 1.870.489,26

Stand am 31.12.2024 1.293.648,00 1.335.577,26 6.841.211,00 22.757.416,88 5.254.532,45 4.650.000,00 436.382,99 42.568.768,58

2) Das Partizipationskapital setzt sich zusammen aus 190 T€ Instrumente ohne Stimmrecht gemäß § 26a BWG (Position 2.8b) und 1.145 T€ Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Position 2.7)
1) Hinweis: Darstellung der Geschäftsanteilsentwicklung in den Anhängen beziehen sich auf Zeichnungen und Kündigungen von Geschäftsanteilen. Auszahlungen erfolgen jedoch erst nach Ablauf der Frist gem. § 79 GenG.

3) Das unternehmensrechtliche Eigenkapital errechnet sich aus der Summe des Genossenschaftskapitals, des Partizipationskapitals, der Kapitalrücklagen, der Gewinnrücklagen, der Haftrücklage, dem Fonds für allgemeine Bankrisiken und dem Bilanzgewinn.

Anlage 2



 

 
 
 

Allgemeine 
Auftragsbedingungen 

für Wirtschaftstreuhandberufe 
(AAB 2018) 

 
 
Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018 
 
 

Präambel und Allgemeines 
 
(1)  Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag über 
vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in 
Ausübung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische 
Tätigkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von 
Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der §§ 2 
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien 
des Auftrages werden in Folge zum einen „Auftragnehmer“, zum anderen 
„Auftraggeber“ genannt). 
 
(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftstreuhandberufe gliedern sich in zwei Teile: Die 
Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten für Aufträge, bei denen die 
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers 
(Unternehmer iSd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß 
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBl Nr.140 in 
der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine 
abweichenden Bestimmungen für diese enthält. 
 
(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese 
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, 
zu ersetzen. 
 
 

I.TEIL 
 

1. Umfang und Ausführung des Auftrages 
 
(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der 
schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer. Fehlt diesbezüglich eine detaillierte schriftliche 
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4): 
 
(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die 
Beratungstätigkeit folgende Tätigkeiten: 
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom 
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom 
Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, für die 
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht 
ausdrücklich anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen 
Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen. 
b) Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen. 
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden. 
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern. 
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten 
Steuern.  
Erhält der Auftragnehmer für die laufende Steuerberatung ein 
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu 
honorieren. 
 
(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren 
Jahressteuererklärung(en) zum übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu 
nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger 
Voraussetzungen sowie die Prüfung, ob alle in Betracht kommenden 
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begünstigungen wahrgenommen 
worden sind, es sei denn, hierüber besteht eine nachweisliche 
Beauftragung. 
 
(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß §§ 2 
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten 
Beauftragung. 
 
(5) Vorstehende Absätze (2) bis (4) gelten nicht bei 
Sachverständigentätigkeit. 

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur 
Leistungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des 
Auftrages hinaus. 
 
(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des 
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen 
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des 
Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter 
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer 
auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tätigkeit 
unterstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage. 
 
(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen 
ausschließlich österreichisches Recht zu berücksichtigen; ausländisches 
Recht ist  nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu 
berücksichtigen.  
 
(9) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung, so ist der 
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder 
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich 
abgeschlossene Teile eines Auftrages. 
 
(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von 
ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der 
Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der 
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschließlich die anwendbaren 
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
 
(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen 
elektronisch ein, so handelt er – mangels ausdrücklicher gegenteiliger 
Vereinbarung – lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem 
einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder 
Wissenserklärung dar. 
 
(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während des 
Auftragsverhältnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren, 
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des 
Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm 
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur 
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den 
Auftragnehmer verpflichtet. 
 
 

2. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung 
 
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer 
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des 
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in 
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt 
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben 
wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. 
Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden. 
 
(2)  Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und 
übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere 
Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu 
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen 
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt 
dies auch für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er 
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu 
geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu 
wahren. 
 
(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der 
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen 
im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit 
schriftlich zu bestätigen.  
 
(4)  Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen 
Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben 
worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit diese Risiken 
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten. 
 
(5)  Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne für die 
Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind 
bestmögliche Schätzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, 
nicht bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden 
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich. 
 
(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle 
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der  
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die 
Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten 
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene 
Adresse vornehmen lassen. 
 
 
 

Anlage 3



 

3. Sicherung der Unabhängigkeit 
 
(1)  Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um 
zu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des 
Auftragnehmers gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser 
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf 
Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu 
übernehmen. 
 
(2)  Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfür 
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive 
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber 
vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch 
Nichtprüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des Vorliegens von 
Befangenheits- oder Ausschließungsgründen und Interessenkollisionen in 
einem allfälligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet 
und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch 
ins Ausland übermittelt werden. Hierfür entbindet der Auftraggeber den 
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß § 80 Abs 4 Z 2 
WTBG 2017 ausdrücklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der 
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht 
jederzeit widerrufen. 
 
 

4. Berichterstattung und Kommunikation 
 
(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prüfungen und 
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher 
Bericht zu erstatten.  
 
(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen 
Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt 
Wissenserklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger 
Erfüllungsgehilfen oder Substitute („berufliche Äußerungen“) sind nur dann 
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Äußerungen in 
elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter 
Verwendung ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation 
(speicher- und wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht 
Telefon) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich; 
dies gilt ausschließlich für berufliche Äußerungen. Das Risiko der Erteilung 
der beruflichen Äußerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der 
Übersendung dieser trägt der Auftraggeber. 
 
(3)  (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt 
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem 
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der 
Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer 
Kommunikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, 
Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) 
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen 
Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch die 
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden. 
 
(4)  (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die 
Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine 
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon – insbesondere in 
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail 
und anderen Formen der elektronischen Kommunikation – nicht immer 
sichergestellt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher dem 
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht 
(fern-)mündlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird 
im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische 
Übermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche 
ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere für die 
Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. 
Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an 
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an 
Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe. 
 
(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes 
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine 
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erfüllt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886 
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition 
liegt. 
 
(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber 
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine 
wirtschaftsrechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) 
übermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, 
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 

 
 

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers 
 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im 
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, 
Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und 
dergleichen nur für Auftragszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 EStG 1988) 
verwendet werden. Im Übrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch 

mündlicher beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an einen Dritten 
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.  
(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mündlicher beruflicher 
Äußerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein 
Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch 
nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers. 
 
(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das 
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der 
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten. 
 
 

6. Mängelbeseitigung 
 
(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich 
hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner schriftlichen als 
auch mündlichen beruflichen Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, den 
Auftraggeber hiervon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, auch 
über die ursprüngliche berufliche Äußerung informierte Dritte von der 
Änderung zu verständigen. 
 
(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von 
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; 
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des 
Auftragnehmers bzw. – falls eine schriftliche berufliche Äußerung nicht 
abgegeben wird – sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten 
Tätigkeit des Auftragnehmers. 
 
 (3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung 
etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus 
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 7. 
 
 

7. Haftung 
 
(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem 
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet für Schäden im Zusammenhang 
mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 
ABGB wird ausgeschlossen. 
 
(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des 
Auftragnehmers höchstens das zehnfache der 
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf 
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche 
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in 
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. 
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, 
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt 
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen 
beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des 
Auftragnehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben- 
oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.  
 
(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs 
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden 
Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab 
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis 
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen 
Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt sind.  
 
(5) Im Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB 
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des 
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz 
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht 
darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben. 
 
(6) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des 
Bestätigungsvermerkes zu laufen. 
 
(7) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten 
verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit 
Benachrichtigung des Auftraggebers darüber nach Gesetz oder Vertrag 
be- oder entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche 
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer 
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der 
Auswahl des Dritten. 
 
(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall 
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen 
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der 
Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit 



 

ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine 
Haftung gegenüber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise 
übernommen wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen 
jedenfalls auch gegenüber Dritten. Dritte können jedenfalls keine 
Ansprüche stellen, die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers 
hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle 
Geschädigten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers 
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter 
oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden 
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den 
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher 
beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und 
klaglos halten. 
 
(9) Punkt 7 gilt auch für allfällige Haftungsansprüche des Auftraggebers 
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten 
(Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den 
Substituten des Auftragnehmers. 
 
 

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz 
 
(1) Der Auftragnehmer ist gemäß § 80 WTBG 2017 verpflichtet, über 
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für 
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei 
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder 
gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen. 
 
(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers 
(insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen 
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprüche des 
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der 
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht 
entbunden.  
 
(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige 
schriftliche berufliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit 
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, 
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht. 
 
(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im 
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) hinsichtlich aller im 
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der 
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten 
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem 
Auftragnehmer überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden 
grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung 
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte 
übergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer 
verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon 
aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation 
seiner Leistungen benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist. 
 
(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützt, die 
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden 
Pflichten gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer 
berechtigt, den entstandenen tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber 
zu verrechnen. Gleiches gilt, für den Aufwand der für Auskünfte im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung 
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber 
Dritten diesen Dritten erteilt werden.  
 
 

9. Rücktritt und Kündigung („Beendigung“) 
 
(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu 
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer 
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags. 
 
(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag 
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch 
bestimmt sich nach Punkt 11. 
 
(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn 
auch nicht ausschließlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen, 
auch mit Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten („Beendigungsfrist“) zum Ende 
eines Kalendermonats beendet werden. 
 
(4) Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags – sind, soweit 
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom 
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren 
vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich) 
möglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs 
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4 
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb 
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern sämtliche erforderlichen 

Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und soweit nicht ein 
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.  
 
(5) Wären bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, 
üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. 
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die 
über 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des 
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist 
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls 
ausdrücklich hinzuweisen. 
 
 

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des 
Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen 

 
(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer 
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm 
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der 
Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt. 
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung 
des Auftrages verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des 
Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen 
entspricht. Seine Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 11. 
Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers 
begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der 
ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten 
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch macht. 
 
(2) Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der 
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose 
Beendigung durch den Auftragnehmer gemäß Punkt 10 (1) zulässig, wenn 
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal 
nachweislich nicht nachkommt. 
 
 

11. Honoraranspruch 
 
(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Rücktritt oder 
Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte 
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, 
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes 
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz, 
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall 
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner 
und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt. 
 
(2)  Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte 
Entgelt für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird 
oder dies aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, 
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte 
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren. 
 
(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche 
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, 
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung, 
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben 
gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1). 
 
(4)  Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch 
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 10. (2) durch 
den Auftragnehmer behält der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch 
für drei Monate. 
 
 

12. Honorar 
 
(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird 
jedenfalls gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene 
Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des 
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine 
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers 
immer auf die älteste Schuld anzurechnen. 
 
(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine 
Viertelstunde. 
 
(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet. 
 
(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang 
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert 
verrechnet werden. 
 
(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere 
Umstände oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den 
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der 
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind 
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu 
führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren). 



 

(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die 
Umsatzsteuer zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschließend im 
Folgenden (7) bis (9): 
 
(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder 
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), 
Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten. 
 
(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die 
betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den 
Nebenkosten. 
 
(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und 
Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä. 
anzusehen.  
 
(10) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche 
Erledigung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von 
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet. 
 
(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. Für 
Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden, 
können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen 
Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. 
Satz UGB festgelegten Höhe. 
 
(12) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende 
der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter 
Rechnungslegung zu laufen. 
 
(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben 
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer 
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 
 
(14)  Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das 
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 
 
(15) Falls bei Aufträgen betreffend die Führung der Bücher, die 
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein 
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarung die Vertretungstätigkeit im Zusammenhang mit abgaben- 
und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss 
von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen, 
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung uä gesondert zu honorieren. 
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils 
für ein Auftragsjahr vereinbart. 
 
(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit 
den im Punkt 12. (15) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen 
über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur 
aufgrund eines besonderen Auftrages. 
 
(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und 
seine (fortgesetzte) Tätigkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig 
machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis 
zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß 
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener 
Teilhonorierung gilt dies sinngemäß. 
 
(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt, 
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur 
teilweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare, 
sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen). 

 
(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf 
Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. 
 
 

13. Sonstiges 
 
(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche 
Zurückbehaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das 
Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer 
grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe 
seiner noch offenen Forderung. 
 
(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge 
der Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und 
ähnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz 
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, 
nach Übergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit 
erstellter Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den 
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die 
Daten zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer 

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). Ist 
eine Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format aus besonderen Gründen unmöglich oder 
untunlich, können diese ersatzweise im Vollausdruck übergeben werden. 
Eine Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu. 
 
(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des 
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den 
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber 
und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und für 
Schriftstücke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den für den 
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung 
von Geldwäsche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die 
er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen. 
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber übermittelt 
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes 
Honorar (Punkt 12. gilt sinngemäß). 
 
(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer übergebenen 
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei 
Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach 
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, 
übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstellen 
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt 
sinngemäß). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des 
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren 
nicht für Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vernichtung der 
Unterlagen.  
 
(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit 
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder 
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei 
ausdrücklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der 
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen 
musste.  
 
(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung 
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein 
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein 
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten 
Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag 
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei 
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden. 
 
 

14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus 
ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht unter 
Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts. 
 
(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des 
Auftragnehmers. 
 
(3) Gerichtsstand ist – mangels abweichender schriftlicher 
Vereinbarung – das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes. 
 

  



 

II. TEIL 
 

15. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte 
 

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhändern und Verbrauchern 
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes. 
 
(2) Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig 
verschuldete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen. 
 
(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im 
Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht 
begrenzt. 
 
(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist für Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 
Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzansprüche innerhalb einer 
bestimmten Frist) gilt nicht. 
 
(5) Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG: 

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom 
Auftragnehmer dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er 
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt 
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer 
Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, 
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie 
eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, 
frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das 
Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 
 

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem 
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses 
Vertrages angebahnt hat, 

 
2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine 

Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten 
vorangegangen sind oder  
 

3.  bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort 
zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Auftragnehmern außerhalb 
ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15 
nicht übersteigt. 
 
Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es 
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine 
Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem 
Auftragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass 
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des 
Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woche 
abgesendet wird. 
 
Tritt der Verbraucher gemäß § 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug 
um Zug 
 

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt 
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom 
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen 
Aufwand zu ersetzen, 
 

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu 
vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen. 
 
Gemäß § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt. 
 
(6) Kostenvoranschläge gemäß § 5 KSchG: 
 
Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB 
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu 
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. 
 
Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde 
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das 
Gegenteil ausdrücklich erklärt ist. 
 
(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt: 
 
Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu 
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu 
erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. Ist es für 
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer 
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr 
und Kosten vornehmen. 
 
(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt: 
 
Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen 
ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zuständigkeit 
eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der 
gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt. 

(9)  Verträge über wiederkehrende Leistungen: 
 

(a) Verträge, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen 
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die 
für eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen 
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen 
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines 
halben Jahres kündigen. 

 
(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare 

Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung 
bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des 
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die 
Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden. 

 
(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten 

Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies 
dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt 
gegeben, so können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und 
b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen 
vereinbart werden. 

 
(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht 

ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der 
Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam. 
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